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1 Zusammenfassung 

Fragestellung 

Die Schweizer Landwirtschaft hat sich in den letzten Jahren bzgl. Nahrungsmittelproduk-

tion, Erbringung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen und ihrer Betriebsgrössenstruktu-

ren stetig weiterentwickelt. Diese Entwicklung steht in enger Verbindung zur Neugestaltung 

der Agrarpolitik seit Anfang der 1990er Jahre. Trotz einer insgesamt positiven Entwicklung 

bestehen jedoch Ziellücken bei den Umweltzielen, bei der Ressourceneffizienz und beim 

Schutz des Kulturlandes. Zudem ist die wirtschaftliche Situation der Landwirtschaft insge-

samt unbefriedigend und bei der internationalen Wettbewerbsfähigkeit und Produktivität 

bestehen nach wie vor grosse Defizite. 

Ausgehend von der Feststellung, dass die Schweizer Landwirtschaft bezüglich Effizienz, 

Wettbewerbsfähigkeit, Innovationskraft und unternehmerischer Entfaltung der Betriebe un-

genutzte Potenziale aufweist, eröffnen sich für die mittel- und langfristige Ausgestaltung 

der politischen Rahmenbedingungen vielfältige Herausforderungen in einem breiten The-

menspektrum. Die vorliegende Studie konzentriert sich dabei auf drei Themenfelder:  

1. Quereinstieg in die Landwirtschaft: Wie kann der Einstieg von Dritten in die 

Landwirtschaft bzw. die Möglichkeit zur Übernahme von Betrieben und/oder Land 

erleichtert werden? 

2. Definition Landwirtschaft: Wie können landwirtschaftliche, landwirtschaftsnahe 

und nicht-landwirtschaftliche Aktivitäten in den relevanten Rechtsbereichen kohä-

rent unterschieden bzw. voneinander abgegrenzt werden? 

3. Zusammenarbeits- und Organisationsformen: Wie kann eine Benachteiligung 

von betriebswirtschaftlich effizienten und innovativen Zusammenarbeits - und Or-

ganisationsformen verhindert bzw. reduziert werden? 

Ziel der vorliegenden Studie ist, in diesen drei Themenfeldern Ansatzpunkte für mögliche 

Änderungen im Landwirtschafts- und Bodenrecht zu eruieren, welche mittel- bis langfristig 

eine bessere Erreichung der Ziele der Landwirtschaft gemäss Art. 104 und Art. 104a der 

Bundesverfassung versprechen. Zusätzlich sollen Zielkonflikte allfälliger Änderungen mit 

weiteren bestehenden Regulierungen und Grundsätzen, insbesondere der Raumplanung, 

aufgezeigt werden. 

Vorgehen  

Die Bearbeitung der Studie gliederte sich in vier Schritte: 

— Im ersten Schritt werden zu den drei Themenfeldern eine breite Auslegeordnung zu 

den relevanten Regulierungen im Landwirtschafts- und Bodenrecht und Varianten zu 

einzelnen Regulierungen erarbeitet und bzgl. der Vor- und Nachteile eingeschätzt. 
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— Diese Auslegeordnung wird im zweiten Schritt durch einen breit abstützten Workshop 

zu den aktuellen Problemen aus Praxis und Vollzug und zu Lösungsvorschlägen in den 

drei Themenfeldern ergänzt.  

— Im dritten Schritt werden gegenüber dem aktuellen System sechs Leitideen für über-

greifende Regulierungen in den drei Themenfeldern entwickelt und mittels einer Nutz-

wertanalyse beurteilt. In den Leitideen wird die vernetzende Komponente der drei The-

menfelder berücksichtigt. 

— Der vierte Schritt umfasst die Synthese. Kern der Synthesearbeit ist, aufbauend auf 

den erarbeiteten Varianten und den beurteilten Leitideen konkrete Vorschläge für mög-

liche Änderungen in den relevanten Gesetzesbereichen zu erarbeiten.  

Analyse zentraler Regulierungen und Entwicklung von Alternativen 

Die Themenfelder Quereinstieg sowie Zusammenarbeits- und Organisationsformen wer-

den durch verschiedene Regulierungen direkt und indirekt beeinflusst. Kern des Landwirt-

schafts- und Bodenrechts ist der bodenbewirtschaftende, bäuerliche Betrieb. Die darauf 

aufbauenden Regulierungen bzgl. Bodenerwerb und familieninterner Betriebsübernahme 

tangieren den Quereinstieg, indem Personen oder Organisationen der Zugang zum Sektor 

erschwert wird bzw. weil durch die Einstiegsanreize für familieninterne Nachfolger/innen 

nur ein kleines Angebot an Betrieben und/oder Flächen auf dem Freihand- und Pachtmarkt 

zur Verfügung steht. Der Quereinstieg wie auch die Etablierung von neuen Zusammenar-

beits- und Organisationsformen wird neben der zentralen Anforderung des Selbstbewirt-

schaftungsprinzips zusätzlich erschwert, weil mit dem Personen- und Betriebsbezug des 

Landwirtschafts- und Bodenrechts der unternehmerische Handlungsspielraum einge-

schränkt wird. Grundlegend sind hierzu die Einschränkungen bzgl. der Wahl der Rechts - 

und Betriebsform sowie die personengebundenen Regulierungen (wie z.B. Alter oder Aus-

bildung) oder die integrale Betriebsdefinition, welche innovativen Produktionsmodellen 

(z.B. Produktionsgemeinschaften ohne Gebäude) widerspricht.  

In der Thematik einer kohärenten Unterscheidung bzw. Abgrenzung der landwirtschaftli-

chen Aktivitäten überlagern sich im Landwirtschaftsrecht und in der Raumplanung unter-

schiedliche Interessen und Regulierungen. Grundsätzlich sind in der Landwirtschaftszone 

bodenabhängige Tätigkeiten zonenkonform, wobei diese enge Definition für bodenunab-

hängige Produktionstätigkeiten (z. B. Pouletmast oder Pilzproduktion) oder für landwirt-

schaftsnahe Tätigkeiten (z. B. Agrartourismus) verschiedene Erweiterungen kennt. Zur Be-

grenzung der Bautätigkeit ausserhalb der Bauzone und zur Sicherstellung des Kulturland-

schutzes bestehen entsprechend verschiedene Einschränkungen, welche blockierend wir-

ken und Innovationen in der Primärproduktion bremsen und eine Erweiterung der Wert-

schöpfungsbasis erschweren können. 

Für die relevanten Regulierungen und die damit verbundenen Wirkungen bzw. Einschrän-

kungen bestehen verschiedene Alternativen, welche den Quereinstieg erleichtern, neue 

Zusammenarbeits- und Organisationsformen fördern oder eine kohärentere Definition der 

Landwirtschaft sichern können. Mit dem Anspruch, konsistente Bündel von Massnahmen 
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zu definieren, werden zentrale Alternativen in themenübergreifenden Konzepten zur Ver-

besserung der Rahmenbedingungen zusammengeführt. Diese sogenannten Leitideen er-

lauben es, abhängig von unterschiedlichen agrarpolitischen Prioritäten, mögliche Weiter-

entwicklungen des Landwirtschafts- und Bodenrechts bezüglich Quereinstieg, Definition 

und Organisation in der Landwirtschaft mit ihren Vor- und Nachteilen zu identifizieren. 

Themenübergreifende Leitideen und Nutzwertanalyse  

Die sechs Leitideen orientieren sich an zwei Kernfragen. Die Leitideen 1 und 2 beantworten 

die Kernfrage nach dem «Was?»: Welche Leistungen soll die Landwirtschaft erbringen? 

Beide Leitideen ermöglichen gegenüber dem IST-Zustand mit den aktuell gültigen Regu-

lierungen eine Verbreiterung der Wertschöpfungsbasis. Die Leitideen 3 bis 5 fokussieren 

auf das «Wer?»: Wer soll die gewünschten Leistungen erbringen? Diese Leitideen erlau-

ben gegenüber heute mehr Leistungserbringern den Zugang zu landwirtschaftlichen Be-

trieben, Boden und agrarpolitischer Förderung. Während Leitidee 3 auf der Nachfrageseite 

durch tiefere Hürden mehr Personen oder Organisationen den Zugang ermöglicht, setzen 

die Leitideen 4 und 5 auf der Angebotsseite an, indem mehr Betriebe und/oder Flächen für 

Quereinsteigende zur Verfügung stehen. Leitidee 6 schliesslich kombiniert das «Was?» 

und «Wer?» mit einem freien Zugang und einer engeren Definition der Wertschöpfungsba-

sis. 

 

 Leitidee 1 Leitidee 2 Leitidee 3 Leitidee 4 Leitidee 5 Leitidee 6 

Kernfrage WAS? WAS? WER? WER? WER? WAS & WER? 

Bezeichnung Breitere Wert-

schöpfung mit  

Fokus Kern-

landwirtschaft 

Breitere Wert-

schöpfung mit  

Fokus Kern-

landwirtschaft-

liche und land-

wirtschafts-

nahe Tätigkei-

ten  

Offenerer Zu-

gang durch  

tiefere Hürden 

Mehr Zugang 

durch weniger 

Betriebsauflö-

sungen 

Mehr Zugang 

durch weniger 

Übernahmen 

innerhalb der 

Familie 

Freier Zugang 

mit enger Defi-

nition Landwirt-

schaft 

Tabelle 1: Übersicht zu den sechs Leitideen betreffend «Quereinstieg», «Definition» und 

«Organisationsformen» 

Eine Nutzwertanalyse unter Beteiligung von 16 Personen aus der Bundesverwaltung, der 

kantonalen Verwaltung und Beratung sowie von Landwirtschaftsorganisationen verdeut-

licht, dass die heutigen Regulierungen in der Landwirtschaftsgesetzgebung, im bäuer li-

chen Boden- und Pachtrecht und in der Raumplanung ein fein austariertes, aufeinander 

abgestimmtes System darstellen. In der Summe wird das bestehende System mit Blick auf 

die übergeordneten Ziele gemäss Bundesverfassung und den Zweckartikel des BGBB po-

sitiv beurteilt. Abgeleitet aus der Tatsache, dass die Landwirtschaftsbetriebe durch ein viel-

fältiges Förderinstrumentarium direkt oder indirekt gefördert werden und verschiedene Pri-

vilegien geniessen, beinhalten die Regulierungen auch eine Vielzahl an Einschränkungen 

und Vorgaben. Daraus resultieren Widersprüche zu (einzelnen) übergeordneten Zielen 

bzw. deren Erreichung wird durch limitierende und unflexible Vorgaben erschwert.  
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Das Fazit der Nutzwertanalyse lässt sich in fünf Punkten zusammenfassen: 

— Eine breite Definition der Kernlandwirtschaft und der landwirtschaftsnahen Aktivitäten 

mit dem Ziel, die Wertschöpfungsbasis der Landwirtschaft zu verbreitern, widerspricht 

den Zielen des Kulturlandschutzes und der Begrenzung des Bauens ausserhalb der 

Bauzone.  

— Eine Verbreiterung der Wertschöpfungsbasis durch Aktivitäten in landwirtschaftsnahen 

und nicht-landwirtschaftlichen Bereichen zur Kompensation von allfälligen Einkom-

mensverlusten aus der Kernlandwirtschaft wird mit Blick auf die Ziele zur Wettbewerbs-

fähigkeit und zur effizienten Leistungserbringung kritisch eingeordnet.   

— Eine Erleichterung des Quereinstiegs in die Landwirtschaft kann einerseits durch we-

niger Betriebsauflösungen erreicht werden, was jedoch die Wachstumsmöglichkeiten 

der übrigen Betriebe tangiert. Andererseits kann das Angebot für Quereinsteigende 

durch weniger Übernahmen innerhalb der Familie erhöht werden. Damit besteht ein 

Trade-off zwischen dem Konzept der staatlichen Förderung familieninterner Übernah-

men und den positiven Effekten von häufigeren Quereinstiegen.  

— Ein offenerer oder freier Zugang zur Landwirtschaft, speziell für neue Organisations- 

und Zusammenarbeitsformen, stellt das Konzept des bäuerlichen Familienbetriebs und 

die darauf aufbauenden Privilegien im landwirtschaftlichen Bodenrecht sowie das Prin-

zip der Selbstbewirtschaftung in Frage.  

— Ein erleichterter Zugang für Quereinsteigende sowie eine Öffnung für neue Zusammen-

arbeits- und Organisationsformen ist nur dann sinnvoll, wenn die Akteure nicht durch 

anderweitige Regulierungen «gefangen» sind bzw. wenn die Regulierungsdichte ab-

nimmt oder mindestens nicht zunimmt. 

Schlussfolgerungen zu Reformebenen und abgeleiteten Paradigmen 

Die in der Studie identifizierten Potenziale für eine bessere Erfüllung des Verfassungsauf-

trags von Art. 104 und 104a BV können auf zwei Ebenen erschlossen werden:  

— Ebene 1: Punktuelle Optimierungen bzw. Anpassungen (vorwiegend auf der Ebene 

Vollzug oder Anpassung von Verordnungen) 

— Ebene 2: Grundsätzliche Reformen auf paradigmatischer Ebene zur Lösung der Blo-

ckaden (vorwiegend auf der Ebene Gesetze) 

Während die punktuellen Optimierungen kurz- und mittelfristig realisiert werden können, 

aber nur einen limitierten Beitrag zu einer besseren Zielerreichung leisten, ist es aus Sicht 

der Autoren wichtig, auch die zweite Ebene zu beachten, weil massgebende Verbesserun-

gen in den drei Themenkomplexen «Quereinstieg in die Landwirtschaft», «Definition Land-

wirtschaft» sowie «Zusammenarbeits- und Organisationsformen» eine Auseinanderset-

zung mit den zugrundeliegenden Zielkonflikten erfordern. Diese Zielkonflikte blockieren 

Veränderungen der Regulierungen im Agrarbereich. Als grundsätzliche Denkweisen hinter 

den bestehenden Regulierungen werden die folgenden vier Paradigmen beschrieben:  
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— Paradigma Familienbetrieb (oder Paradigma Ertragswert): Kern des Landwirt-

schafts- und Bodenrechts ist der bodenbewirtschaftende, bäuerliche Betrieb, der inner-

halb der Familie zu staatlich festgesetzten Vorzugskonditionen (Ertragswert) überge-

ben bzw. zugewiesen wird. 

— Paradigma Personenbezug: Landwirtschaftsgesetz und bäuerliches Bodenrecht fo-

kussieren auf personengebundene Regulierungen. Zur Durchsetzung dieses Prinzips 

müssen auch juristische Personen als Bedingung für die Förderung und für die Hand-

habung des Selbstbewirtschaftungsprinzips beim Bodenerwerb diverse personenge-

bundene Vorgaben sowie Anforderungen bzgl. Mehrheitsbeteiligung am Kapital und an 

den Stimmrechten erfüllen. 

— Paradigma Zonenkonformität: Aktivitäten der Kernlandwirtschaft und die innere Auf-

stockung mit Limiten sind in der Landwirtschaftszone grundsätzlich zonenkonform, 

landwirtschaftsnahe Aktivitäten werden als Ausnahmen für landwirtschaftliche Ge-

werbe zugelassen.  

— Paradigma Selbstbewirtschaftung: Der Erwerb landwirtschaftlicher Grundstücke ist 

ausserhalb der Familie nur für Selbstbewirtschaftende mit den notwendigen Fähigkei-

ten möglich. 

Eine kritische Auseinandersetzung mit diesen vier Paradigmen ist aus einer doppelten Op-

tik erforderlich. Erstens aufgrund der Fragestellung der Studie und der Notwendigkeit, die 

eruierten Zielkonflikte und daraus resultierenden Blockaden zu lösen. Zweitens gibt es von 

der Fragestellung losgelöste Überlegungen, die eine Paradigmendiskussion notwendig 

machen: 

1. Direkte und spezifische Massnahmen mit überprüfbaren Wirkungen anstelle komplexer 

Geflechte von Haupt- und Nebenwirkungen 

Aus Sicht der Autoren sind die aktuellen Regulierungen als komplexes Geflecht mit 

Haupt- und Nebenwirkungen zu sehen, wobei ein hoher Anteil der Komplexität unmit-

telbare Folge davon ist, Umgehungsmöglichkeiten und unerwünschte Nebenwirkungen 

zu reduzieren. Die verschiedenen Alternativen zu den erwähnten Paradigmen haben 

trotz der grossen thematischen Breite einen gemeinsamen Kern: Eine Regulierung mit 

direkter Adressierung einer gesellschaftlichen Zielsetzung ist einer indirekten Regulie-

rung vorzuziehen. 

2. Analyse der Ziele der Regulierungen im geschichtlichen Kontext und Prüfen möglicher 

Anpassungen an aktuelle Herausforderungen 

Das bäuerliche Bodenrecht hat seine Wurzeln in verschiedenen Abschnitten des 20. 

Jahrhunderts. Das Raumplanungsrecht stammt aus den 1970er Jahren und das Land-

wirtschaftsrecht hat mit der Verankerung der Multifunktionalität im Verfassungsauftrag 

seine Basis in den 1990er Jahren. Paradigmatische Anpassungen sind immer auch 

daran zu messen, inwiefern sich die verschiedenen Regulierungsbereiche an den Her-
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ausforderungen des frühen 21. Jahrhunderts auszurichten vermögen, ob die ursprüng-

lich angestrebten Ziele im aktuellen und künftigen Umfeld der Landwirtschaft noch re-

levant sind und von der Gesellschaft getragen werden. 

3. Beachten des Verhältnisses von Regel und Ausnahmen 

Eine Aufhebung von Paradigmen oder ein Paradigmenwechsel bedeutet aus Regulie-

rungssicht zwar eine grundsätzliche Abkehr von einem bestehenden System. Die Ver-

änderungen in der Praxis sind jedoch häufig gering, weil im Wesentlichen das Verhält-

nis zwischen Regeln und Ausnahmen verschoben wird (vgl. Figur 1). Eine Verdoppe-

lung der Ausnahmen bedeutet für die Betroffenen eine grosse Veränderung (z.B. der 

Zugang juristischer Personen zu Direktzahlungen), ändert aber an der Regel (kurzfris-

tig) nichts (bäuerliche Betriebe mit familieninterner Nachfolge werden weiterhin domi-

nieren). Weil ein grosser Teil einer Regulierung oft «nur» dazu dient, die Zahl der Aus-

nahmen und Umgehungsmöglichkeiten gering zu halten, können Paradigmenwechsel 

oder deren Anpassungen erhebliche Potenziale für administrative Vereinfachungen 

bergen.  

 
 

econcept – Flury & Giuliani 

Figur 1: Verhältnis von Regeln und Ausnahmen 

Charakterisierung der vorgeschlagenen Regulierungsänderungen  

In der folgenden Darstellung wird für die in den Schlussfolgerungen aufgeführten Regulie-

rungsänderungen eine Charakterisierung nach zwei Dimensionen vorgenommen. Die Y-

Achse stellt die potenzielle Wirkung auf die Zielerreichung gemäss Art. 104 und 104a BV 

dar, die X-Achse beurteilt den Aufwand für die Umsetzung. Dieser Aufwand wird neben der 

Frage, auf welcher Ebene rechtliche Anpassungen notwendig sind, auch durch Aspekte 

der Akzeptanz und der politischen Machbarkeit und damit indirekt auch durch die mit einer 

Umsetzung verbundenen Unsicherheiten bezüglich der Auswirkungen beeinflusst.  

Praxisfälle

Aus-

nahmen
Regel

Regulierung

Regelfälle Ausnahmen, Spezialfälle, Umgehungsmöglichkeiten

Praxisfälle

Aus-

nahmen
Regel

Regulierung

Regelfälle Ausnahmen, Spezialfälle, Umgehungsmöglichkeiten

IST

Alter-

native?

Vereinfachungen
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econcept – Flury & Giuliani 

Figur 2: Charakterisierung der vorgeschlagenen Regulierungsänderungen 

Den Massnahmen zur punktuellen Optimierung wird eine insgesamt und im Quervergleich 

hohe Machbarkeit zugewiesen, da es sich primär um Optimierungen im Vollzug und An-

passungen auf Verordnungsebene handelt und damit der Aufwand für die Umsetzung eher 

gering ist. Hingegen ist aus Sicht der Autoren zu erwarten, dass die Wirksamkeit bezüglich 

einer verbesserten Zielerreichung insgesamt begrenzt ist. Dies gilt speziell für den The-

menbereich der Organisations- und Zusammenarbeitsformen.  

Massnahmen zur Reduktion der personenbezogenen Regulierung werden mit einem relativ 

tiefen Umsetzungsaufwand und einer potenziell hohen bis sehr hohen Wirkung eingestuft.  

Etwas kritischer werden der Aufwand und damit die Machbarkeit der raumplanerischen 

Entkopplung beurteilt, was unter anderem auf die erheblichen Unsicherheiten bezüglich 

möglicher Ausgestaltungen und Auswirkungen zurückzuführen ist. Als potenziell hoch wird 

jedoch die mögliche Verbesserung der politischen Zielerreichung betrachtet, wenn die 

raumplanerisch begründeten Bedenken bzw. Einschränkungen deutlich reduziert werden 

könnten. 

Eine Aufhebung des familienpolitischen Paradigmas ist mit einem hohen Umsetzungsauf-

wand verbunden. Bezüglich der potenziellen Wirkung besteht eine gewisse Unsicherheit, 

insbesondere, weil die möglichen wirtschaftlichen Auswirkungen ein breites Spektrum um-

fassen. Die entstehende neue Dynamik mit stark veränderten Motivationen und Selekti-

onsmechanismen birgt aus Sicht der Autoren aber ein nicht zu unterschätzendes Potenzial 

bzgl. Marktausrichtung, Wettbewerbsfähigkeit, unternehmerischer Entfaltung der Betriebe 

und Innovationstätigkeit für den ganzen Ernährungssektor ebenso wie für eine effizientere 

Erbringung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen.  

Aufwand für Umsetzung

Wirkung auf Zielerfüllung 

Art. 104, 104a BV

Punktuelle 

Optimierungen 

(Kapitel  5.2)

Leistungsorientierung

statt Paradigma

Personenbezug

(Kapitel  5.3.2) Raumplanerische 

Entkoppelung statt 

Paradigma 

Landwirtschaft 

= zonenkonform 

(Kapitel  5.3.3)

Verfügungsfreiheit

statt Paradigma 

der staatlich privilegierten, 

familieninternen Hofnachfolge

(Kapitel  5.3.1)

Freier Zugang 

zu Boden statt Paradigma 

Selbstbewirtschaftung

(Kapitel  5.3.4)
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Ähnlich wie das familienpolitische Paradigma wird das Paradigma der Selbstbewirtschaf-

tung charakterisiert. Der freie Zugang zum Boden und die Adressierung gesellschaftlich 

unerwünschter Entwicklungen im landwirtschaftlichen Bodenmarkt mit direkten Massnah-

men kann eine mittlere bis hohe Wirkung für eine verbesserte Zielerreichung aufweisen, 

hingegen bestehen aufgrund des hohen Umsetzungsaufwandes erhebliche Hemmnisse. 

Gestützt auf diese Charakterisierung der Vorschläge wird nachstehend als Empfehlung ein 

schrittweises Vorgehen abgeleitet.  

Empfehlung Schritt 1: Punktuelle Optimierungen prüfen und umsetzen 

Das durch punktuelle Optimierungen realisierbare Verbesserungspotenzial ist auf jeden 

Fall zu erschliessen. Mit Blick auf die politische Diskussion zu den drei Themenfeldern 

sowie den im Vollzug regelmässig auftretenden Problemen dürfte es sich anbieten, die 

Umsetzung der punktuellen Optimierungen rasch in die Wege zu leiten. Dies auch mit Blick 

darauf, dass eine Prüfung und allenfalls Umsetzung der paradigmatischen Anpassungen 

deutlich mehr Zeit beanspruchen dürfte. 

Empfehlung Schritt 2: Vorgelagerte Grundsatzdiskussion zum Reformbedarf 

Ausgehend von der Feststellung, dass die Wirkung punktueller Optimierungen der heuti-

gen Regulierungen begrenzt ist, sind zu einer Verbesserung der Zielerreichung der Land-

wirtschaft gemäss Art. 104 und 104a BV auch Reformen auf paradigmatischer Ebene an-

zustossen. Um diese zielgerichtet angehen zu können, sind aus Sicht der Autoren vorgän-

gig strategische und politische Grundsatzdiskussion zu den folgenden Stossrichtungen und 

insbesondere zum jeweiligen Ausmass zu führen:  

— Braucht es allgemein eine Verbreiterung der Wertschöpfungsbasis und damit eine wei-

tere Diversifikation in landwirtschaftsnahe Tätigkeiten, sei es mit einer breiteren Defi-

nition von Kernlandwirtschaft oder mit mehr landwirtschaftsnahen Tätigkeiten, allenfalls 

mit regional differenzierten (raumplanerischen) Privilegien oder Förderinstrumenten.  

— Braucht es einen vermehrten Quereinstieg von Dritten in die Landwirtschaft und in wel-

chem Ausmass im Vergleich zu heute? 

— Inwieweit braucht es einen offenen Zugang für innovative und effiziente Organisations- 

und Zusammenarbeitsformen? 

Für die Beurteilung dieser Stossrichtungen gilt es einerseits auf Verfassungsebene den 

Auftrag der Landwirtschaft (Art. 104 / 104a BV), der Raumplanung (Art . 75 BV) und den 

Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit (Art. 27 BV) zu beachten und abzuwägen. Andererseits 

sind die aktuellen Regulierungen mit Blick auf die wichtigsten heutigen Defizite bei der 

Leistungserbringung und zukünftige Herausforderungen zu beurteilen.  Die bisher verwal-

tungsintern vertretene Grundsatzentscheidung zur Förderung eines erleichterten Querein-

stiegs und eines offeneren Zugangs für neue Organisations- und Zusammenarbeitsformen 

ist bezüglich Zielsetzung, Ausmass und Ausgestaltung zu präzisieren und auch politisch 

zu diskutieren.  
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Empfehlung Schritt 3: Paradigmatische Anpassungen prüfen 

Aus Sicht der Autoren hat das Bundesamt für Landwirtschaft mit den Themen einer kohä-

renten Definition der Landwirtschaft, einer Reduktion der Benachteiligung von neuen Or-

ganisations- und Zusammenarbeitsformen sowie mit dem Quereinstieg drei relevante 

Punkte aufgegriffen. Hinter den drei Themenfeldern steht unter Berücksichtigung der Ziele 

gemäss Art. 104 und 104a der Bundesverfassung die grundsätzliche Frage nach der Aus-

richtung der Landwirtschaft auf den Markt, der Wettbewerbsfähigkeit und der Effizienz der 

Leistungserbringung für die gemeinwirtschaftlichen Leistungen1. Inwieweit diese Ziele er-

reicht werden, hängt massgeblich von der Innovationskraft und -tätigkeit der Betriebe so-

wie von den unternehmerischen Handlungsspielräumen ab. Vor diesem Hintergrund be-

steht mit Blick auf die oben gestellten Grundsatzfragen nach der Erweiterung der Wert-

schöpfungsbasis, dem Ausmass des Quereinstiegs und dem offenen Zugang zum Sektor 

ein klarer Handlungsbedarf. Entsprechend ist es aus Sicht der Autoren angezeigt, die pa-

radigmatischen Fragen anzugehen. 

Aufgrund der in Figur 2 vorgenommenen Charakterisierung bezüglich Wirkung und Umset-

zungsaufwand schlagen wir folgende zeitliche und inhaltliche Priorisierung zur Prüfung der 

paradigmatischen Anpassungen bzw. Blockaden vor: 

1. Leistungsorientierung mit Überprüfung personengebundener Regulierungen  

2. Entkoppelung raumplanerischer Instrumente von der Definition Landwirtschaft 

3. Überprüfung der staatlichen Privilegierung der Familienbetriebe 

4. Offener Zugang zur Landbewirtschaftung ohne Selbstbewirtschaftungsprinzip  

 
econcept – Flury & Giuliani 

Figur 3: Zeitliche und inhaltliche Priorisierung der paradigmatischen Anpassungen 

 
1  Diese Ziele sind hier bewusst losgelöst vom gesamten Leistungsauftrag, der beispielsweise auch die Erhaltung der  natürli-

chen Lebensgrundlagen umfasst. 

Grundsatzfragen

- breitere Wertschöpfungsbasis?

- mehr Quereinstieg?

- offenerer Zugang?
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Optimierungen
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Raumplanerische Entkoppelung 

(Zonenkonformität)

Verfügungsfreiheit

statt staatliche Privilegierung Familienbetrieb

Offener Zugang statt Selbstbewirtschaftung

H
an

d
lu

n
g

sb
ed

ar
f

2018 …



 /  12 

 

Je nach Tiefe der Anpassungen besteht ein grosses Potenzial zur Vereinfachung der be-

stehenden Regulierungen im Landwirtschafts- und Bodenrecht und damit zur Entlastung 

des Vollzugs und zur Reduktion des administrativen Aufwands der Landwirtschaft. Dabei 

sind insbesondere die sehr komplexen Ziel-Massnahmen-Systeme zu hinterfragen. Wie an 

verschiedenen Stellen des vorliegenden Berichts gezeigt wird, können eine Entflechtung 

der Ziele und eine direkte Adressierung dieser Ziele viele Regulierungen überflüssig ma-

chen, die einzig dazu dienen, Umgehungsmöglichkeiten zu reduzieren. Entsprechende 

Vereinfachungen könnten neben der Vereinfachung des Vollzugs auch eine wesentliche 

Stärkung der unternehmerischen Handlungsspielräume herbeiführen. 

Im Hinblick auf eine allfällige Umsetzung angepasster oder neuer Regulierungen ist fest-

zuhalten, dass im Zusammenhang mit den diskutierten paradigmatischen Anpassungen 

viele Fragen zu Wirkungen und Wechselwirkungen zu klären sind und die Machbarkeit im 

Detail untersucht werden muss. 

Zusammenfassung der Empfehlungen der Autoren 

 
 

Durch punktuelle Optimierungen können Verbesserungen bezüglich der Fragestellungen 

des Quereinstiegs, der Verhinderung der Benachteiligung bestimmter Zusammenarbeits - 

und Organisationsformen und für eine kohärentere Unterscheidung landwirtschaftlicher, 

landwirtschaftsnaher und nichtlandwirtschaftlicher Aktivitäten erreicht werden. Diese Ver-

besserungen sind zu realisieren. 

Für die identifizierten, paradigmatischen Fragestellungen ist zunächst eine Grundsatzdis-

kussion zum Handlungsbedarf zu führen. Aus Sicht der Autoren ist dieser Handlungsbedarf 

gegeben, vor allem wenn der Marktausrichtung und Wettbewerbsfähigkeit, der Effizienz 

der Erbringung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen sowie der unternehmerischen Ent-

faltung und der Innovationskraft der Branche eine hohe Bedeutung zugemessen wird.  

Die folgende zeitliche und inhaltliche Priorisierung zur Diskussion und Umsetzung der pa-

radigmatischen Anpassungen wird vorgeschlagen:  

 1. Leistungsorientierung anstelle personengebundener Regulierungen 

 2. Entkoppelung raumplanerischer Instrumente von Definition Landwirtschaft 

 3. Überprüfung der staatlichen Privilegierung der Familienbetriebe 

 4. Offener Zugang zur Landbewirtschaftung ohne Selbstbewirtschaftungsprinzip  

Auch wenn vertiefte Abklärungen erforderlich sind, erwarten die Autoren, dass mit diesen 

paradigmatischen Anpassungen nicht nur Verbesserungen für die vorliegenden Frage-

stellungen erreicht werden, sondern eine generelle Straffung und Vereinfachung der Ag-

rargesetzgebung und des damit verbundenen Vollzugs realisiert und eine wesentliche 

Stärkung der unternehmerischen Handlungsspielräume herbeigeführt werden können. 
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2 Ausgangslage, Fragestellung und Vorgehensweise 

2.1 Ausgangslage 

Die Schweizer Landwirtschaft hat sich in den letzten Jahren bzgl. Nahrungsmittelp roduk-

tion, Erbringung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen und ihrer Betriebsgrössenstruktu-

ren stetig weiterentwickelt. Diese Entwicklung steht in enger Verbindung zur Neugestaltung 

der Agrarpolitik seit Anfang der 1990er Jahre. Fokus der verschiedenen Reformetappen 

waren eine stärkere Ausrichtung der Landwirtschaft auf den Markt und die gezieltere För-

derung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen.  

In der Gesamtschau zur mittelfristigen Weiterentwicklung der Agrarpolitik (Bundesrat 2017) 

hält der Bundesrat fest, dass die mit der letzten Reformetappe AP 14-17 angestrebten 

Ziele in vielen Bereichen erreicht oder übertroffen wurden. Lücken bestehen jedoch ers-

tens bei den Umweltzielen, bei der Ressourceneffizienz und beim Schutz des Kulturlandes. 

Zweitens ist die wirtschaftliche Situation der Landwirtschaft insgesamt unbefriedigend und 

bei der internationalen Wettbewerbsfähigkeit und Produktivität bestehen nach wie vor 

grosse Defizite. Dies obwohl die Ausrichtung der Land- und Ernährungswirtschaft auf den 

Markt in der Vergangenheit kontinuierlich verbessert werden konnte. Die tiefe Produktivität 

erklärt sich zu einem bedeutenden Teil über die kleinen Strukturen in der Landwirtschaft 

und die wenig zielgerichtete Entwicklung in Richtung effizienterer und produktiverer Struk-

turen. Die Folge des durch die Betriebsübernahmen in der Familie geprägten, relativ lang-

samen Strukturwandels ist eine ineffiziente Erbringung der Produktions- und der gemein-

wirtschaftlichen Leistungen. Ein Hebel zur Steigerung der Produktivität – wie auch der 

Wertschöpfung – sind Innovationen, sei es in Form von neuen Produkten oder Dienstleis-

tungen, neuen oder verbesserten Produktionsmethoden und -systemen oder neuen Orga-

nisationsstrukturen und -prozessen. Ebenso sind Innovationen unabdingbar zur Förderung 

einer ressourceneffizienten und nachhaltigen Landwirtschaft.   

Ausgehend von der Feststellung, dass die Schweizer Landwirtschaft bzgl. Effizienz, Wett-

bewerbsfähigkeit, Innovationskraft und unternehmerische Entfaltung der Betriebe sowie 

Kulturlandschutz und qualitativer Bodenschutz ungenutzte Potenziale bzw. Defizite auf-

weist, eröffnen sich für die Ausgestaltung der politischen Rahmenbedingungen mehrere 

Herausforderungen. Zu diesen gehören die folgenden drei Themen, die Gegenstand der 

vorliegenden Studie sind:  

— Quereinstieg in die Landwirtschaft: Regelmässig zeigen Personen, die nicht über 

ihre Familienzugehörigkeit mit der Landwirtschaft verbunden sind, Interesse an einem 

Engagement in der Landwirtschaft. Entsprechend besteht eine Nachfrage durch soge-

nannte Quereinsteigende nach Betrieben und/oder Flächen. Oftmals bringen gerade 

Quereinsteigende innovative Ideen in die Landwirtschaft ein und erschliessen neue 

Wertschöpfungspotenziale. Ihr Einstieg in die Landwirtschaft wird erstens durch die 

hohen gesetzlichen beziehungsweise administrativen Hürden und Benachteiligungen 

erschwert. Zweitens ist das Angebot an kauf- oder pachtbaren Betrieben und Flächen 
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klein, weil Betriebe in der Regel innerhalb der Familie übernommen werden bezie-

hungsweise Betriebe ohne Nachfolge häufig ganz aufgegeben und die freiwerdenden 

Flächen für das Grössenwachstum der bestehenden Betriebe genutzt werden. Ein Ab-

bau gesetzlicher oder administrativer Hürden und ein höheres Betriebs- und Flächen-

angebot würden den Quereinstieg in die Landwirtschaft erleichtern. Ein dritter wesent-

licher Aspekt, welcher den Quereinstieg erschwert, ist der fehlende Zugang zu Infor-

mationen zum verfügbaren Angebot und die Herausforderung, Verpächter oder Ver-

käufer für eine Übergabe des Betriebs an eine/n Quereinsteiger/in zu überzeugen. 

— Definition Landwirtschaft: In der Landwirtschaft und in der Nahrungsmittelproduktion 

kommen immer wieder neue Tätigkeiten und neue Technologien auf, teilweise in Rand-

bereichen der Landwirtschaft bzw. der Bodenbewirtschaftung. Viele dieser Aktivitäten 

lassen sich darauf zurückführen, dass die Wertschöpfung aus der (Kern)Landwirtschaft 

begrenzt ist und mit den sich abzeichnenden Marktöffnungen in Zukunft sinken dürfte. 

Damit steigt der wirtschaftliche Druck auf den Sektor und bei unveränderten Betriebs-

strukturen der Bedarf, in landwirtschaftsnahen und nicht-landwirtschaftlichen Berei-

chen neue Einkommensquellen zu erschliessen. Eine breitere Definition der «Landwirt-

schaft» könnte auf der einen Seite zusätzliche Wertschöpfungspotenziale eröffnen, die 

Produktivität der eingesetzten Produktionsfaktoren und die Wettbewerbsfähigkeit des 

Sektors steigern. Auf der anderen Seite stellt sich die Frage nach den Wechselwirkun-

gen mit der Raumplanung, welche nicht nur den Grundsatz der Trennung von Bauge-

biet und Nichtbaugebiet durchsetzen muss, sondern mit der Begrenzung der Bautätig-

keit in der Landwirtschaftszone wesentlich zum auch aus Sicht der Landwirtschaft wich-

tigen Kulturlandschutz und zur Sicherung der natürlichen Produktionsgrundlagen  bei-

trägt. 

— Zusammenarbeits- und Organisationsformen: Speziell im Zusammenhang mit gros-

sen Investitionen, aber auch im Kontext von neuen Betriebs- und Organisationsmodel-

len wie z.B. Produktionsgemeinschaften im urbanen Raum steigt der Bedarf für neue 

Zusammenarbeits- und Organisationsformen bzw. für eine offenere Handhabung der 

Rechtsform der Betriebe. Diese Entwicklung kontrastiert mit dem der Agrarpolitik zu-

grundeliegenden Konzept des bäuerlichen Betriebs, welches die Entwicklungsmöglich-

keiten vieler Betriebe einschränkt, indem Potenziale der vertikalen Integration durch 

die bestehenden Zusammenarbeitsformen nicht oder nur mit grossen Einschränkungen 

genutzt werden können. Eine breitere Definition der Organisations- und Zusammenar-

beitsformen für die Leistungserbringung in der Landwirtschaft und ein offener Zugang 

für juristische Personen könnte die Effizienz und die Wettbewerbsfähigkeit der Land-

wirtschaft verbessern, aber auch die Innovationskraft steigern. 

Die aufgeführten Entwicklungen betreffen verschiedene zentrale Regulierungen im Land-

wirtschaftsgesetz sowie im bäuerlichen Boden- und Pachtrecht und sind gleichzeitig auch 

aus raumplanerischer Sicht relevant. Im Bereich des Landwirtschaftsrechts stehen vor al-

lem die Fokussierung auf natürliche Person als «Bewirtschafter/in», mit den verschiedenen 

personengebundenen Anforderungen, sowie die enge Definition des Betriebs als landwirt-
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schaftliches Unternehmen im Vordergrund. Im Bereich Bodenrecht ist die preislich privile-

gierte Betriebsübernahme innerhalb der Familie eine zentrale Regulierung, mit der die Bo-

denpreise für die landwirtschaftliche Produktion (und für Gebäude in der Landwirtschafts-

zone) vom übrigen Bodenmarkt abgekoppelt werden. Mit dem Ziel, bäuerliche Betriebe und 

die Selbstbewirtschaftung zu fördern, werden der Handlungsspielraum der Akteure und der 

Zugang zum Sektor stark eingeschränkt. Über die Privilegierung landwirtschaftlicher Ge-

werbe besteht zudem ein enger Bezug zur Raumplanung. 

2.2 Zielsetzung und Fragestellung 

Übergeordnetes Ziel der vorliegenden Studie ist es, Ansatzpunkte für mögliche Änderun-

gen in der Agrargesetzgebung (Landwirtschaftsgesetz, bäuerliches Bodenrecht, Pacht-

recht) zu eruieren, welche mittel- bis langfristig eine bessere Erreichung der Ziele der Land-

wirtschaft gemäss Art. 104 BV und Art. 104a versprechen. Zusätzlich sollen Zielkonflikte 

möglicher Änderungen im Bereich des Landwirtschafts- und Bodenrechts mit weiteren be-

stehenden Regelungen und Grundsätzen, insbesondere der Raumplanung, aufgezeigt 

werden. Auf einer allgemeinen Ebene stellen sich dabei die grundlegenden Fragen, welche 

Leistungen die Landwirtschaft zu erbringen hat (Kernlandwirtschaft, landwirtschaftsnahe 

Tätigkeiten, andere Tätigkeiten) und wer die Leistungserbringer sind bzw. wie sie organi-

siert und finanziert sind. 

Aufbauend auf der übergeordneten Zielsetzung sollen zu den Themen-Komplexen «Quer-

einstieg in die Landwirtschaft», «Definition Landwirtschaft» sowie «Zusammenar-

beits- und Organisationsformen» drei Fragen beantwortet werden: 

1. Wie kann der Einstieg von Dritten in die Landwirtschaft bzw. die Möglichkeit zur 

Übernahme von Betrieben und/oder Land erleichtert werden? 

2. Wie können landwirtschaftliche, landwirtschaftsnahe und nicht-landwirtschaftliche 

Aktivitäten in den relevanten Rechtsbereichen kohärent unterschieden bzw. vonei-

nander abgegrenzt werden? 

3. Wie kann eine Benachteiligung von betriebswirtschaftlich effizienten und innovati-

ven Zusammenarbeits- und Organisationsformen verhindert werden? 

Aus der Beantwortung der Fragen soll eine Synthese mit Vorschlägen zu einer rechtlichen 

Gleichbehandlung verschiedener Zusammenarbeits- und Organisationsformen in Bezug 

auf landwirtschaftliche und landwirtschaftsnahe Aktivitäten und zu deren kohärenter För-

derung sowie zur Erleichterung des Zugangs zu Land und landwirtschaftlichen Betrieben 

für Dritte erarbeitet werden.  

Für die Einordnung der Studie ist zu beachten, dass die Frage nach dem «Warum» und 

nach dem «Wieviel» nicht zu beantworten sind. Vielmehr wird gemäss Ausschreibung da-

von ausgegangen, dass ein stärkerer Quereinstieg bzw. eine Zunahme neuer Zusammen-

arbeits- und Organisationsformen mit Blick auf die übergeordneten Ziele grundsätzlich er-

wünscht und zielführend ist. In der Umkehrung sagt dies einerseits aber explizit nichts 
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Negatives über die Innovationstätigkeit der bestehenden Betriebe und die Vorteilhaftigkeit 

der bestehenden Betriebsformen aus. Andererseits sollen durch den Anspruch eines stär-

keren Quereinstiegs bzw. neuer Zusammenarbeits- und Organisationsformen bestehende 

Ziele und Grundsätze aus anderen Rechtsbereichen - insbesondere der Raumplanung – 

nicht ausgehebelt werden. Vielmehr sind die Zielkonflikte und Lösungsansätze zur Ge-

währleistung dieser Ziele aufzuzeigen. 

2.3 Vorgehensweise 

Die Bearbeitung des Projekts erfolgte in vier wesentlichen Hauptschritten, die  sich zwei 

Projektphasen zuteilen lassen. Projektphase I umfasst folgende Hauptschritte:  

1. Wissen sammeln: Kern des ersten Schrittes ist es, die bestehenden Grundlagen 

(Literatur und Datenquellen sowie weitere öffentliche Informationen) zu den in den 

drei Themenkomplexen gestellten Fragen zusammenzustellen, die relevanten Re-

gulierungen zu identifizieren und Kriterien für die Beurteilung von Varianten und 

Leitideen für neue oder angepasste Regulierungen zu erarbeiten. Dieser Arbeits-

schritt wurde mit einem ganztägigen Workshop abgeschlossen, an dem die aktu-

ellen Probleme aus Praxis und Vollzug gesammelt wurden und Ansätze zur Prob-

lemlösung identifiziert wurden. Am Workshop haben am 30. Januar 2018 total 31 

Personen aus der Bundesverwaltung, kantonalen Landwirtschaftsämtern und Be-

ratungsdiensten, landwirtschaftlichen Organisationen, NGOs sowie mehrere Land-

wirte und Landwirtinnen teilgenommen.  

2. «Varianten entwickeln»: Für die drei Bereiche «Quereinstieg», «Definition Land-

wirtschaft» sowie «Zusammenarbeits- und Organisationsformen» werden mögliche 

Varianten zu spezifischen Regulierungen entwickelt und bzgl. der Vor - und Nach-

teile eingeschätzt. Damit werden Detailfragen zu alternativen Regulierungen zum 

Ein- und Austritt aus dem Landwirtschaftssektor, zu alternativen Definitionen der 

Landwirtschaft sowie zur rechtlichen Gleichbehandlung von alternativen Zusam-

menarbeits- und Organisationsformen beantwortet.  

Die Projektphase II gliedert sich in folgende Hauptschritte: 

3. «Leitideen entwickeln und beurteilen»: Eine zentrale Herausforderung des Pro-

jekts besteht darin, die vernetzende Komponente der drei Themenkomplexe adä-

quat zu berücksichtigen und fundierte Vorschläge für kohärente Anpassungen der 

relevanten Regulierungen (namentlich im LwG, BGBB, LPG und den jeweiligen 

Verordnungen) zu erarbeiten. Dieser Herausforderung wird im dritten Hauptschritt 

Rechnung getragen, indem aufbauend auf den in Hauptschritt 2 erarbeiteten Vari-

anten konsistente, aber zueinander alternative Leitideen für übergreifende Regu-

lierten in den drei Bereichen «Quereinstieg» «Definition Landwirtschaft» und «Zu-

sammenarbeits- und Organisationsformen» entwickelt werden. Diese Leitideen 

wurden in einem zweiten Workshop diskutiert und beurteilt. Die Beurteilung erfolgte 

mittels einer Nutzwertanalyse, in der die Teilnehmenden die in der Projektphase I 



 /  17 

 

erarbeiteten Beurteilungskriterien gewichteten und die Leitideen anhand dieser Kri-

terien bewerteten. Am Workshop haben 14 Personen aus der Bundesverwaltung, 

der kantonalen Verwaltung und Beratung sowie von Landwirtschaftsorganisationen 

teilgenommen. Die Leitideen und ihre Beurteilung wurden zudem in ergänzenden 

Interviews diskutiert, auch um allfällige Wissenslücken zu schliessen. 

4. «Synthese»: Der vierte Hauptschritt umfasst die Synthese und die Berichterstat-

tung. Kern der Synthesearbeit ist es, aufbauend auf den erarbeiteten Varianten 

und den beurteilten Leitideen konkrete Vorschläge für mögliche Änderungen in den 

relevanten Gesetzesbereichen zu erarbeiten. 

 
econcept – Flury & Giuliani 

Figur 4: Überblick zum Vorgehen 
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3 Grundlagen zu aktuellen Rahmenbedingungen und 
Herausforderungen in den Bereichen «Quereinstieg», 
«Definition» und «Organisationsformen»  

Ausgangspunkt für die Erarbeitung von neuen bzw. angepassten Regulierungen im Be-

reich «Quereinstieg», «Definition Landwirtschaft» sowie «Zusammenarbeits- und Organi-

sationsformen» ist eine breit abgestützte Bestandesaufnahme zu diesen Themenberei-

chen. In einem ersten Schritt werden dazu die zentralen Begriffe mit ihren rechtlichen 

Grundlagen beschrieben. Darauf aufbauend werden in einem zweiten Schritt die für die 

drei Themenbereiche relevanten Regelungen bezüglich ihrer Auswirkungen betreffend 

Wettbewerbsfähigkeit, Produktivität und Innovationskraft analysiert. Diese Auslegeord-

nung bildet die Basis für die Ableitung von Varianten zu den bestehenden Regulierungen. 

Die im Kontext der Fragestellung relevanten Varianten werden jeweils vertieft dargestellt 

und bezüglich ihrer Vor- und Nachteile sowie allfälliger Begleitmassnahmen diskutiert. 

Diese Varianten bilden die Grundlage für die Definition und Beurteilung von alternativen 

Konzepten in Form von Leitideen für konsistente Regelungen in den drei Bereichen bzw. 

über alle drei Bereiche hinweg in Kapitel 4. 

3.1 Zentrale Begriffe 

Die nachstehende Tabelle fasst die aktuell relevanten Begriffe und gesetzlichen Grundla-

gen rund um die Definition von Landwirtschaft, zum Kontext der Organisations- und Zu-

sammenarbeitsformen und zur Frage des (Quer-)Einstiegs zusammen. Die hier vorgenom-

menen sprachlichen Vereinfachungen sollen die Übersicht verbessern, für die detaillierten 

und rechtlich verbindlichen Formulierungen wird auf die jeweiligen Quellen verwiesen. Zu-

nächst werden die wichtigsten Begriffe des bäuerlichen Bodenrechts aufgegriffen, an-

schliessend primär das Landwirtschaftsrecht behandelt. Die Übersicht dient gleichzeitig 

der Einleitung zum Thema und kann zum Nachschlagen verwendet werden. Mit der The-

matik gut vertraute und eilige Leser/innen fahren bei Kapitel 3.2 weiter. 

 

Begriff Quelle Verwendung / Definition 

Familienbetriebe und 

Stellung des/der 

Selbstbewirtschaf-

ters/in 

Bundesgesetz über das 

bäuerliche Bodenrecht 

(BGBB) Art. 1 Abs. 1  

Zweckartikel des BGBB: 

– Allgemein: Förderung des bäuerlichen Grundeigentums und Stär-

kung des Familienbetriebs als Grundlage der landwirtschaftlichen 

Produktion  

– Förderung der Familienbetriebe als Grundlage eines gesunden 

Bauernstandes und einer leistungsfähigen, auf eine nachhaltige 

Bodenbewirtschaftung ausgerichteten Landwirtschaft 

– Stärkung der Stellung des/der Selbstbewirtschafters/in ein-

schliesslich diejenige des/der Pächters/in beim Erwerb landwirt-

schaftlicher Gewerbe und Grundstücke  
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Begriff Quelle Verwendung / Definition 

Landwirtschaftliches 

Grundstück und land-

wirtschaftliches Ge-

werbe 

Bundesgesetz über das 

bäuerliche Bodenrecht 

(BGBB) Art. 6, 7 

– Als landwirtschaftlich gilt ein Grundstück, das für die landwirt-

schaftliche oder gartenbauliche Nutzung geeignet ist.  

– Als landwirtschaftliches Gewerbe gilt eine Gesamtheit von land-

wirtschaftlichen Grundstücken, Bauten und Anlagen, die als 

Grundlage der landwirtschaftlichen Produktion dient und zu deren 

Bewirtschaftung, wenn sie landesüblich ist, mindestens eine 

Standardarbeitskraft nötig ist.  

Selbstbewirtschaf-

ter/in 

Bundesgesetz über das 

bäuerliche Bodenrecht 

(BGBB) Art. 9 

– Selbstbewirtschafter/in ist, wer den landwirtschaftlichen Boden 

selber bearbeitet und, wenn es sich um ein landwirtschaftliches 

Gewerbe handelt, dieses zudem persönlich leitet. 

– Für die Selbstbewirtschaftung geeignet ist, wer die Fähigkeiten 

besitzt, die nach landesüblicher Vorstellung notwendig sind, um 

den landwirtschaftlichen Boden selber zu bearbeiten und ein 

landwirtschaftliches Gewerbe persönlich zu leiten. 

Erwerb von landwirt-

schaftlichen Gewer-

ben und Grundstü-

cken 

Bundesgesetz über das 

bäuerliche Bodenrecht 

(BGBB) Art. 61, 63 

– Erwerb ausserhalb der Familie ist bewilligungspflichtig. 

– Erwerber muss nachweisen, dass die Übernahme zur Selbstbe-

wirtschaftung erfolgt.  

– Kaufpreis darf nicht übersetzt sein. 

Selbstbewirtschaf-

tungsprinzip als Er-

werbsbedingung bei 

juristischen Personen 

Bundesgesetz über das 

bäuerliche Bodenrecht 

(BGBB) Art. 4 Abs. 2 

– Juristische Personen können nur unter sehr bestimmten Voraus-

setzungen als Eigentümer/-innen von landwirtschaftlichen Gewer-

ben auftreten. Voraussetzung ist die Einhaltung des Selbstbewirt-

schaftungsprinzips.  

– Mehrheitsbeteiligung an einer juristischen Person (deren Haupt-

aktiven aus einem landwirtschaftlichen Gewerbe bestehen) kann 

nur erwerben, wer die Bedingungen als Selbstbewirtschafter /in 

erfüllt 

Bodenbewirtschaftung 

 

Bundesverfassung (BV) 

Art. 104 Abs. 2 

 

– «… fördert der Bund die bodenbewirtschaftenden bäuerlichen Be-

triebe». 

Landwirtschaftsgesetz 

(LwG) 

Art. 2 Abs. 1b,  

Art. 70a Abs. 1a 

–  «Er [der Bund] gilt gemeinwirtschaftliche Leistungen von boden-

bewirtschaftenden bäuerlichen Betrieben mit Direktzahlungen 

ab». 

–  «Direktzahlungen werden ausgerichtet, wenn: der Betrieb boden-

bewirtschaftend und bäuerlich ist.» 

Innere Aufstockung Raumplanungsgesetz 

(RPG) 

Raumplanungsverord-

nung (RPV) 

Art. 34 und 36 

– In der Landwirtschaftszone zonenkonform sind Bauten und Anla-

gen, wenn sie der bodenabhängigen Bewirtschaftung oder der in-

neren Aufstockung dienen. 

– Innere Aufstockung für bodenunabhängige Tierhaltung:  

a) Deckungsbeitrag bodenunabhängig < Deckungsbeitrag boden-

abhängige Produktion, oder  

b) Trockensubstanz Pflanzenbau >= 70% Trockensubstanzbedarf 

Tierhaltung 

Primärproduktion Landwirtschaftsgesetz 

(LwG) 

– Primarproduktion ist in LwG nicht explizit definiert.  

– Bezug bei Investitionskrediten: Diese können auch gewerblichen 

Kleinbetrieben zukommen (Art. 107a LwG, regionalwirtschaftlich 

orientierte Massnahmen; Projekte müssen mindestens die erste 

Verarbeitungsstufe von regionalen Primärprodukten umfassen) 

Lebensmittelgesetz 

(LMG) 

Lebensmittel- und Ge-

brauchsgegenstände-

verordnung (LGV) 

– Primärproduktion hat separate, von der übrigen Produktion ab-

weichende Bestimmungen (Verordnung über die Primärproduk-

tion, Verordnung über die Hygiene in der Primärproduktion, Ver-

ordnung über die Hygiene bei der Milchproduktion) 

– Betriebe, die nur im Bereich der Primärproduktion tätig sind, benö-

tigen keine Betriebsbewilligung (Art. 13, Abs. 2a LGV). 

– Etc. 
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Begriff Quelle Verwendung / Definition 

Verordnung über die 

Primärproduktion 

(VPrP) 

– Primärproduktion: die Erzeugung, die Aufzucht und der Anbau 

von Primärprodukten einschliesslich das Ernten, das Melken und 

die Aufzucht und Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere vor dem 

Schlachten. 

– Primärprodukte: Pflanzen, Tiere und daraus gewonnene Erzeug-

nisse der Primärproduktion, die zur Verwendung als Lebensmittel 

oder Futtermittel bestimmt sind. 

Urproduktion Mehrwertsteuergesetz 

(MWSTG)  

Art. 25, Abs. 2a und 2d 

– Nahrungsmittel und landwirtschaftliche Leistungen im Zusam-

menhang mit Urproduktion haben einen reduzierten Steuersatz 

von 2.5%  

Arbeitsgesetz (ArG) – Das Arbeitsgesetz ist, mit Ausnahme von gewissen Vorschriften 

über den Gesundheitsschutz, nicht anwendbar auf Betriebe der 

landwirtschaftlichen Urproduktion. Dazu zählen Betriebe des 

Acker-, Wiesen-, Obst-, Wein- und Gemüsebaues, der Beerenkul-

tur, der Zucht- und Nutztierhaltung sowie die zu einem Landwirt-

schaftsbetrieb gehörenden privaten Waldungen (Art.  5, Abs. 1 

ArGV1). 

Kernlandwirtschaft  Landwirtschaftsgesetz 

(LwG)  

Art. 3, Abs. 1 

Kernlandwirtschaft umfasst: 

a.  die Produktion verwertbarer Erzeugnisse aus Pflanzenbau und 

Nutztierhaltung; 

b.  die Aufbereitung, die Lagerung und den Verkauf der entspre-

chenden Erzeugnisse auf den Produktionsbetrieben; 

c. die Bewirtschaftung von naturnahen Flächen. 

 

Kernlandwirtschaft ist unbestritten bezüglich Förderung durch DZ 

und SVV- Massnahmen. 

Landwirtschaftsnahe 

Tätigkeiten 

Landwirtschaftliche Be-

griffsverordnung (LBV) 

Art. 12b 

– Vgl. Kapitel 3.3.1. 

– Als landwirtschaftsnahe Tätigkeiten gelten wirtschaftliche Tätig-

keiten … ausserhalb der eigentlichen Produktion sowie aus-

serhalb von Aufbereitung, Lagerung und Verkauf selbstproduzier-

ter landwirtschaftlicher Erzeugnisse, sofern diese Tätigkeiten von 

den Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen, von deren Familie 

oder von Angestellten des Betriebs oder der Gemeinschaftsform 

ausgeübt werden und einen Bezug zum Betrieb haben.  

– eine Auflistung der Tätigkeiten ist in den Weisungen und Erläute-

rungen zur LBV vorhanden. 

Nichtlandwirtschaftli-

cher Nebenbetrieb 

Raumplanungsgesetz 

(RPG) Art. 24b 

Raumplanungsverord-

nung (RPV) Art. 40 

Vgl. Kapitel 3.3.1,  

insbesondere Unterscheidung von Nebenbetrieben  

a) Mit engem Bezug zum landwirtschaftlichen Gewerbe 

b) Ohne engen Bezug zum landwirtschaftlichen Gewerbe 

Bewirtschafter/in Landwirtschaftliche Be-

griffsverordnung (LBV) 

Art. 2 

– Als Bewirtschafter oder Bewirtschafterin gilt die natürliche oder 

juristische Person oder die Personengesellschaft, die einen Be-

trieb auf eigene Rechnung und Gefahr führt und damit das Ge-

schäftsrisiko trägt. 

Betrieb Landwirtschaftliche Be-

griffsverordnung (LBV) 

Art. 6 Abs. 1 

– Als Betrieb gilt ein landwirtschaftliches Unternehmen, das:   

… 

c. rechtlich, wirtschaftlich, organisatorisch und finanziell selbstän-

dig sowie unabhängig von anderen Betrieben ist; 

… 
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Begriff Quelle Verwendung / Definition 

Landwirtschaftliche Be-

griffsverordnung (LBV) 

Art. 6 Abs. 3 

– Die Anforderung von Absatz 1 Buchstabe c ist insbesondere nicht 

erfüllt, wenn: 

a. der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin die Entscheide zur 

Führung des Betriebes nicht unabhängig von Bewirtschaftenden 

anderer Betriebe treffen kann; 

b. der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin eines anderen Be-

triebes oder deren Gesellschafter, Genossenschafter, Aktionär o-

der Vertreter zu 25 oder mehr Prozent am Eigen- oder Gesamtka-

pital des Betriebes beteiligt ist; oder 

c. die auf dem Betrieb anfallenden Arbeiten ohne anerkannte Ge-

meinschaftsform nach den Artikeln 10 oder 12 mehrheitlich von 

anderen Betrieben ausgeführt werden. 

Bäuerlicher Betrieb Bundesverfassung (BV) 

Art. 104 Abs. 2 

 

– Trotz breiter Verwendung fehlt eine explizite Definition auf Stu fe 

Gesetz oder Verordnung.  

– Eine ausführliche Auseinandersetzung mit dem Begriff findet sich 

im Kommentar zum bäuerlichen Bodenrecht (2011, insbesondere 

S. 61ff). 

– Zentrales Element bildet die Einheit von Eigentümerschaft, Kapi-

talgeber, wirtschaftlicher Leitung und Arbeitseinsatz durch eine 

Person bzw. Familie (vgl. dazu u.a. Hofer 2017) 

Kleinbetrieb  – Betrieb unter der Gewerbegrenze gemäss BGBB, d.h. in der Re-

gel mit weniger als 1.0 Standardarbeitskraft (SAK) 

Gemeinschaftsformen Landwirtschaftliche Be-

griffsverordnung (LBV) 

Art. 10  

– Als Betriebsgemeinschaft gilt der Zusammenschluss von zwei o-

der mehr Betrieben zu einem einzigen Betrieb 

… 

b. die Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen die Betriebsge-

meinschaft gemeinsam auf eigene Rechnung und Gefahr führen 

und damit das Geschäftsrisiko tragen; 

c. die Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen der beteiligten Be-

triebe für die Betriebsgemeinschaft tätig sind und nicht mehr als 

75 Prozent ausserhalb der Betriebsgemeinschaft arbeiten; 

… 

e. jeder der beteiligten Betriebe vor dem Zusammenschluss einen 

Mindestarbeitsbedarf von 0,20 SAK erreicht. 

Landwirtschaftliche Be-

griffsverordnung (LBV) 

Art. 12  

– Eine Betriebszweiggemeinschaft besteht, wenn  

a. mehrere Betriebe Nutztiere gemeinsam halten oder einen Teil 

ihrer Betriebszweige gemeinsam führen 

… 

c. die Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen der beteiligten Be-

triebe für die Betriebszweiggemeinschaft tätig sind 

… 

e. jeder der beteiligten Betriebe vor dem Zusammenschluss einen 

Mindestarbeitsbedarf von 0,20 SAK erreicht. 

Obligationenrecht (OR) 

Art. 530 Einfache Ge-

sellschaft 

– Gesellschaft ist die vertragsmässige Verbindung von zwei oder 

mehreren Personen zur Erreichung eines gemeinsamen Zweckes 

mit gemeinsamen Kräften oder Mitteln. 

– Sie ist eine einfache Gesellschaft im Sinne dieses Titels, sofern 

dabei nicht die Voraussetzungen einer andern durch das Gesetz 

geordneten Gesellschaft zutreffen. 

Direktzahlungsbe-

rechtigung für Bewirt-

schafter und Bewirt-

schafterinnen 

Landwirtschaftsgesetz 

(LwG)  

Art. 70 Abs. 1 

– Zur Abgeltung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen werden Be-

wirtschaftern und Bewirtschafterinnen von landwirtschaftlichen 

Betrieben Direktzahlungen ausgerichtet. 

Direktzahlungsverord-

nung (DZV)  

Art. 3 Abs. 1 

– Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen von Betrieben sind bei-

tragsberechtigt, wenn sie:  

a. natürliche Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz in der 

Schweiz sind; 

… 
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Begriff Quelle Verwendung / Definition 

Direktzahlungsbe-

rechtigung für juristi-

sche Personen 

Direktzahlungsverord-

nung (DZV)  

Art. 3 Abs. 2 

– Natürliche Personen und Personengesellschaften, die den Be-

trieb einer Aktiengesellschaft (AG), einer Gesellschaft mit be-

schränkter Haftung (GmbH) oder einer Kommanditaktiengesell-

schaft (Kommandit-AG) mit Sitz in der Schweiz als Selbstbewirt-

schafter oder Selbstbewirtschafterinnen führen, sind beitragsbe-

rechtigt, sofern 

a. sie bei der AG oder der Kommandit-AG mittels Namenaktien 

über eine direkte Beteiligung von mindestens zwei Dritteln am Ak-

tienkapital oder Grundkapital und an den Stimmrechten verfügen; 

b. sie bei der GmbH über eine direkte Beteiligung von mindestens  

drei Vierteln am Stammkapital und an den Stimmrechten verfü-

gen; 

c. der Buchwert des Pächtervermögens und, sofern die AG oder 

die GmbH Eigentümerin ist, der Buchwert des Gewerbes oder der 

Gewerbe, mindestens zwei Drittel der Aktiven der AG oder der 

GmbH ausmacht. 

Direktzahlungsverord-

nung (DZV)  

Art. 3 Abs. 2bis 

– Nicht beitragsberechtigt ist eine natürliche Person oder eine Per-

sonengesellschaft, die den Betrieb von einer juristischen Person 

gepachtet hat und: 

a. in leitender Funktion für die juristische Person tätig ist; oder  

b. über eine Beteiligung von mehr als einem Viertel am Aktien-, 

Stamm- oder Grundkapital oder an den Stimmrechten der juristi-

schen Person verfügt. 

Direktzahlungsverord-

nung (DZV)  

Art. 3 Abs. 3 

– Für Biodiversitäts- und Landschaftsqualitätsbeiträge sind auch ju-

ristische Personen mit Sitz in der Schweiz sowie Kantone und 

Gemeinden beitragsberechtigt, sofern sie Bewirtschafter /innen 

des Betriebs sind. 

Berechtigung für ein-

zelbetriebliche Struk-

turhilfen 

Strukturverbesserungs-

verordnung (SVV)  

Art. 2 

– Als einzelbetriebliche Massnahmen gelten Strukturverbesserun-

gen für einen Betrieb, eine Betriebsgemeinschaft, eine Betriebs-

zweiggemeinschaft oder ähnliche Gemeinschaften, für den produ-

zierenden Gartenbau, für die Fischerei oder die Fischzucht und 

für gewerbliche Kleinbetriebe. 

Strukturverbesserungs-

verordnung (SVV)  

Art. 3 Abs. 1 und 3 

– Investitionshilfen werden nur ausgerichtet, wenn die Be-

triebsgrösse mindestens einer Standardarbeitskraft (SAK) ent-

spricht. 

– Für Massnahmen und Einrichtungen der Diversifizierung gilt die 

minimale Betriebsgrösse für landwirtschaftliche Gewerbe nach 

den Artikeln 5 und 7 BGBB. 

Strukturverbesserungs-

verordnung (SVV)  

Art. 4- 9 

– Diverse Bedingungen: Ausbildung, Betriebskonzepte, Vermögen, 

Tragbarkeit usw. 

Strukturverbesserungs-

verordnung (SVV)  

Art. 10a 

– Investitionskredite können auch gewerblichen Kleinbetrieben zu-

kommen (Art. 107a LwG, regionalwirtschaftlich orientierte Mass-

nahmen; Projekte müssen mindestens die erste Verarbeitungs-

stufe von regionalen Primärprodukten umfassen) 

Berechtigung für 

Strukturhilfen für ju-

ristische Personen  

Strukturverbesserungs-

verordnung (SVV)  

Art. 12 Abs. 2 

– Der Bund gewährt keine Investitionshilfen für einzelbetriebliche 

Massnahmen von Betrieben 

a) im Eigentum von juristischen Personen; ausgenommen sind 

Kapitalgesellschaften nach Artikel 3 Absatz 2 DZV 

Aber: gemeinschaftliche Massnahmen wie Bodenverbesserungen o-

der Projekte der Regionalentwicklung PRE werden in der Regel an 

juristischen Personen vergeben.   

Tabelle 2: Verwendung und Definitionen von Begriffen - Glossar 
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3.2 Quereinstieg in die Landwirtschaft 

Die Regulierung zum Einstieg in die Landwirtschaft wird vor allem durch das bäuerliche 

Bodenrecht und das landwirtschaftliche Pachtrecht geprägt. Weitere wichtige Aspekte, vor 

allem auch für Quereinsteigende, stellen die geplanten Aktivitäten der Einsteigenden, die 

gewählte Organisationsform oder die Anerkennung als landwirtschaftlicher Betrieb und da-

mit verbunden die Direktzahlungsberechtigung dar. Somit ist eine sehr enge thematische 

Verzahnung mit den Themen zur «Definition» (Kapitel 3.3) und zur «Organisation» (Kapitel 

3.4) gegeben, die später wieder aufgriffen wird. 

3.2.1 Annahmen zum Quereinstieg in die Landwirtschaft und Einordnung in den 

Kontext von Bodenmarkt und Pachtmarkt 

Grundhypothese und Begriffe 

Die Analyse des Themenbereiches «Quereinstieg» geht von folgenden Annahmen bezie-

hungsweise Begriffen aus:  

— Weil die Regulierung rund um die Betriebsübernahmen mit einer familienpolitischen 

Zielsetzung auf sogenannte «bäuerliche Betriebe» ausgerichtet ist und diese in ver-

schiedener Hinsicht bevorteilt (Zuweisungsrechte/Vorkaufsrechte, Übernahme eines 

Gewerbes zum Ertragswert usw.), sind Einsteiger/-innen in die Landwirtschaft in der 

Regel Familienmitglieder der nächsten Generation.  

— Unter Quereinstieg in die Landwirtschaft wird das Einsteigen von Personen verstanden, 

die keinen familiären Bezug zum in Pacht oder mittels Kauf übernommenen Betrieb 

haben. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Einsteigenden eine landwirtschaftli-

che Betriebsführung mit wirtschaftlicher Verantwortung inkl. Risiken ausüben (Pacht 

oder Kauf). Das alleinige Pachten oder Kaufen von landwirtschaftlichen Parzellen ohne 

Betriebszentrum wird hier nicht als Quereinstieg angesehen. 

— Ausgehend von der Annahme, dass ein Nachfrageüberhang durch potenzielle Quer-

einsteigende besteht, würde eine Senkung der regulatorischen, finanziellen oder an-

deren Hürden zu mehr Quereinsteigenden führen. 

— Unter landwirtschaftlichem Gewerbe (verkürzt «Gewerbe») wird hier ein Landwirt-

schaftsbetrieb mit minimaler Grösse gemäss BGBB verstanden. In der Regel ist eine 

Standardarbeitskraft (SAK) erforderlich, die Kantone können die Gewerbegrenze je-

doch tiefer ansetzen (minimal 0.6 SAK). Von der Anforderung der 1.0 SAK müssen 

mindestens 0.8 SAK aus der Kernlandwirtschaft stammen, 0.2 SAK können aus land-

wirtschaftsnahen Tätigkeiten angerechnet werden.  

Hemmnisse für den Quereinstieg 

Hemmnisse für Quereinsteigende gibt es in verschiedener Form. Diese lassen sich als 

marktbedingte, regulatorische, finanzielle und informelle Hemmnisse charakterisieren.  
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Hemmnis Art des Hemmnisses 

Geringes Angebot an Betrieben zum Kauf oder zur Pacht (unter anderem 

auch als Folge der mit der Aufhebung von Art. 60 Abs.1 Bst. b BGBB 

verbundenen erleichterten Aufteilung von Gewerben) 

Markt, Regulierung 

Hohe Preise, die sich nur eingeschränkt durch die Bewirtschaftung renta-

bilisieren lassen  

Markt, Regulierung 

Beschränkte Möglichkeit zur hypothekarischen Finanzierung aufgrund 

der Belastungsgrenze  

Regulierung, Finanzierung 

Hoher Kapitalbedarf Finanzierung 

Anforderung Selbstbewirtschafter/in für Erwerbsbewilligung 

(im Vergleich eher tief für Hofnachfolger innerhalb der Familie) 

Regulierung 

Wohnsituation für potenzielle Anbietende ist bei vollständiger Betriebs-

aufgabe schwierig lösbar. 

Regulierung, Finanzierung, informell 

Hemmschwellen der Anbietenden gegenüber Quereinsteigenden auf-

grund der fehlenden Erfahrung oder aus anderen Gründen 

Informell 

Hemmschwellen der Anbietenden, weil die Option eines Angebotes an 

Quereinsteiger/innen nicht in Entscheidungsprozess einfliesst 

Informell 

Tabelle 3: Hemmnisse für mehr Quereinstieg und Charakterisierung der Ursache 

Formen von Quereinsteigenden 

— Natürliche Personen: Einzelpersonen, Paare, Familien, andere Gruppen von Einzel-

personen 

— Personengesellschaften (einfache Gesellschaft, Kollektiv- oder Kommanditgesell-

schaft),  

— Kapitalgesellschaften (AG und GmbH), Genossenschaften, Vereine, Stiftungen 

 

Im Folgenden werden unter dem Begriff «juristische Personen» die Kapitalgesellschaften 

AG und GmbH zusammengefasst. Grundsätzlich sind die Überlegungen auch auf Genos-

senschaften, Vereine und Stiftungen übertragbar, wobei auf die notwendigen Einschrän-

kungen im Rahmen dieser Studie nicht eingegangen werden kann. 
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Quereinstieg im Kontext von Bodenmarkt und Pachtmarkt 

Wie erwähnt wird im vorliegenden Kontext Quereinstieg als Betriebsübernahme durch Be-

wirtschafter/innen ausserhalb der Familie verstanden. Um die Thematik des Quereinstiegs 

einordnen zu können, sind die wesentlichen Einflussfaktoren und Grössenordnungen für 

den Quereinstieg zu identifizieren. Dazu werden die Zusammenhänge zwischen Kauf - und 

Pachtmarkt einerseits und zwischen Transaktionen von Betrieben und einzelnen Parzellen 

andererseits aufgezeigt. 

Die nachstehende Figur stellt diese Zusammenhänge im Überblick dar, wobei die Markt-

volumina der Teilmärkte grob geschätzt und ebenfalls visualisiert werden. Die Steigungen 

der Nachfrage- und Angebotskurven sind symbolisch zu verstehen und stellen keine An-

nahmen zu den Elastizitäten dieser Märkte dar. Der Begriff Bodenmarkt wird synonym zu 

Kaufmarkt verwendet, dies in Abgrenzung zum Pachtmarkt. Die geschätzten Flächen be-

ziehen sich auf die mittleren Transaktionen pro Jahr in der ganzen Schweiz, ausgehend 

von rund 1 Mio. ha landwirtschaftlicher Nutzfläche und 52’000 Betrieben (2016).  Die hier 

vorliegenden Schätzungen sollen grobe Anhaltspunkte liefern und müssten für konkrete 

Wirkungsabschätzungen weiter vertieft werden.  
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econcept 

Figur 5:7 Quereinstieg im Kontext von Bodenmarkt und Pachtmarkt – jährliche Transfers auf Teilmärkten 

Die weiss hinterlegten Ziffern zeigen die zentralen Einflussfaktoren und Grössenordnun-

gen des heutigen Boden- und Pachtmarktes auf. So ist es beispielsweise für die Entwick-

lung der Flächenanteile, die von Eigentümern selbstbewirtschaftet werden, entscheidend, 

wie häufig bei Betriebsaufgaben bzw. im Erbgang eine Verpachtung oder ein Verkauf er-

folgt.  

Mit den rot hinterlegten Ziffern werden die wichtigsten wirtschaftlichen bzw. regulatori-

schen Ansatzpunkte identifiziert, mit denen höhere Chancen für Quereinstieg geschaffen 

werden können. Neben diesen markt- bzw. regulierungsbedingten Einflüssen spielen wei-

tere Faktoren eine wichtige Rolle für die Quereinstiegsmöglichkeiten (vgl. auch Hemmnisse 

gemäss Tabelle 3). 

Die Verschiebungen zwischen Kauf- und Pachtmarkt sind entscheidend für das Verhältnis 

der Flächen, die von den Eigentümern selbst bewirtschaftet werden oder die als Pachtflä-

chen genutzt werden. Dieses Verhältnis kann als Indikator dienen, in welchem Masse das 

Ziel des BGBB, die «Förderung des bäuerlichen Grundeigentums» erreicht wird.  

Annahmen zur Ausgangslage um 2018 (gestützt auf …):

Gesamtangebot an Betrieben (B.) und Flächen: 

• 1500 B./ 22’000 ha: Altersbedingter Ausstieg Eigentümerbetriebe (3.0 % von 49’000 B.)

• 300 B./ 4’000 ha: Ausstieg unabhängig von Alter Eigentümerbetriebe

• 150 B. / 4’000 ha: Ausstieg Bewirtschafter von Vollpachtbetrieben                                 

• 1950 B./ 30’000 ha: Total                                                                                                    

Übernahmerate innerhalb der Familie bei altersbedingtem Ausstieg: 47 % 

(+1 % Verkauf ausserhalb der Familie auf Freihandmarkt; d.h. 52 % Auflösung)

Übernahmerate bei altersunabhängigem Ausstieg ausserhalb der Familie: 10 %, (d.h. 80 % Auflösung)

Bei Übernahme von 840 Betrieben mit 22’000 ha ergibt sich aus 1’110 Betriebsauflösungen ein Flächenangebot 

von 9’600 ha, das zu je 50 % auf den Kauf- und den Pachtmarkt für Einzelparzellen fliesst.

Veränderungen der Rahmenbedingungen, die zu mehr Quereinstieg führen können

Auf einer grundsätzlichen Ebene erhöhen geringere Übernahmeraten innerhalb der Familie und weniger 

Betriebsauflösungen das Potenzial für den Quereinstieg

Eine restriktivere Gewerbedefinition (z.B. 1.5 SAK) oder die Aufhebung des Zuweisungsrechts eines Gewerbes zum 

Ertragswert senkt durch den (teilweisen) Wegfall der privilegierten Übernahme zum Ertragswert die Übernahmerate 

innerhalb der Familie. Auch eine Abschaffung der Starthilfen wirkt in derselben Weise.  

Eine Erhöhung des Ertragswertes oder Festsetzung des erbrechtlichen Anrechnungswertes bei z.B. dem doppelten 

Ertragswert senkt die Übernahmerate innerhalb der Familie.

Eine Aufhebung (oder Lockerung) der Preisbegrenzung für Betriebe erhöht die Attraktivität eines Verkaufs des 

Betriebes anstelle einer Auflösung durch parzellenweise Verpachtung oder parzellenweisen Verkauf.

Eine Aufhebung (oder Lockerung) der Pachtzinsvorschriften für Betriebe erhöht die Attraktivität einer Verpachtung 

anstelle des Verkaufs des Betriebes und die Attraktivität einer Verpachtung anstelle einer Auflösung durch 

parzellenweise Verpachtung oder parzellenweisen Verkauf.

Eine Verschärfung (oder Durchsetzung) der Vorschriften für parzellenweisen Verkauf oder Verpachtung könnte 

diese Wirkung verstärken.

Die wirtschaftliche Gesamtwirkung hängt in hohem Masse von den neuen Preisniveaus , von den Übernahmeraten 

innerhalb der Familie und dem neuen Verhältnis von Kauf- und Pachtmarkt ab.

a

b

c

d
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2
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Wie die nachstehende Abbildung zeigt, gab es in den letzten 25 Jahren nur geringfügige 

Verschiebungen der Anteile der Flächen, die von den Eigentümern oder von Pächtern be-

wirtschaftet werden. Seit 2010 liegt der von Eigentümern bewirtschaftete Anteil stabil bei 

54 %. Diese Entwicklung ist insofern überraschend, als die Betriebszahl seit 1990 von rund 

93’000 auf rund 52’000 zurückging, das heisst die meisten verbleibenden Betriebe auf-

grund des Generationswechsels neue Bewirtschafter/innen haben und trotz der aufgelös-

ten 41’000 Betriebe mit rund 300’000 ha Flächentransfers an neue Betriebe keine syste-

matische Verschiebung hin zu mehr Pachtland oder eigenem Land zu beobachten ist. Dies 

bedeutet, dass die Anreizmechanismen für die Verpachtung von Flächen und für den Ver-

kauf bzw. Zukauf von Flächen über die beobachtete Periode bei einer sehr hohen jährli-

chen Dynamik zu insgesamt sehr stabilen Verhältnissen führen. 

 
econcept 

Figur 6: Entwicklung der Verteilung der landwirtschaftlichen Nutzfläche auf Nutzniessung Pacht und Eigen-

tum und der Anzahl Betriebe 1990-2016 

Hinter diesen gesamtschweizerischen Mittelwerten für die gesamte landwirtschaftliche 

Nutzfläche verbergen sich sehr grosse regionale Unterschiede, die in der nachfolgenden 

Abbildung für die Kantone dargestellt sind. 

0

20'000

40'000

60'000

80'000

100'000

120'000

0

200'000

400'000

600'000

800'000

1'000'000

1'200'000

1990 1996 2003 2010 2013 2016

In Nutzniessung

In Pacht

Im Eigentum

Anzahl Betriebe

Landwirtschaftliche Nutzfläche in ha (LN)

BFS/SBV: Eidg. Betriebszählungen; 2010-2016 Zusatzerhebungen (Stichproben); Bearbeitung bemepro/econcept

Anzahl Betriebe



 /  28 

 

 

 
econcept 

Figur 7: Flächenanteile im Eigentum der Bewirtschaftenden nach Kantonen 2016 

Zu den Eigentumsverhältnissen an landwirtschaftlichem Boden, die über die Verteilung auf 

Nutzniessung, Pacht und Eigentum hinausgehen, bestehen keine aktuellen Daten. So ist 

beispielsweise nicht bekannt, welche Anteile der verpachteten Flächen sich im Eigentum 

natürlicher Personen oder von juristischen Personen befinden. 

Durch juristische Personen bewirtschaftet wurden im Jahre 2009 rund 0,75 Prozent der 

landwirtschaftlichen Nutzfläche (vgl. Hofer & Studer 2012). 

Ein weiterer relevanter Aspekt für den Quereinstieg ist die Übernahmewahrscheinlichkeit 

von Betrieben abhängig von der Betriebsgrösse. Auch wenn es sich bei den Angaben um 

Einschätzungen der Betriebsleitenden über 50 Jahren handelt, zeigt sich in allen Jahren 

ein deutlicher Zusammenhang, der auch bei den effektiv getroffenen Entscheidungen im 

Grundsatz vorhanden sein dürfe: Bei grösseren Betrieben (>20 ha) wird bei über 50 % von 
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einer Weiterführung ausgegangen, kleinere werden häufiger aufgelöst, wobei im Zeitver-

lauf die Auflösungswahrscheinlichkeit steigt. 

 

 
econcept 

Figur 8: Wahrscheinlichkeit der Betriebsweiterführung abhängig von der Betriebsgrösse 1996-2016 

 

3.2.2 Übersicht zu Regulierungen des Quereinstiegs und zu alternativen Varianten 

Die folgende Übersicht listet einerseits die bestehenden Regulierungen auf, die einen we-

sentlichen Einfluss auf die Häufigkeit und die Formen von Quereinstieg aufweisen. Ande-

rerseits werden stichwortartig alternative Varianten formuliert, die potenziell eine Erhöhung 

des Quereinstiegs bewirken könnten. Mit fetter Schrift sind diejenigen Varian ten markiert, 

die in Kapitel 3.2.3 vertieft diskutiert werden, weil sie für die Fragestellung ein besonders 

grosses Potenzial aufweisen. 
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Regulierung Ist-

Situation 

Hauptwirkung betreffend Querein-

stieg 

Alternative Varianten 

(fett = vertiefte Diskussion in Kapitel 3.2.3) 

(Normalschrift = Kurzbeurteilung) 

Übernahme Ge-

werbe durch Erben 

zum Ertragswert 

(Art. 17 BGBB) 

 

Zuweisungsan-

spruch Gewerbe 

durch Erben  

(Art. 11 BGBB)  

 

Vorkaufsrechte 

durch Verwandte 

(Art. 42-46 BGBB) 

 

 

Durch tiefen Übernahmepreis be-

steht ein hoher Anreiz, ein Gewerbe 

familienintern zu übergeben.  

Durch den integralen Zuweisungsan-

spruch und die Vorkaufsrechte durch 

Verwandte wird die Verfügungsfrei-

heit und damit eine familienexterne 

Veräusserung eingeschränkt. 

 

Dadurch wird das Angebot von Ge-

werben für Interessenten ohne Fami-

lienzugehörigkeit mit der Landwirt-

schaft reduziert. 

Q1-V1: Aufhebung Ertragswert-Prinzip für Gewerbe 

(keine BGBB-Vorschrift für den erbrechtlichen An-

rechnungswert) (vgl. Tabelle 5) 

Q1-V2: Aufhebung Zuweisungsanspruch/Vorkaufsrecht 

durch Nachkommen eines Gewerbes 

(für Betriebsübernahmen gälte dann, was heute für 

kleinere Betriebe gilt) (vgl. Tabelle 6) 

Q1-V3: Anrechnungswert = doppelter oder dreifacher Er-

tragswert 

Q1-V4: Erhöhung Gewerbegrenze 

Q1-V5: Selbstbewirtschaftungsvorschriften für Verwandte 

verschärfen 

 

V3 und V4 wirken grundsätzlich in ähnlicher aber abge-

schwächter Weise wie V1 und V2. Für die Diskussion der 

Auswirkungen kann auf diese Varianten verwiesen werden. 

 

V5: Die Anforderungen an die Eignung als Selbstbewirt-

schafter/in sind für Zuweisungsberechtige und andere Ver-

wandte werden teilweise weniger strikte geprüft als für fa-

milienfremde Dritte, weil keine Erwerbsbewilligung nach 

Art. 61ff BGBB erforderlich ist. Eine konsequentere Kon-

trolle der Anforderungen kann den Übernahmeanreiz inner-

halb der Familie senken und Möglichkeiten für Quereinstei-

gende erhöhen. 

Ertragswertberech-

nung auf Basis 

Landgutsrente  

(Art. 1 VBB) 

Ertragswerte sind im Vergleich zu 

den Verkehrswerten bzw. Buchwer-

ten sehr tief und auch gegenüber 

betriebswirtschaftlich tragbaren 

Kaufpreisen eher tief; dadurch hoher 

Einstiegsanreiz innerhalb Familie 

und geringeres Angebot für Querein-

steigende 

Q2-V1: Bewertungsmethoden mit stärkerem Sachwertbe-

zug oder stärkerer Gewichtung der mittleren, empirisch 

festgestellten Tragbarkeit anstelle eines theoretischen 

Ertragswertes auf der Basis von normativen Faktorent-

schädigungen;  

 

Mit den zu erwartenden, höheren Ertragswerten wird die 

familieninterne Nachfolge weniger wahrscheinlich, eine 

Veräusserung oder Verpachtung wahrscheinlicher, die 

Möglichkeiten für Quereinstieg erhöht. Für die Diskussion 

der Auswirkungen kann auf Tabelle 5 und Tabelle 6 ver-

wiesen werden. 

Übernahme Be-

triebe unter Gewer-

begrenze (Kleinbe-

triebe) für Erben 

Für Kleinbetriebe gibt es im Grund-

satz keine Preisvorschriften bzw. 

preisliche Übernahmeanreize im 

BGBB; hohe Übernahmeraten sind 

durch andere Anreize bedingt (Di-

rektzahlungen, Steuern, Wohnquali-

tät usw.)  

Q3-V1: Erhöhung der Mindestgrösse für Direktzahlungsbe-

rechtigung (aktuell 0.2 SAK), dadurch Reduktion der 

Einstiegsanreize für sehr kleine Betriebe 

Q3-V2: Aufhebung der Starthilfen für kleine Betriebe unter 

Gewerbegrenze (im Berg- und Hügelgebiet, wo die Be-

wirtschaftung oder eine genügende Besiedelung ge-

fährdet ist, kann Starthilfe bereits für Betriebe ab 0.6 

SAK gewährt werden) 

Q3-V3: Aufhebung der steuerlich tiefen Bewertung zum 

landwirtschaftlichen Ertragswert für kleine Betriebe un-

ter Gewerbegrenze 

 

Alle Varianten V1, V2 und V3 können die Übernahmerate 

innerhalb der Familie senken, wirken sich grundsätzlich 

aber auch für Quereinsteigende in gleicher Weise aus. Der 

Gesamteffekt dieser Varianten geht eher in Richtung mehr 

Betriebsauflösungen und dadurch Wachstumsmöglichkei-

ten für bestehende Betriebe. Die Möglichkeiten zum Quer-

einstieg werden mit diesen Varianten nicht oder nur unwe-

sentlich erhöht.   
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Regulierung Ist-

Situation 

Hauptwirkung betreffend Querein-

stieg 

Alternative Varianten 

(fett = vertiefte Diskussion in Kapitel 3.2.3) 

(Normalschrift = Kurzbeurteilung) 

Zuweisung eines 

Kleinbetriebes bzw. 

Grundstückes zum 

doppelten Ertrags-

wert für Erben mit 

Gewerbe 

(Art. 21 BGBB)  

 

Anreiz einer Übernahme innerhalb 

der Familie anstelle einer Veräusse-

rung/Verpachtung an Quereinstei-

gende 

Q4-V1: Aufhebung des Zuweisungsanspruchs* zum dop-

pelten Ertragswert 

Q4-V2: Aufhebung des Zuweisungsanspruchs*  

*eines Kleinbetriebes für Erben, die bereits über ein Gewerbe ver-

fügen.  

 

Die Varianten V1 und V2 können im Sinne einer Vereinfa-

chung des bäuerlichen Bodenrechts Vorteile aufweisen. 

Entscheidende Vorteile bezüglich mehr Möglichkeiten zum 

Quereinstieg sind aufgrund der geringen Fallzahlen nicht 

zu erwarten. 

Kaufsrechte von 

Verwandten 

Art. 25-27 BGBB 

Verwandte 

 

Kaufsrechte begünstigen Familien-

angehörige, was das Angebot für 

Quereinsteigende reduziert. 

Q5-V1 Aufhebung der Kaufsrechte von Verwandten, 

dadurch mehr Veräusserungen ausserhalb der Familie  

(Art. 25-27 BGBB) 

 

Die Kaufsrechte können als Spezialregelung des BGBB für 

Verwandte, die nicht Erben sind, betrachtet werden (nicht 

zu verwechseln mit Vorkaufsrechten gemäss Art. 42-46 

BGBB).  

 

Die Variante V1 kann im Sinne einer Vereinfachung des 

bäuerlichen Bodenrechts Vorteile aufweisen. Entschei-

dende Vorteile bezüglich mehr Möglichkeiten zum Querein-

stieg sind aufgrund der geringen Fallzahlen nicht zu erwar-

ten.  

Vorkaufsrechte für 

Pächter für Be-

triebe 

(Art. 47-48 BGBB) 

 Q6-V1 Aufhebung der Vorkaufsrechte der Pächter 

 

Die Vorkaufsrechte für Pächter leisten einen wichtigen Bei-

trag zur Erreichung eines Ziels des BGBB, die Einheit von 

Eigentum und Bewirtschaftung zu fördern. Während bei 

fehlender familieninterner Nachfolge durch die Verpach-

tung an Dritte der Pachtanteil laufend erhöht wird, findet 

durch den Kauf der Betriebe durch die Pächter eine Ge-

genbewegung statt. 

Von den Vorkaufsrechten für Pächter profitieren in der Re-

gel familienfremde Pächter, die in der vorliegenden Frage-

stellung als Quereinsteigende betrachtet werden (vgl. Ka-

pitel 3.2.1). Eine Aufhebung der Vorkaufsrechte der Päch-

ter könnte zwar neuen Quereinsteigenden Möglichkeiten 

eröffnen, für die bisherigen Quereinsteigenden (Pächter) 

jedoch die Aufgabe des Betriebes bedeuten. Aus Sicht des 

Quereinstiegs bringt dieses Nullsummenspiel keine Ver-

besserung.  

Für die Eigentümer würde durch die Aufhebung der Vor-

kaufsrechte der Pächter die Verfügungsfreiheit erhöht, die 

integrale Verpachtung eines Betriebes anstelle einer Auflö-

sung (mit Chancen für Quereinsteigende) allenfalls attrakti-

ver. Die Entscheidung Verpachtung oder Auflösung dürfte 

jedoch durch die Pachtzinsvorschriften und andere Ein-

schränkungen wesentlich stärker beeinflusst sein (vgl. un-

ten).  
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Regulierung Ist-

Situation 

Hauptwirkung betreffend Querein-

stieg 

Alternative Varianten 

(fett = vertiefte Diskussion in Kapitel 3.2.3) 

(Normalschrift = Kurzbeurteilung) 

Realteilungsverbot 

(Art. 58 BGBB) 

Die Aufteilung von Betrieben oder 

Verkäufe einzelner Grundstücke 

werden erschwert, dadurch wird An-

gebot von Grundstücken oder Teil-

betrieben für Quereinsteigende redu-

ziert. 

Q7-V1 Realteilungsverbot aufheben, dadurch höheres An-

gebot von Grundstücken und Teilbetrieben aus Auflö-

sungen  

 

Das Realteilungsverbot weist in der heutigen Praxis nur 

noch eine geringe Wirkung auf, Betriebe können mit Beru-

fung auf Art. 60 BGBB (strukturelle Verbesserung anderer 

Gewerbe) in den meisten Fällen aufgelöst werden. Die Auf-

rechterhaltung des Realteilungsverbots ist heute in erster 

Linie zur Verhinderung der Umgehung der erbrechtlichen 

Bestimmungen für Gewerbe.  

Von einer Aufhebung des Realteilungsverbots ist keine 

massgebliche Verbesserung der Chancen für Quereinstei-

gende zu erwarten.  

Bei einer Aufhebung des Realteilungsverbots müsste auch 

die Sicherung der öffentlichen Investitionen in Melioratio-

nen neu geregelt werden. 

Ausnahmen vom 

Realteilungsverbot 

(Art. 59 BGBB) 

Aufteilung von Betrieben ist heute 

stark erleichtert, deshalb erfolgen 

häufiger parzellenweise Verpach-

tung oder parzellenweise Verkäufe, 

was das Angebot ganzer Betriebe 

für Quereinsteigende reduziert. 

Q8-V1 Realteilungsverbot ohne Ausnahmen strikte 

durchsetzen, dadurch keine Aufteilungen mehr und 

folglich höheres Angebot an ganzen Betrieben 

(vgl. Tabelle 7) 

Q8-V2 Weniger Abparzellierungen von Wohnhäusern, 

dadurch weniger Betriebsauflösungen 

(vgl. Tabelle 8)  

 

Selbstbewirtschaf-

tungs-Prinzip und 

juristische Perso-

nen 

Juristische Personen ohne dahinter-

stehende, natürliche Person(en) mit 

Mehrheitsbeteiligung, die Selbstbe-

wirtschafter/innen ist (sind), erhalten 

keine Erwerbsbewilligung. 

Q9-V1 Aktuelle Rechtsprechung und Lehre in BGBB expli-

zit formulieren  

Q9-V2 Ausweitung der Selbstbewirtschaftung auf juris-

tische Personen, auch ohne klare Mehrheitsbeteili-

gung (vgl. Tabelle 9) 

Q9-V3 Anforderungen an Selbstbewirtschaftung aufhe-

ben und damit verbundene Ziele mit anderen Mit-

teln sicherstellen (vgl. Tabelle 10). 

 

V1 ist Gegenstand aktueller Abklärungen des BLW und 

fliesst möglicherweise in die Vernehmlassung zur 

AP22+ ein.  
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Regulierung Ist-

Situation 

Hauptwirkung betreffend Querein-

stieg 

Alternative Varianten 

(fett = vertiefte Diskussion in Kapitel 3.2.3) 

(Normalschrift = Kurzbeurteilung) 

Erwerb durch Ge-

meinwesen und 

Körperschaften ein-

geschränkt 

Gemeinden oder Körperschaften wie 

Burgergemeinden oder Selbsthilfe-

gemeinschaften sind durch das 

Selbstbewirtschaftungsprinzip einge-

schränkt. 

Q10-V1 Erwerb durch Körperschaften mit spezifischer 

Zweckausrichtung ermöglichen (Bodenfonds). 

 

Mit der Zulassung spezifisch ausgerichteter Körperschaf-

ten zum landwirtschaftlichen Bodenmarkt kann der Einstieg 

via Kauf oder vor allem auch via Pacht gefördert werden. 

Die Zweckbestimmung der Körperschaft muss die Zweck-

bestimmung des BGBB im Wesentlichen aufnehmen (Spe-

kulation verhindern, günstiger Zugang zum Produktionsfak-

tor Boden, Stärkung der Pächter durch Selbsthilfeorganisa-

tion als Verpächterin usw.).  

Positive Aspekte heutiger, starker Verpächter-Organisatio-

nen (z.B. langfristige Orientierung von Burgergemeinden) 

sind aufzunehmen. Auch Beispiele im EU-Raum können 

Hinweise zur Ausgestaltung liefern, z.B. die französischen 

Safer (Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement 

rural). Körperschaften können thematisch ausgerichtet sein 

(z.B. Biolandbau, Solidar-Landwirtschaft, Produktions-

schwerpunkte, regionaler Fokus). 

Eine Körperschaft kann auch Landkäufe zu Gunsten eines 

Pools tätigen, aus dem bei geeigneter Arrondierung neue 

Betriebe für Quereinsteigende durch Kauf oder Pacht ver-

fügbar werden.  

Entscheidend für Wirkung bezüglich Quereinstieg sind 

letztlich die Zielsetzung oder Statuten dieser Körperschaf-

ten. Ein Blick in die aktuelle Praxis bestehender Organisa-

tionen zeigt diesbezüglich noch eher wenig Offenheit. 

(vgl. auch Tabelle 10) 

Erbteilung ohne 

Selbstbewirtschaf-

tungsprinzip 

(Art. 62a BGBB) 

Erben können landwirtschaftliches 

Grundstück oder Gewerbe ohne 

Nachweis der Selbstbewirtschaftung 

übernehmen  

Q11-V1 Selbstbewirtschaftungsprinzip gilt auch in der Erb-

teilung.  

 

Wenn eine Erbengemeinschaft ein Grundstück oder Ge-

werbe nur noch einem selbstbewirtschaften Erben zuwei-

sen könnte, würde faktisch eine der Eigentumsgarantie wi-

dersprechende Veräusserungspflicht eingeführt, wenn die 

Anforderungen nicht erfüllt sind.  

Anstelle einer heute häufigen Verpachtung durch den/die 

Erben würde häufiger eine Übernahme oder ein Verkauf 

treten. Eine Übernahme in der Familie mit Nachweis der 

Selbstbewirtschaftung und Eignung, inkl. Nachholen der 

Ausbildung etc. wäre die einzige Lösung zur Erhaltung des 

Familienbesitzes.  

Die Möglichkeiten für einen Quereinstieg würden insge-

samt nicht erhöht. Der Quereinstieg durch Kauf anstelle 

von Pacht würde häufiger. Dies würde die Einheit von Ei-

gentum und Bewirtschaftung fördern, den Einstieg jedoch 

auch teurer machen.  

Mit der Durchsetzung des Selbstbewirtschaftungsprinzips 

in der Erbteilung würde die Eigentumsgarantie massiv re-

duziert. Die gesellschaftliche Akzeptanz dafür dürfte sehr 

tief sein. 
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Regulierung Ist-

Situation 

Hauptwirkung betreffend Querein-

stieg 

Alternative Varianten 

(fett = vertiefte Diskussion in Kapitel 3.2.3) 

(Normalschrift = Kurzbeurteilung) 

Preisbegrenzung 

für Erwerbsbewilli-

gung (Art. 63 Abs.1 

Bst. b BGBB) 

Das Verbot übersetzter Preise redu-

ziert das Angebot für Quereinstei-

gende 

Q12-V1: Preisbegrenzung aufheben  

Q12-V2: Preisbegrenzung weniger restriktiv formulieren 

 

Mit der Aufhebung (oder weniger restriktiven Formulierung) 

der Preisbegrenzung werden folgende Alternativen relativ 

attraktiver:  

– Verkauf eines ganzen Betriebes anstelle von dessen 

Verpachtung 

– Verkauf eines ganzen Betriebes anstel le des parzellen-

weisen Verkaufs oder der parzellenweisen Verpachtung 

Durch ein höheres Angebot an Betrieben und/oder Flächen 

werden die Möglichkeiten für den Quereinstieg grundsätz-

lich erhöht, wobei das zusätzliche Angebot, weil es preis-

lich motiviert ist, aber zu höheren Einstiegskosten führt.  

Ortsüblicher Be-

wirtschaftungsbe-

reich (Art. 63 Abs.1 

Bst. d BGBB) 

Voraussetzung für Erwerbsbewilli-

gung 

Keine Formulierung alternativer Varianten, da Regulierung 

für Quereinsteigende von untergeordneter Bedeutung ist.  

Belastungsgrenze 

(Art. 73ff) 

Grundpfandgesicherte Fremdfinan-

zierung nur bis 135% des Ertrags-

wertes, dadurch Finanzierung des 

Quereinstiegs erschwert 

Q13-V1 Aufhebung Belastungsgrenze 

(vgl. Tabelle 11) 

Pachtbedingungen 

für Betriebe (LPG) 

Die Pacht eines Betriebes ist im Ver-

gleich zum Kauf mit relativ geringen 

Restriktionen verbunden. Auch juris-

tische Personen können pachten.  

Pachtbedingungen (mit starkem 

Pächterschutz) machen Verpachtung 

ganzer Betriebe unattraktiv und ver-

kleinern Angebot für Quereinstei-

gende. Zudem ist heute eine 

parzellenweise Verpachtung für die 

Verpächter attraktiver. 

Q14-V1 Durch Flexibilisierung des Pachtrechtes Mög-

lichkeiten zum Quereinstieg via Pacht verbessern  

(vgl. Tabelle 12). 

Allgemein hohe 

Regulierungsdichte 

und Komplexität in-

klusive nicht regu-

lierungsbedingte 

Hemmnisse 

Quereinsteigende werden abge-

schreckt oder brechen Vorhaben 

aufgrund falscher Annahmen ab; 

Potenzielle Anbieter von Betrieben 

für Quereinsteigende sind zurückhal-

tend oder Option einer Betriebsüber-

gabe an Quereinsteigende wird gar 

nicht geprüft 

Q15-V1 Verbesserung Informations- und Beratungsange-

bot für Anbietende und Quereinsteigende 

Tabelle 4 Übersicht zu den Quereinstieg beeinflussenden Regulierungen und zu alternativen Varianten 

3.2.3 Diskussion der aktuellen und alternativen Regulierungen des Quereinstiegs 

in die Landwirtschaft  

In den nachstehenden Tabellen werden die im vorangehenden Kapitel mit fetter  Schrift 

markierten Varianten vertieft diskutiert.  
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Übernahme landwirtschaftliches Gewerbe zum Ertragswert (für Erben) bzw. alternative Variante Q1-V1 

 Ausgangslage und aktuelle gesetzliche Grundlage 

Mit dem Anspruch auf integrale Zuweisung (Art. 11 BGBB) und dem Recht zur Übernahme zum Ertragswert (Art. 

17 BGBB) bestehen wirkungsvolle Anreize für die familieninterne Übernahme eines landwirtschaftlichen Gewerbes. 

Diese Anreize werden unterstrichen durch die Kaufsrechte (Art. 25ff BGBB) und Vorkaufsrech te (Art. 42ff BGBB) 

durch Verwandte, insbesondere die Bestimmungen in Art. 44 BGBB zum Übernahmepreis.  

Vor- und Nachteile der aktuellen Situation 

Vorteil(e) Nachteil(e) 

– Aus der Sicht der familieninternen Einsteigenden 

schafft die aktuelle Regelung hohe Planungssicherheit 

und hält die Kosten einer Gewerbe-Übernahme relativ 

tief. In der Optik des landwirtschaftlichen Sektors hält 

die Regelung die Produktionskosten tief, indem die Ein-

stiegskosten zum Ertragswert zur tiefen Folgekosten 

führen.  

 

– Die Einstiegsanreize verlangsamen den Strukturwan-

del im Sinne der Abnahme der Betriebszahl und ver-

mindern dadurch das betriebliche Wachstum durch 

Flächenzupacht oder Flächenzukauf aus aufgelösten 

Betrieben. Die Produktionskosten liegen dadurch hö-

her als bei einem schnelleren Strukturwandel mit 

mehr Skaleneffekten 

– Die Einstiegsanreize für Familienangehörige vermin-

dern die Zahl der familienexternen Nachfolgerege-

lungen und damit die Möglichkeiten für Quereinstei-

gende. 

– Die Verfügungsfreiheit der Übergebenden wird ein-

geschränkt, die Ausstiegsmöglichkeiten durch Ver-

kauf und die Finanzierung der Altersvorsorge sind 

begrenzt.    

Alternative Variante Q1-V1: Aufhebung Ertragswert-Prinzip für Gewerbe (Wegfall der Vorschrift für den erb-

rechtlichen Anrechnungswert) 

 Beschreibung der Variante und hauptsächliche Auswirkungen 

– Das Recht auf eine familieninterne Übernahme eines Gewerbes zum Ertragswert wird aufgehoben (Art. 17, Abs. 

1 BGBB. Somit gilt grundsätzlich, was bereits heute bei der familieninternen Übernahme von kleineren  Betrieben 

unter der Gewerbegrenze gilt. Die Veräusserer und die Erben müssen sich auf die Bewertung beziehungsweise 

die Anrechnung an die Erbschaft ohne landwirtschaftsspezifische, staatliche Vorgabe einigen. Wie bei den heuti-

gen Kleinbetrieben werden voraussichtlich häufig Regelungen getroffen, bei denen die ausschliesslich landwirt-

schaftlich nutzbaren Güter zu Preisen nahe beim Ertragswert und beispielsweise Wohnhäuser eher zu Verkehrs-

werten berücksichtigt werden. Die Kaufs- und Vorkaufsrechte von Verwandten und die damit verbundenen Preis-

vorgaben (Art. 44 BGBB) wären sinngemäss aufzuheben oder anzupassen.  

– Insgesamt dürfte die Übernahmerate innerhalb der Familie deutlich sinken während die Einstiegskosten bei den 

übernommenen Betrieben im Durchschnitt höher liegen. 

– Das Recht auf Zuweisung eines Gewerbes bleibt bestehen (vgl. V2 unten).  

Vor- und Nachteile der Variante 

Vorteil(e) Nachteil(e) 

– Erhöhung der Verfügungsfreiheit bei einer Veräusse-

rung (Preis und Bestimmung der Käuferschaft) 

– Verbesserung der finanziellen Situation / Altersvor-

sorge der Veräusserer eines Gewerbes innerhalb der 

Familie 

– Mehr Möglichkeiten für Quereinsteigende 

– Mehr Wachstumsmöglichkeiten durch häufigere Be-

triebsauflösungen 

– Höhere Handelsvolumen für landwirtschaftliche Grund-

stücke und Betriebe auf dem Freihandmarkt, dadurch 

liquidere Märkte mit tendenziell tieferen Preisen.  

– Höhere Einstiegskosten mit höheren Mittelabflüssen 

an Veräusserer und Miterben 

– Mit höherer Bewertung je nach Handhabung mög-

licherweise höhere Steuerbelastung 

Begleitmassnahmen 

– Marktbeobachtung zur Schaffung von Transparenz und mit tendenziell preisdämpfender Wirkung  

– Koordination mit (kantonalem) Steuerrecht 

Tabelle 5: Übernahme Gewerbe zum Ertragswert (für Erben), aktuelle und alternative Regulierung durch Auf-

hebung des Ertragswert-Prinzips für Gewerbe  
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Übernahme landwirtschaftliches Gewerbe zum Ertragswert (für Erben)  bzw. alternative Variante Q1-V2 

 Ausgangslage und aktuelle gesetzliche Grundlage 

Für landwirtschaftliche Gewerbe bestehen wirkungsvolle Anreize für die familieninterne Übernahme, vor allem mit 

dem Anspruch auf integrale Zuweisung (Art. 11 BGBB) und dem Recht zur Übernahme zum Ertragswert (Art. 17 

BGBB) bzw. dem Vorkaufsrecht von Nachkommen (Art. 42ff BGBB). 

Vor- und Nachteile der aktuellen Situation 

Vorteil(e) Nachteil(e) 

– Vgl.  Tabelle 5 

 

– Vgl. Tabelle 5 

– Die Definition von «zukunftsfähigen» und deshalb «erhaltenswer-

ten» oder «förderungswürdigen» Betrieben aufgrund der Grösse 

stammt aus einer historischen Sichtweise (1980er Jahre); der Be-

griff der «guten oder überdurchschnittlichen Existenz» wurde mit 

guten Gründen aufgegeben (2002, Botschaft AP2007). Als konse-

quente Weiterführung der damaligen Argumentation kann auch 

eine Aufhebung des Gewerbebegriffs abgeleitet werden. 

– Die heutige Aufteilung des Bodenmarktes in einen Teil mit relativ 

hoher Verfügungsfreiheit (landwirtschaftliche Grundstücke inkl. 

Kleinbetriebe unter der Gewerbegrenze) und einen Teil mit Ein-

schränkung der Verfügungsfreiheit (landwirtschaftliche Gewerbe) 

weist aus Sicht der Betroffenen Aspekte von Willkür auf, insbeson-

dere für die grosse Zahl von Betrieben zwischen 0.5 und 1.5 SAK. 

– Die zentrale Bedeutung der Gewerbegrenze führt zu einer hohen 

Regelungsdichte, hohen Anreizen zur Umgehung und einer äus-

serst komplexen Rechtsprechung (Berücksichtigung von Pachtland, 

Anbau von Spezialkulturen, funktionale und räumliche Einheit usw.)  

Alternative Variante Q1-V2: Aufhebung Zuweisungsanspruch/Vorkaufsrecht durch Nachkommen eines Gewer-

bes 

 Beschreibung der Variante und hauptsächliche Auswirkungen 

– Auf die Unterscheidung von landwirtschaftlichen Gewerben (mindestens 1 SAK, bzw. kantonal tiefere Schwellen) 

und kleineren Betrieben (im BGBB «landwirtschaftliche Grundstücke») wird verzichtet. 

– Somit gilt für Betriebe jeglicher Grösse was heute für Kleinbetriebe unter der Gewerbegrenze gilt.  

– Damit fällt insbesondere die familieninterne Übernahme eines grösseren Betriebs (Gewerbe) zum Ertragswert 

weg, die Auswirkungen sind analog zur Beschreibung in der  Tabelle 5. 

– Auch der Anspruch eines Erben bzw. einer Erbin auf integrale Zuweisung eines Gewerbes fällt dahin, die Verfü-

gungsfreiheit der Erblasser ist nicht mehr eingeschränkt (bzw. auf die allgemeinen Bestimmungen des Erbrech-

tes reduziert). 

– Übernahme eines Gewerbes zum Ertragswert wird wie in V1 aufgehoben.  

Vor- und Nachteile der Variante 

Vorteil(e) Nachteil(e) 

– Vgl.  Tabelle 5 

– Mit der Aufhebung der Zuweisungsansprüche und Vorkaufs-

rechte inkl. des Wegfalls des Ertragswertes als Anrechnungs-

wert wird die Rolle des Gewerbebegriffes im BGBB massiv re-

duziert und eine starke Vereinfachung des BGBB ermöglicht. 

So könnte beispielsweise in der Folge auch das Realteilungs-

verbot aufgehoben werden. Dieses hat mit den Revisionen der 

letzten Jahre bereits erheblich an Wirkung verloren. Die Bewil-

ligungspflicht einer Realteilung hat heute noch primär die Auf-

gabe, Umgehungen der an den Gewerbebegriff gebundenen 

Zuweisungsrechte für Gewerbe zu verhindern.  

– Vgl.  Tabelle 5 

– Viel raumplanerische Massnahmen, die In-

vestitionshilfen nach Landwirtschaftsgesetz 

und weitere Regulierungen differenzieren 

nach Betriebsgrösse aufgrund des Gewebe-

begriffes im BGBB.  

Begleitmassnahmen 

– Anpassungen bei verschiedenen Regulierungen, die sich auf den Gewerbebegriff BGBB beziehen.  

Tabelle 6: Übernahme Gewerbe zum Ertragswert (für Erben), aktuelle und alternative Regulierung durch Auf-

hebung des Gewerbebegriffs im BGBB 
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Ausnahmen vom Realteilungsverbot bzw. alternative Variante Q8-V1 

 Ausgangslage und aktuelle gesetzliche Grundlage 

– Aufteilung von Betrieben ist heute stark erleichtert. Vor allem Art. 60 Abs. 2, Bst. a BGBB begründet eine Aus-

nahme, wenn «die Realteilung überwiegend dazu dient, andere landwirtschaftliche Gewerbe strukturell zu ver-

bessern». 

– Die parzellenweise Verpachtung oder der parzellenweise Verkauf von Gewerben und damit deren Auflösung sind 

heute häufig bzw. die Regel. Voraussetzung für Realteilung eines Gewerbes ist die Zustimmung der Familie, da-

mit Zuweisungs- und Vorkaufsrechte gewahrt werden können. 

– Die Aufrechterhaltung des Realteilungsverbots ist heute in erster Linie zur Verhinderung der Umgehung der erb-

rechtlichen Bestimmungen für Gewerbe (mit Teilverkäufen kann die Gewerbegrenze unterschritten und damit 

das Zuweisungsrecht zum Ertragswert unterlaufen werden). 

Vor- und Nachteile der aktuellen Situation 

Vorteil(e) Nachteil(e) 

– Mit der strukturpolitisch gewollten Möglichkeit der Auf-

lösung von Gewerben werden Wachstumsmöglichkei-

ten für bestehende Betriebe geschaffen. Die Wettbe-

werbsfähigkeit kann durch die Nutzung von Skalenef-

fekten verbessert werden. 

– Durch die Auflösung von Betrieben wird das Angebot 

ganzer Betriebe für Quereinsteigende reduziert. 

Alternative Variante Q8-V1: Realteilungsverbot ohne Ausnahmen strikte durchsetzen, dadurch keine Aufteilun-

gen mehr und folglich höheres Angebot an ganzen Betrieben 

 Beschreibung der Variante und hauptsächliche Auswirkungen 

– Die Lockerungen des Realteilungsverbots, insbesondere Art . 60 Abs. 2 BGBB werden rückgängig gemacht.  

Vor- und Nachteile der Variante 

Vorteil(e) Nachteil(e) 

– Das Angebot ganzer Betriebe für Quereinsteigende 

wird erhöht.  

– Wachstumsmöglichkeiten für bestehende Betriebe 

werden reduziert, dadurch Verschlechterung der 

Wettbewerbsfähigkeit. 

– Der Druck auf die Errichtung neuer Bauten und Anla-

gen auf kleineren Betrieben könnte steigen, auch im 

Zusammenhang mit Innovationen von Quereinstei-

genden.  

Diskussion 

– Für eine Abschätzung der Wachstumswirkung der aktuellen Regelung (Flächenwachstum dank Realteilung) feh-

len quantitative Grundlagen. Ebenso ist die Wirkung von häufigerem Quereinsti eg auf Innovation, Wertschöpfung 

und Wettbewerbsfähigkeit nicht abschätzbar.  

– Für eine Abschätzung der Wirkungen müsste auch beurteilt werden, welche Form von zusätzlichem Quereinstieg 

eine insgesamt positivere Wirkung hat: Quereinstieg anstelle einer fami lieninternen Übernahme oder Querein-

stieg anstelle einer Betriebsauflösung mit Realteilung.  

Begleitmassnahmen 

– Allenfalls verbesserte Transparenz bezüglich Vollzug schaffen. 

Tabelle 7: Ausnahmen vom Realteilungsverbot, aktuelle und alternative Regulierung 
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Ausnahmen vom Realteilungsverbot bzw. alternative Variante Q8-V2 

 Ausgangslage und aktuelle gesetzliche Grundlage 

– Aufteilung bzw. Auflösung von Betrieben ist auch deshalb attraktiv, weil es bei kleinen Betrieben unter der Ge-

werbegrenze möglich ist, ein Wohnhaus als separate Parzelle abzugrenzen und damit der Unterstellung unter 

das bäuerliche Bodenrecht zu entziehen (Art. 60 BGBB). Eine separate Verwertung des «freigestellten» Wohn-

hauses durch Verkauf oder Vermietung ist f inanziell äusserst interessant.  

– Mit der Abparzellierung (Freistellung) wird oft auch die Wohnsituation für die abtretende Generation gelöst, in-

dem ein Verbleib auf dem Hof möglich ist. Dies ist jedoch auch mit zonenkonformem Wohnraum möglich, ohne 

die raumplanerisch unerwünschte Entwicklung, dass das Wohnhaus der «Landwirtschaft entzogen» wird.  

– Eine Freistellung ist nur in Koordination mit dem zuständigen kantonalen Amt für Raumpla nung möglich. Damit 

wird unter anderem sichergestellt, dass eine Freistellung nicht später zu neuen Bauten ausserhalb der Bauzone 

führt. 

Vor- und Nachteile der aktuellen Situation 

Vorteil(e) Nachteil(e) 

– Die Umnutzung landwirtschaftlich nicht mehr benötigter 

Wohnräume ist möglich.  

– Die Entlassung aus dem Geltungsbereich des BGBB 

bringt Flexibilität und entlastet den Vollzug.  

– Bei einer Betriebsauflösung kann mittels Abparzellie-

rung die Wohnsituation für die abtretende Generation 

auf dem ehemaligen Hof geregelt werden. 

– Der Druck, einen Betrieb aufzulösen, ist aufgrund 

der finanziellen Anreize durch eine Abparzellierung 

gross. 

– Die Zielsetzung des RPG Bauten ausserhalb der 

Bauzone nur zu landwirtschaftlichen Zwecken zuzu-

lassen und die Preise für landwirtschaftliche Grund-

stücke tief zu halten, wird indirekt unterlaufen. 

Alternative Variante Q8-V2: Weniger Abparzellierungen von Wohnhäusern, dadurch weniger Betriebsauflösun-

gen 

 Beschreibung der Variante und hauptsächliche Auswirkungen 

Die Möglichkeiten einer Abparzellierung eines bisher landwirtschaftlich genutzten Wohnhauses werd en einge-

schränkt. Dies kann durch Anpassungen des BGBB und/oder des RPG erfolgen .  

Vor- und Nachteile der Variante 

Vorteil(e) Nachteil(e) 

– Das Angebot ganzer Betriebe für Quereinsteiger wird 

erhöht.  

– Wachstumsmöglichkeiten für bestehende Betriebe 

werden reduziert, dadurch Verschlechterung der 

Wettbewerbsfähigkeit. 

– Die Lösungsmöglichkeiten für die Wohnsituation der 

abtretenden Generation werden eingeschränkt. Da-

durch bestehen hohe Anreize für Betriebsübergaben 

in der Familie und entsprechen weniger Möglichkei-

ten für Quereinstieg. Oder der Bedarf an zusätzli-

chen Wohnbauten in der Landwirtschaftszone steigt. 

Diskussion und Begleitmassnahmen 

– Vgl. Tabelle 7 

Tabelle 8: Ausnahmen vom Realteilungsverbot, aktuelle und alternative Regulierung 
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Selbstbewirtschaftungs-Prinzip und juristische Personen bzw. alternative Variante Q9-V2 

 Ausgangslage und aktuelle gesetzliche Grundlage 

– Juristische Personen bewirtschaften aktuell weniger als ein Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche. 

– Eine Erwerbsbewilligung erhalten grundsätzlich nur Selbstbewirtschaftende (insbesondere Art. 61 -63 BGBB).  

– Selbstbewirtschafter/in ist, wer den Boden selber bearbeitet bzw. ein landwirtschaftliches Gewerbe persönlich 

leitet und dafür geeignet ist (Art. 9 BGBB). 

– Juristische Personen können zwar heute landwirtschaftliche Gewerbe oder Grundstücke erwerben (oder übertra-

gen), die für eine Erwerbsbewilligung notwendige Selbstbewirtschaftung wird jedoch an natürliche Personen ge-

knüpft: die Person(en) mit einer Mehrheitsbeteiligung an der juristischen Person muss/müssen die Anforderun-

gen erfüllen. 

– Auflagen müssen sicherstellen, dass Zuweisungs- und Vorkaufsrechte, Realteilungsverbot etc. gewahrt bzw. 

Umgehungsgeschäfte verhindert werden. Die Problematik dabei ist, dass juristische Personen nicht sterben (erb-

rechtliche Bestimmung verlieren an Relevanz) und mit der Übertragung von Beteiligungen ein Eigentümerwech-

sel stattfinden kann, ohne dass das Grundbuch davon etwas «merkt» (Grundbuch als zentrale Kontrollinstanz 

verliert an Relevanz). 

Vor- und Nachteile der aktuellen Situation 

Vorteil(e) Nachteil(e) 

– Mit der Einschränkung der juristischen 

Personen auf Formen, bei denen eine na-

türliche Person (oder mehrere) zur Über-

prüfung der Anforderungen an Selbstbe-

wirtschaftung herangezogen werden 

kann, sind die Umgehungsmöglichkeiten 

des Selbstbewirtschaftungs-Prinzips (und 

vieler anderer BGBB-Regulierungen, z.B. 

erbrechtliche Zuweisungsrechte) weitge-

hend ausgeschlossen. 

– Sehr komplexe Regulierung und Rechtsprechung zum Ausschluss 

der Umgehungsmöglichkeiten durch juristische Personen  

– Zum Grundsatz der verfassungsmässigen Handels- und Gewerbe-

freiheit gehört auch die Wahlfreiheit der Rechtsform für die Aus-

übung einer Tätigkeit. Das Selbstbewirtschaftung-Prinzip ist auf 

natürliche Personen ausgerichtet, die Wahlfreiheit der Rechtsform 

ist faktisch stark eingeschränkt. 

– Für die Übertragung von Anteilen an juristische Personen fehlt die 

Kontrolle durch das Grundbuch2. Zur Verhinderung von Umgehun-

gen muss eine Mehrheitsbeteiligung an einer juristischen Person 

mit einem Gewerbe als Hauptaktiven gleich wie ein Gewerbe be-

handelt werden (Art. 4 Abs. 2 BGBB).  

– Das Selbstbewirtschaftungsprinzip gilt auch bei Änderungen von 

Mehrheitsverhältnissen an einer juristischen Person (Art. 61, Abs. 

3 BGBB: Als Erwerb gilt die Eigentumsübertragung sowie jedes 

andere Rechtsgeschäft, das wirtschaftlich einer Eigentumsübertra-

gung gleichkommt). Gemäss neuerer Rechtsprechung (BGE  140 

II 233) entspricht nicht nur die Einbringung eines landwirtschaftli-

chen Gewerbes oder Grundstückes in eine juristische Person, son-

dern auch jede Übertragung von Anteilsrechten einer juristischen 

Person einer wirtschaftlichen Eigentumsübertragung und unter-

steht der Erwerbsbewilligungspflicht. 

Alternative Variante Q9-V2: Ausweitung der Selbstbewirtschaftung auf juristische Personen (auch ohne klare 

Mehrheitsbeteiligung natürlicher Personen als Selbstbewirtschafter /in) 

 Beschreibung der Variante und hauptsächliche Auswirkungen 

– Die Anforderung der Selbstbewirtschaftung wird von der natürlichen Person losgelöst.  

– Selbstbewirtschaftung würde beispielsweise auch bei einer Genossenschaft mit 10 gleichberechtigten Genos-

senschaftern oder bei einer AG mit breit gestreutem Aktionariat angenommen, wenn die j uristische Person als 

Bewirtschafterin auftritt.   

– Die Anforderungen an eine juristische Person als Selbstbewirtschafterin sind zu definieren. Dies könnte bei-

spielsweise als Abgrenzung zu einem Erwerb als reine Kapitalanlage geschehen. Wenn die juristische  Person 

den Betrieb mit wirtschaftlicher Verantwortung leitet, gilt dies als Selbstbewirtschaftung. Dies kann auch durch 

Beauftragung von Angestellten mit der operativen Leitung geschehen oder durch die Delegation der Betriebslei-

tung an einen Teilhaber.  

– Die Umsetzung der Variante könnte beispielsweise durch eine grundsätzliche Neudefinition der Selbstbewirt-

schaftung, durch die Schaffung einer zusätzlichen Ausnahme in Art. 64 Abs. 1 BGBB oder die Präzisierung von 

Auflagen für die Erwerbsbewilligung in Art. 64 Abs. 2 BGBB geschehen.  

Vor- und Nachteile der Variante 

 
2  Vgl. dazu auch Eduard Hofer, Benno Studer, 2012. Erwerb landwirtschaftlicher Gewerbe durch juristische Personen, Blätter 

für Agrarrecht 2012, S. 35-68 
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Vorteil(e) Nachteil(e) 

– Quereinstieg wird erleichtert, indem auch juristische 

Personen in beliebiger Organisationsform Zugang zum 

landwirtschaftlichen Bodenmarkt haben. 

– (Innovative) Projekte in der Landwirtschaft können 

durch verschiedenste Kooperationen und Arbeitsteilun-

gen von Kapitalgebern und Bewirtschaftenden realisiert 

werden. 

– Das gesellschaftlich breit gewünschte Modell des «bäu-

erlichen Betriebes» wird nicht grundsätzlich in Frage 

gestellt, sondern um eine voraussichtlich klein blei-

bende Gruppe von anders organisierten Betrieben er-

gänzt.  

– Das Prinzip der Wahlfreiheit der juristischen Form ei-

nes Unternehmens wird vollständig gewährleistet. 

– Die aktuelle komplexe Regelung und Rechtsprechung 

zum Verhältnis von natürlicher und juristischer Person 

kann massiv vereinfacht werden. 

– Eine Personengruppe in Gestalt einer juristischen Per-

son kann eine Erwerbsbewilligung erhalten, auch wenn 

nur eine Minderheit der Beteiligten als Selbstbewirt-

schafter/in gilt oder wenn die Bewirtschaftung an Dritte 

(Angestellte oder allenfalls Pächter) ausgelagert wird.  

– Mengenmässig dürfte die Verschiebung von Flächen 

an juristische Personen mit «abgeschwächter Selbstbe-

wirtschaftung» massiv geringer sein, als die beispiels-

weise die heutige, bei altersbedingter Betriebsaufgabe 

erfolgende Verschiebung der Flächen von Selbstbewirt-

schaftenden an Erben bzw. Verpächter (mit «vollständi-

ger Aufgabe der Selbstbewirtschaftung»). 

– Unter Umständen können die privatrechtlichen Best-

immungen (Erbrecht, Vorkaufsrechte) nicht im glei-

chen Umfang gewährleistet werden. Diese Ein-

schränkung dürfte jedoch flächenmässig gering sein 

(vgl. oben).  

– Die Verhinderung der Umgehung des Selbstbewirt-

schaftungsprinzips für natürliche Personen könnte 

sehr anspruchsvoll werden, bzw. eine gewisse Auf-

weichung müsste in Kauf genommen werden. 

– Ein möglicher Einstieg in den Bodenmarkt durch Un-

ternehmen der landwirtschaftlichen Wertschöpfungs-

kette (Zulieferer Maschinen oder Futtermittel, Abneh-

mer Milchverarbeitung, Fleischwirtschaft usw.) würde 

der Zielsetzung der weitgehenden Identität von Ei-

gentum und Bewirtschaftung widersprechen. 

Begleitmassnahmen 

– Mögliche Auflagen für eine weiterhin bestehende Bewilligungspflicht eines Erwerbs könnten folgende sein: die 

Bewirtschaftung des landwirtschaftlichen Gewerbes oder landwirtschaftlichen Grundstückes stellt einen «wesent-

lichen Bestandteil» des Zweckes der juristischen Person dar; Periodische Überprüfung durch Bewilligungsbe-

hörde; Rückabwicklung des Erwerbs bei Zweckänderung (u.a. analog zu Art. 54 und 55 BGBB) 

– Marktbeobachtung mit Schwellenwerten für eine (regionale) Limitierung der Erwerbsmöglichkeiten durch juristi-

sche Personen. 

– Umgehung durch ausländische Investoren wird durch die (allenfalls angepasste) Lex Koller ge währleistet. 

Tabelle 9: Kauf von landwirtschaftlichen Gewerben und Grundstücken für juristische Personen, aktuelle und 

alternative Regulierung 
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Selbstbewirtschaftungs-Prinzip und juristische Personen bzw. alternative Variante Q9-V3 

 Ausgangslage und aktuelle gesetzliche Grundlage 

– Vgl. Tabelle 9 

– Mit der Auflage, dass nur Selbstbewirtschaftende eine Erwerbsbewilligung für landwirtschaftliche Grundstücke 

oder Gewerbe bekommen, werden vor allem die folgende zwei Ziele verfolgt:  

1. Die Verhinderung oder Reduktion von preistreibender Spekulation mit Landwirtschaftsland, damit der Boden 

erschwinglich bleibt. 

2. Die «Förderung des bäuerlichen Grundeigentums» im Sinne einer möglichst weitgehenden Übereinstimmung 

von Eigentum und Bewirtschaftung des landwirtschaftlichen Bodens.  

. 

Vor- und Nachteile der aktuellen Situation 

Vorteil(e) Nachteil(e) 

– Mit der Anforderung der Selbstbewirtschaftung ist der 

Kreis möglicher Nachfrager auf dem landwirtschaftli-

chen Bodenmarkt wirksam begrenzt, was das Preisni-

veau eher tief hält und den Anteil der Fläche, die von 

den Eigentümern selbst bewirtschaftet werden, hoch-

hält. 

– Der landwirtschaftliche Bodenmarkt ist nicht interessant 

für Kapitalgeber, die eine sichere (wertstabile) Anlage, 

eine bestimmte Rendite oder spekulativen Gewinn 

durch Kauf und Verkauf anstreben. 

– Mit dem Massnahme, die Erwerbsbewilligung an die 

Selbstbewirtschaftung zu knüpfen, wird nicht nur ein 

komplexes Regelwerk zur Beurteilung dieser Anfor-

derung und zur Vermeidung von Umgehungsmög-

lichkeiten und unerwünschten Nebeneffekten erfor-

derlich, sondern die Wirtschaftsfreiheit wird erheblich 

eingeschränkt, indem die Wahl der Rechtsform eines 

landwirtschaftlichen Unternehmens davon bestimmt 

ist, welche natürliche(n) Person(en) mit welchen Ei-

genschaften eine bestimmende Mehrheit besitzt. 

Alternative Variante Q9-V3: Anforderungen an Selbstbewirtschaftung aufheben und damit verbundene Ziele 

mit anderen Mitteln sicherstellen 

 Beschreibung der Variante und hauptsächliche Auswirkungen 

– Die Anforderung der Selbstbewirtschaftung beim Erwerb wird aufgehoben (für natürliche und juristische Perso-

nen).  

– Die Bewilligungspflicht für einen Erwerb bleibt bestehen.  

– Mit der Erwerbsbewilligung können Auflagen vereinbart werden, mit denen der Kern des heutigen Selbstbewirt-

schaftungsprinzips gewahrt wird (vgl. Ziele in Ausgangslage):  

a) Verhinderung oder Reduktion von preistreibender Spekulation mit Landwirtschaftsland  

b) «Förderung des bäuerlichen Grundeigentums» im Sinne einer möglichst weitgehenden Übereinstimmung 

von Eigentum und Bewirtschaftung des landwirtschaftlichen Bodens 

Diese Auflagen können folgende Elemente beinhalten: Haltefristen, weitgehende oder vollständige Abschöpfung 

von Grundstückgewinnen, Begrenzung der Pachtzinsen und damit der Rentabilität der Verpachtung, Veräusse-

rungspflichten; Vorkaufsrechte; Begrenzungen für ausländische Investoren usw. 

– Der wesentliche Faktor für den (heute sehr langsamen) Rückgang der Einheit von Bewirtschaftung und Eigentum 

ist nicht der Erwerb am «freien» Markt, sondern die Vererbung an Nicht-Selbstbewirtschaftende. Diese ist aufgrund 

der Eigentumsgarantie unbestritten, sorgt für eine breite Verteilung des Eigentums an landwirtschaftlichem Boden 

und erlaubt via Pacht einen relativ kostengünstigen Zugang zu Boden und Betrieben. 

–  Die gemeinwirtschaftlichen Leistung gemäss Art. 104 BV und der Grundsatz des BGBB, das «bäuerliche Grund-

eigentum zu fördern» sind mit Blick auf die grossen regionalen Unterschiede der Flächenanteil im Eigentum 

(Glarus 40 %, Luzern 73% ) auch bei tieferen Eigenlandquoten nicht gefährdet  (vgl. Figur 7).  

Vor- und Nachteile der Variante 
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 Vorteil(e) Nachteil(e) 

– Die komplexen Regelungen für den Landerwerb durch 

juristische Personen, die primär Umgehungen verhin-

dern sollen, werden hinfällig.  

– Quereinstieg wird erleichtert, indem auch juristische 

Personen und natürliche Personen in beliebiger Orga-

nisationsform Zugang zum landwirtschaftlichen Boden-

markt haben. 

– (Innovative) Projekte in der Landwirtschaft können 

durch verschiedenste Kooperationen und Arbeitsteilun-

gen von Kapitalgebern und Bewirtschaftenden realisiert 

werden. 

– Auch Lösungen landwirtschaftlicher Bodenfonds wer-

den möglich. Ein solcher Bodenfonds kann Boden auf-

kaufen und an Pächter weitergeben (vgl. Modell im 

Ausland oder Analogie zu heutigen Burgermeinden o-

der Korporationen im Alpwesen).  

– Das gesellschaftlich breit gewünschte Modell des «bäu-

erlichen Betriebes» wird nicht grundsätzlich in Frage 

gestellt, sondern um eine potenziell klein bleibende 

Gruppe von anders organisierten Betrieben ergänzt.  

– Es bleibt offen, inwiefern spekulationsreduzierende 

Massnahmen denselben dämpfenden Effekt auf die 

Bodenpreise ausüben können, wie die aktuelle Be-

schränkung des Marktzugangs auf Selbstbewirt-

schaftende. 

– Besonders in städtischen Agglomerationen dürfte der 

Nachfragedruck durch Personengruppen gross sein, 

die nicht primär innovative Geschäftsideen, sondern 

einen Wohnsitz auf dem Land realisieren wollen. Da 

die Spekulation für diese Nachfragegruppe eine un-

tergeordnete Rolle spielt, sind darauf ausgerichtete 

Begleitmassnahmen nur eingeschränkt wirksam. 

Begleitmassnahmen 

– Die Definition geeigneter Begleitmassnahmen setzt eine neue Zieldiskussion über die Grundsätze des Selbstbe-

wirtschaftungsprinzips voraus. Dabei ist der moderne Kontext gleichwertig mit historisch gewachsenen Traditio-

nen zu würdigen. Wesentliche Aspekte dieser Zieldiskussion sind:  

– Rolle des «bäuerlichen Betriebes» mit natürlichen Personen als Bewirtschaftende 

– Praktische Bedeutung der Einheit von Bewirtschafter/in und Eigentümer/in, unter anderem aus Sicht der 

gemeinwirtschaftlichen Leistungen (und mit Blick auf die grossen regionalen Unterschiede).  

– Eine Gegenüberstellung der folgenden Modelle  

«Eigentümerbetrieb mit natürlicher Person als Bewirtschafter/in» versus  

«Pächterbetrieb mit natürlicher Person, Erbengemeinschaft oder juristischer Person als Verpächterin»  

«Betrieb einer juristischen Person mit Angestellten»,  

wobei im letzten Fall die Angestellten auch Minderheits- oder Mehrheitsbeteiligte sein können.  

– Mit dem Besitz von landwirtschaftlichem Boden ist auch eine Bewirtschaftungspflicht zu verbinden, bzw. eine Dul-

dungspflicht der Bewirtschaftung durch Dritte, falls die Bewirtschaftung vernachlässigt wird. Dabei ist zunächst zu 

prüfen, inwiefern die bereits heute diesbezüglich bestehenden Regulierungen ausreichen oder zu ergänzend sind.  

– Ein zeitlich enges und räumlich differenziertes Monitoring der Preisentwicklung und der Eigentümeranteile an der 

bewirtschafteten Fläche schafft Markttransparenz und kann als Frühwarnsystem für unerwünschte Entwicklungen 

dienen. 

– Die Anreizmechanismen, die den Verkauf landwirtschaftlicher Flächen an Selbstbewirtschafte nde fördern, sind 

beizubehalten oder allenfalls zu ergänzen, damit die heute bestehende, permanente Umwandlung von verpachte-

ten Flächen in selbstbewirtschaftete Flächen weiterhin in hohem Masse stattfindet.  

– Eine raumplanerische Stärkung der Trennung von Baugebiet und Nichtbaugebiet macht den Erwerb von landwirt-

schaftlichen Grundstücken als Wertanlage, zu Renditezwecken oder zur Spekulation auf Wertsteigerung weniger 

interessant (analog zu Waldgrundstücken). Dies betrifft insbesondere die Nutzungsmöglichkeiten als Wohnraum.  

– Vgl. auch Begleitmassenahmen in Tabelle 9. 

Tabelle 10: Anforderungen an Selbstbewirtschaftung aufheben und damit verbundene Ziele mit anderen Mit-

teln sicherstellen, aktuelle und alternative Regulierung 
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Belastungsgrenze bzw. alternative Variante Q13-V1 

 Ausgangslage und aktuelle gesetzliche Grundlage 

Grundpfandgesicherte Fremdfinanzierung ist im Grundsatz nur bis 135% des Ertragswertes des Grundstücks mög-

lich (Art. 73ff BGBB). 

Vor- und Nachteile der aktuellen Situation 

Vgl. vertiefte Analyse zur Belastungsgrenze in Meier (2005). Die hier dargestellten Vor- und Nachteile beziehen 

sich auf die Thematik des Quereinstiegs. 

Vorteil(e) Nachteil(e) 

– Für Quereinsteigende sind keine wesentlichen Vorteile 

der aktuellen Regulierung feststellbar.  

 

– Die Finanzierung des Quereinstiegs wird erschwert, 

da Quereinsteigende häufig Kaufpreise finanzieren 

müssen, die deutlich über dem landwirtschaftlichen 

Ertragswert liegen. 

– Durch die (kantonal) heterogene Praxis der Bewilli-

gungen zur Überschreitung der Belastungsgrenze ist 

schweizweit keine Gleichbehandlung des Querein-

stiegs gewährleistet. 

Alternative Variante Q13-V1: Aufhebung Belastungsgrenze 

 Beschreibung der Variante und hauptsächliche Auswirkungen 

Die Begrenzung grundpfandgesicherter Kredite wird aufgehoben.  

Vor- und Nachteile der Variante 

Vorteil(e) Nachteil(e) 

– Quereinstieg wird in denjenigen Fällen erleichtert, in 

denen eine (tragbare) Fremdfinanzierung deutlich über 

der Schwelle von 135% des Ertragswertes liegt. Dies 

betrifft insbesondere Kantone mit einer restriktiven Pra-

xis für Bewilligungen zur Überschreitung der Belas-

tungsgrenze und Betriebe, die keinen oder nur be-

grenzten Zugang zur landwirtschaftlichen Investitions-

hilfen haben. 

– Die Finanzierung inkl. Laufzeiten, Amortisationsdauern 

und Zinsen kann frei mit Kreditinstitut ausgehandelt 

werden.   

– Das «staatliche Siegel» bei der Kreditbeurteilung fällt 

weg. Mit höherer Verantwortung von Kreditnehmern 

und Kreditgebern steigt auch der Aufwand zur Aus-

handlung (und möglicherweise Zinsniveau). 

– Bei häufigerer Zwangsverwertung wegen nicht mehr 

tragbarer Verschuldung kann das Selbstbewirtschaf-

tungsprinzip unterlaufen werden. 

Begleitmassnahmen 

– Marktbeobachtung zur Schaffung von Transparenz 

– Mit der Aufhebung der Belastungsgrenze verändert sich auch der Aufgabenbereich der (parastaatlichen) landwirt-

schaftlichen Kreditkassen. Deren Leistungsaufträge und das Zusammenspiel von grundpfandgesicherter Fremdfi-

nanzierung und staatlichen Investitionshilfen sind zu überprüfen.  

Tabelle 11: Belastungsgrenze, aktuelle und alternative Regulierung 
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Pachtbedingungen für Betriebe bzw. alternative Variante Q14-V1 

 Ausgangslage und aktuelle gesetzliche Grundlage 

Pächter landwirtschaftlicher Betriebe geniessen einen ausgeprägten Pächterschutz durch Mindestpachtdauern, 

Pachtzinsbegrenzungen, Erstreckungsmöglichkeiten und Vorkaufsrechten.  

Vor- und Nachteile der aktuellen Situation 

Vorteil(e) Nachteil(e) 

– Pächter haben einen hohen Schutz vor missbräuchli-

chen Zinsen und Kündigungen. Die Planungssicherheit 

ist hoch. 

– Die Pacht ermöglicht im Vergleich zum Kauf einen rela-

tiv günstigen Zugang zu landwirtschaftlichem Boden 

und Betrieben. 

– Die Verfügungsfreiheit als Verpächter ist stark einge-

schränkt. Die Verpachtung ganzer Betriebe ist 

dadurch gegenüber einer Betriebsauflösung (Verkauf 

oder Verpachtung einzelner Parzellen) unattraktiv. 

Dies reduziert die Möglichkeiten für Quereinstei-

gende. 

– Pachtzinsvorschriften, die den Marktkräften wider-

sprechen, sind nur beschränkt durchsetzbar und füh-

ren zu Missachtung oder Umgehungsgeschäften. 

– Investitionen durch Verpächter sind aufgrund der 

fehlenden Rentabilisierung durch die regulierten 

Pachtzinseinnahmen oft nicht attraktiv. Als Folge 

sind Pachtgegenstände oft in einem schlechten Zu-

stand. Baurechtslösungen mit Pächterinvestitionen 

sind als Problemlösung in den letzten Jahren stark 

ausgeweitet worden. Damit werden neue Probleme 

geschaffen. 

Alternative Variante Q14-V1: Durch Flexibilisierung des Pachtrechtes Möglichkeiten zum Quereinstieg via 

Pacht verbessern 

 Beschreibung der Variante und hauptsächliche Auswirkungen 

– Die Bewilligungspflicht für Gewerbepachtzinsen wird aufgehoben. Eine Meldepflicht für Monitoringzwecke könnte 

bestehen bleiben. 

– Die Vorschriften für Pachtdauern werden flexibilisiert.  

– Grundsätzlich wird die Verpachtung anstelle einer Betriebsauflösung oder eines Verkaufs attraktiver gemacht. 

Der Quereinstieg via Pacht wird damit deutlich vereinfacht.  

Vor- und Nachteile der Variante 

Vorteil(e) Nachteil(e) 

– Mehr Möglichkeiten für Quereinsteigende 

– Tiefere Einstiegskosten durch Pacht anstelle von Kauf 

– Mehr Möglichkeiten für juristische Personen, weil für 

Pachtverhältnisse die Anforderung der Selbstbewirt-

schaftung nicht gilt. 

– Attraktivere Bedingungen für Investitionen durch Ver-

pächter  

– Auch experimentelle oder eher kurzfristig ausgelegte 

Projekte können realisiert werden.  

– Erhöhungen der Gewerbepachtzinsen sind zu erwar-

ten. 

– Das Ausarbeiten einer langfristigen Pachtvereinba-

rung wird anspruchsvoller.  

– Je nach Lösung besteht weniger Planungssicherheit. 

Begleitmassnahmen 

– Die Meldepflicht für Gewerbepachtzinsen mit Aufarbeitung zur Schaffung von Markttransparenz.  

– Pächterschutz neu regeln mit Beschränkung auf klar missbräuchliche Sachverhalte.  

Tabelle 12: Pachtbedingungen für Betriebe, aktuelle und alternative Regulierung 
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3.3 Definition Landwirtschaft 

3.3.1 Einleitung  

Die Definition von «Landwirtschaft» bzw. mit der Landwirtschaft verbundenen Leistungen 

oder Aktivitäten erfolgt auf verschiedenen regulatorischen Ebenen. Eine Übersicht zu ver-

schiedenen Bestimmungen ist in Kapitel 3.1 enthalten.  

Förderung einer Aktivität unter dem Landwirtschaftsgesetz ist nicht gleichzusetzen mit der 

Anerkennung einer Aktivität als landwirtschaftlich bzw. als zonenkonform im Sinne der 

Raumplanung. 

 
econcept – Flury & Giuliani 

Figur 9: Charakterisierung unterschiedlicher Tätigkeiten von Landwirtschaftsbetrieben aus raumplaneri-

scher Sicht 

Die nachstehende Tabelle zeigt die Kohärenz der Definitionen bzw. die Unterschiede in 

den verschiedenen Regulierungsbereichen für ausgewählte Aktivitäten aus.  

 

Landwirtschaftsbetriebe (2016: 52'263)

Landwirts. Gewerbe 

(ca. 32’000 Betriebe)

(> 1.0 SAK, 

kantonal  >0.6 SAK)

Kein landwirtschaftliches Gewerbe 

(ca. 20’000 Betriebe)

(< 1.0 SAK, 

kantonal < 0.6 SAK)

Art. 24b Abs. 1bis

Nichtlandwirtschaft-

licher Nebenbetrieb 

mit engem Bezug 

zum landw. 

Gewerbe

 Agrartourismus, 

Gastronomie 

 Dienstleistungen** 

Umwelt, Soziales 

& Bildung

Kernland-

wirtschaft

 Produktion

 Aufbereitung, 

Lagerung und 

Verkauf 

eigener 

Erzeugnisse

 Bewirtschaf-

tung

naturnaher 

Flächen

Art. 24b Abs. 1

Nichtlandwirtschaft-

licher Nebenbetrieb 

ohne engen Bezug 

zum landw. 

Gewerbe

 Z.B. Werkstätten, 

Coiffeursalon

 Lohnunternehmen 

(für landwirtschaft-

liche und andere 

Arbeiten)

Zonenkonforme Nutzungen 

(Art. 16 RPG, Art. 34 Abs. 2 RPV)

Landwirt-

schaftsnahe

Tätigkeit 

(Art. 12b LBV)*

Aufbereitung, 

Lagerung und 

Verkauf inkl. 

Produkte von 

Dritten 

(Art. 34 

Abs. 2 RPV)* 

Ausnahmen von zonenkonformer Nutzung 

(Art. 24b RPG, Art. 40 RPV)

* Art. 12b LBV und Art. 34 Abs. 2 RPV sind nicht deckungsgleich

** in engem Sinne, z.B. ohne Reitstunden oder Hippotherapien
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Aktivität 

Landwirtschaftsgesetz LwG Raumplanungsgesetz RPG 

Kern-

landw. 

Art. 3 

Abs. 1 

LwG 

Landw. 

nahe 

Art. 12 

LBV 

DZ SAK Bei-

träge 

nach-

SVV 

Baubewilligung nach RPG 

L
B

V
 

V
B

B
 Zonenkon-

form 

Ausnahme 

«enger Be-

zug» 

Ausnahme 

«ohne engen 

Bezug» 

Pflanzenprod. allg. j n j j j j j   

Pilze j n n j* j j j   

Hors sol j n n j* j j j   

Brüsseler, Sprossen j n n j* j j j   

Naturnahe Flächen j n j j j n j   

Wald n j n n j n    

Tierhaltung allg. j n j j j j j   

Pferde  n n j j j n j (G)*   

Bienen j n n n n n j   

Fische, Krustentiere n n n n n j n n j (G) 

Insekten n n n n n n n n j (G) 

Aufbereitung, Lagerung 

Verkauf (eigene Erz.) 

j n n n j j j   

Aufbereitung, Lagerung 

Verkauf (<49% v. Dritten) 

n j n n j j j   

Agrotourismus n j n n j j n j (G) n 

Hippotherapie n j n n j j n n j (G) 

Anderes Gewerbe n n n n n n** n n j (G) 

j=ja; j*=nur wenn mit Fläche in Freiland /Gewächshaus, nicht in Gebäuden; n=nein 

G=Gewerbe nach BGBB 

D= Diversifikation 

* Betriebe unter Gewerbegrenze: Massnahmen ohne Neubauten u.U. zonenkonform 

** Ausnahme: Gewerbliche Kleinbetriebe der ersten Verarbeitungsstufe 

Tabelle 13: Kohärenz der Beurteilung verschiedener Tätigkeiten aus Sicht LwG, BGBB und RPG in aktueller 

Gesetzgebung 
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3.3.2 Übersicht zu einzelnen Regulierungen zur Definition von «Landwirtschaft» 

und zur Formulierung von Alternativen 

Die folgende Übersicht listet einerseits die bestehenden Regulierungen auf, die für die 

Definition von Landwirtschaft grundlegend sind. Andererseits werden stichwortartig alter-

native Varianten formuliert. Mit fetter Schrift sind diejenigen Varianten markiert, die in Ka-

pitel3.3.3 vertieft diskutiert werden. 

 

Regulierung Ist-Situation Status Quo und Hauptwirkung 

betreffend «Innovation» 

Alternative Varianten 

(fett = vertiefte Diskussion in Kapitel 3.3.3) 

(Normalschrift = Kurzbeurteilung) 

Kernlandwirtschaft  

(Art. 3, Abs. 1 LwG) 

Kernlandwirtschaft umfasst  

: 

a.  die Produktion verwertbarer 

Erzeugnisse aus Pflanzenbau 

und Nutztierhaltung; 

b.  die Aufbereitung, die Lagerung 

und den Verkauf der entspre-

chenden Erzeugnisse auf den 

Produktionsbetrieben; 

c.  die Bewirtschaftung von natur-

nahen Flächen. 

Kernlandwirtschaft ist unbestritten 

bezüglich Förderung durch DZ 

und SVV- Massnahmen. 

Nutztiere und damit Kernlandwirtschaft breit definie-

ren, z.B.  

– D1-V1 Fische, Insekten, Krustentiere, Mollus-

ken, usw. (als Futtermittel oder Nahrungsmittel)  

(vgl. Tabelle 15) 

– D1-V2: Seidenraupen oder ähnliche Rohstoffpro-

duktion auf pflanzlicher Grundlage 

– D1-V3 Haltung von Freizeitpferden und Ponys 

– D1-V4 Zucht von Haustieren (Hunde, Katzen, Vö-

gel)  

 

V2 eröffnet Wertschöpfungspotenziale in der Roh-

stoffproduktion. Diese ist auch raumplanerisch un-

problematisch, wenn eine klare Bodenabhängigkeit 

besteht. Dies ist bei Faserpflanzen, Energiepflanzen, 

Seidenraupen (Maulbeerbäume) oder Genussmitteln 

(Tabak, Duftpflanzen etc.) der Fall.  

V3 ist im Rahmen der Wegleitung «Pferd und Raum-

planung» ausreichend vertieft worden. Nach der letz-

ten Teilrevision des Raumplanungsgesetzes, welche 

am 1. Mai 2014 in Kraft trat, bestehen umfangreiche 

Erleichterungen für die Haltung von Freizeitpferden. 

Eine Erweiterung der Definition von Kernlandwirt-

schaft drängt sich nicht auf. 

V4 Die Haustierzucht ist weder bodenabhängig noch 

mit direktem Bezug zur Nahrungsmittelproduktion. 

Eine Erweiterung der Kernlandwirtschaft in diesem 

Bereich drängt sich nicht auf. 
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Regulierung Ist-Situation Status Quo und Hauptwirkung 

betreffend «Innovation» 

Alternative Varianten 

(fett = vertiefte Diskussion in Kapitel 3.3.3) 

(Normalschrift = Kurzbeurteilung) 

Bodenbewirtschaftende 

Betriebe 

Bodenbewirtschaftung ist bereits 

in Art. 104 BV vorausgesetzt für 

Förderung, aber in der Praxis breit 

interpretiert:  

– Innere Aufstockung 

– Pilze und Brüsseler als Kern-

landwirtschaft 

– Aufbereitung, Lagerung und 

den Verkauf eigener Erzeug-

nisse = Kernlandwirtschaft 

D2-V1 Bodenbewirtschaftung bzw. innere Aufsto-

ckung breiter definieren: Bezug zu Boden via Fut-

termittel oder Verwertung von Abfallstoffen als 

Düngemitteln ausreichend; Begrenzungen z.B. 

analog zu RPV Art. 36 mit Optik Primärproduktion 

statt landwirtschaftliche Nutztiere i.e.S.  

z.B. Fischzucht oder Insektenproduktion mit be-

triebseigener Futterproduktion und/oder Verwer-

tung der Exkremente im Pflanzenbau (Aquaponic-

Systeme) 

D2-V2 Arbeitsteilige Systeme mit mehreren Teilbetrie-

ben als bodenbewirtschaftend einstufen, inklusive 

Teilbetriebe mit ausschliesslicher, bodenunab-

hängiger Veredlung (z.B. Tiermast)  

D2-V3 Bodenbewirtschaftung enger fassen und z.B. 

bodenunabhängige Veredlung mit Geflügel- oder 

Schweinehaltung ausschliessen. 

 

Zu V1 vgl. die vertiefte Beurteilung der Definition von 

Kernlandwirtschaft in Tabelle 15. 

 

V2 könnte analog zur überbetrieblichen Erbringung 

des ökologischen Leistungsnachweises in einer ÖLN-

Gemeinschaft die Arbeitsteilung und Effizienz fördern. 

Der Handlungsbedarf ist angesichts bestehender 

Möglichkeiten (Betriebszweiggemeinschaften etc.) be-

grenzt. 

 

V3 könnte bezüglich raumplanerischer Zielkonflikte in 

der Landwirtschaftszone interessant sein. Mit einer 

Beschränkung der tierischen Veredlung auf die be-

triebseigene Futtergrundlage würden aktuelle Nutzun-

gen von economies of scale und Spezialisierungsef-

fekten ausgeschlossen. Zudem wäre eine Konzentra-

tion der tierischen Veredlung in Gewerbezonen oder 

Speziallandwirtschaftszonen mit neuen raumplaneri-

schen Herausforderungen verbunden.  

 

Landwirtschaftsnahe Tätig-

keiten 

Zwischen Art. 12b der LBV (Land-

wirtschaftsnahe Tätigkeiten) und 

Art. 40 RPV (Nebenbetrieb mit en-

gem sachlichem Bezug) bestehen 

Unterschiede (z.B. Hippotherapie) 

D3-V1 Angleichung der engeren Auslegung RPV an 

die breitere Auslegung LBV 

 

Mit der Angleichung der RPV an die LBV würde die 

raumplanerische Sichtweise erweitert, indem bei-

spielsweise Hippo-therapeutische Angebote auch als 

Dienstleistung mit engem Bezug zum landwirtschaftli-

chen Gewerbe betrachtet würden.  
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Regulierung Ist-Situation Status Quo und Hauptwirkung 

betreffend «Innovation» 

Alternative Varianten 

(fett = vertiefte Diskussion in Kapitel 3.3.3) 

(Normalschrift = Kurzbeurteilung) 

Abstimmung Landwirt-

schaftsgesetz und Raum-

planung 

Eine hohe Kohärenz wird ange-

strebt: Im Grundsatz soll alles, 

was als Landwirtschaft gilt, auch 

in der Landwirtschaftszone zonen-

konform sein. 

D4-V1 Explizite Entkoppelung von «Landwirtschaft» 

und Landwirtschaftszone. Es gibt eine Reihe von 

explizit genannten landwirtschaftlichen Aktivitä-

ten, die nicht zonenkonform sind (aber nach 

Landwirtschaftsgesetz gefördert werden können).  

 

Mit der Variante V1 wird das heute verfolgte Ideal der 

räumlichen Einheit erweitert, indem gewisse Tätigkei-

ten nicht mit der Landwirtschaftszone konform sind 

und damit explizit in die Bauzone verwiesen werden. 

Dies erlaubt es, die Landwirtschaft unabhängig von 

raumplanerischen «Bedenken» zeitgemäss und flexi-

bel zu definieren. Gleichzeitig könnten wettbewerbs-

politische Konflikte mit nichtlandwirtschaftlichen Ge-

werbebetrieben teilweise entschärft werden, weil zu-

mindest der Wettbewerbsvorteil der Landwirtschafts-

zone für die betroffenen Tätigkeiten nicht mehr gelten 

würde.  

 

Für die Raumplanung kann mit einer Entkoppelung 

der Handlungsspielraum für die Erreichung der Ziele 

«Trennung von Bau- und Nichtbaugebiet» und «Kul-

turlandschutz» erhöht werden, wenn nur noch land-

wirtschaftliche Aktivitäten «in einem engeren Sinne» 

zonenkonform sind. 

 

Bei einer Förderung von neu als «landwirtschaftlich» 

definierten Tätigkeiten (z.B. Aquakultur, Pilzzucht, In-

sekten- oder Schneckenproduktion usw.) ausserhalb 

der Bauzone stellen sich Fragen nach dem Kreis der 

Berechtigten: Wenn es ein in Art. 104 BV begründe-

tes, öffentliches Interesse an der entsprechenden 

Produktion gibt, müssten auch Nichtlandwirtschaftli-

che Unternehmen Förderungen beanspruchen kön-

nen. Falls dies ausgeschlossen wird, dürften konse-

quenterweise auch Landwirtschaftsbetriebe für diese 

Aktivitäten nicht unterstützt werden (z.B. durch Inves-

titionshilfen).  

 

Ausnahmebewilligungen 

für Bauen ausserhalb 

Bauzone  

Nebenbetriebe «mit engem Be-

zug» (Art. 24b Abs. 1bis RPG) und 

«ohne engen Bezug» sind nur für 

Gewerbe nach BGBB möglich. 

 

D5-V1 Nebenbetriebe «mit engem Bezug» auch für 

kleinere Betriebe ermöglichen.  

(vgl. Tabelle 16) 

D5-V2 Nebenbetriebe «ohne engen Bezug» auch für 

kleinere Betriebe ermöglichen. 

D5-V3 Nebenbetriebe «ohne engen Bezug» ohne 

Nachweis des erforderlichen Einkommens ermög-

lichen. 

D5-V4 Möglichkeit für Nebenbetriebe «ohne engen 

Bezug» streichen. 

 

V2 ist raumplanerisch und wettbewerbsrechtlich prob-

lematisch.  

V3 würde die im Vollzug problematische Prüfung des 

«erforderlichen Einkommens» überflüssig machen 

und damit eine administrative Vereinfachung bringen.  

V4 wird aktuell im Rahmen der RPG-Revision disku-

tiert und ist aufgrund der Vernehmlassung vermutlich 

mehrheitsfähig.  
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Regulierung Ist-Situation Status Quo und Hauptwirkung 

betreffend «Innovation» 

Alternative Varianten 

(fett = vertiefte Diskussion in Kapitel 3.3.3) 

(Normalschrift = Kurzbeurteilung) 

Direktzahlungsberechti-

gung 

Mindestanforderungen 

– Ausbildung 

– Mindestens 0.2 SAK 

– Mindestens 50% der Arbeit von 

betriebseigenen Arbeitskräften 

D6-V1 Breitere Ausnahmen von Ausbildungsanforde-

rung für Betriebe mit spezifischer Spezialisierung 

D6-V2 Ausnahmen von den minimalen 0.2 SAK bei 

äquivalentem Arbeitseinsatz in neuen Betriebs-

zweigen, die via SAK-System nicht erfasst sind. 

D6-V3 Ausnahmen von den 50% betriebseigenen Ar-

beitskräften, z.B. wenn die Beschäftigung be-

triebsfremder Arbeitskräfte integrativer Teil des 

Betriebskonzeptes darstellt. 

Standardarbeitskräfte 

(SAK) 

Unterschiedliche Bemessung für 

DZ/SV (LBV) und BGBB/RPG 

(BVV); 

Hohe Standardisierung mit weni-

gen Möglichkeiten für Zuschläge 

(Hanglagen, Biolandbau, Hoch-

stämme) 

D7-V1 Einheitliche Berechnung in LBV und BVV 

D7-V2 stärkere Berücksichtigung spezifischer Be-

triebsverhältnisse mit arbeitsintensiven Methoden 

 

Tabelle 14: Definition von Landwirtschaft, mögliche Entwicklungen und alternative Regulierungen 
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3.3.3 Diskussion der aktuellen und alternativen Regulierungen zur Definition von 

Landwirtschaft  

In den nachstehenden Tabellen werden die im vorangehenden Kapitel mit fetter Schrift 

markierten Varianten vertieft diskutiert. 

Definition Kernlandwirtschaft bzw. alternative Variante D1-V1 

 Ausgangslage und aktuelle gesetzliche Grundlage 

– Nutztiere aktuell eng definiert und angelehnt an traditionelle Produktionssysteme.  

– Bodenunabhängige Produktion von Schweinen, Geflügel und Eiern gelten als Kernlandwirtschaft  

Vor- und Nachteile der aktuellen Situation 

Vorteil(e) Nachteil(e) 

– Die enge Definition von landwirtschaftlichen 

Nutztieren schafft raumplanerisch Klarheit und 

begrenzt die Möglichkeit zonenkonformer Bauten 

ausserhalb der Bauzone wirkungsvoll.  

– Jede neue Produktionsweise oder gehaltene Tierart wirft 

Grundsatzfragen auf und schafft Rechtsunsicherheit. 

– Die Unterteilung in «traditionelle» und «neue» bodenunab-

hängige Tierhaltung mit unterschiedlicher rechtlicher Be-

handlung wird als willkürlich wahrgenommen und be-

schränkt Innovationen. 

Alternative Variante D1-V1: Breite Kernlandwirtschaft inkl. Fische, Insekten, Krustentiere,  Mollusken, usw. (als 

Futtermittel oder Nahrungsmittel) 

 Beschreibung der Variante und hauptsächliche Auswirkungen 

–  Die Definition landwirtschaftlicher Nutztiere wird breit gefasst und deckt alle Tiere oder Zwischenprodukte ab, 

die als Nahrungsmittel oder Futtermittel dienen. Die heutige Definition von «Primärproduktion» gemäss Lebens-

mittelgesetz kann dabei als Richtschnur dienen, oder eine Anlehnung an den Begriff «Biomasse».  

– Der Bezug zur Landwirtschaftszone bzw. zur Bodenabhängigkeit könnte analog zu r aktuellen Definition von «in-

nerer Aufstockung» in der Raumplanungsverordnung hergestellt werden (Art. 36 RPV, Deckungsbeitragsansatz 

oder Trockensubstanzansatz).  

– Die Verknüpfung der Definition von «Kernlandwirtschaft» zur Landwirtschaftszone könnte insofern relativiert wer-

den, als neu kernlandwirtschaftliche Aktivitäten in eine Gewerbezone oder Spezialzone verwiesen werden, wenn 

sie gewisse Schwellen der Bodenabhängigkeit nicht erfüllen (bzw. die Grenzen der «inneren Aufstockung» über-

schreiten). 

Vor- und Nachteile der Variante 

Vorteil(e) Nachteil(e) 

–  Vgl. Nachteile oben 

– Potenzial für neue Produkte und Methoden mit 

hohem Wertschöpfungspotenzial 

– Nutzung vorhandener Gebäude 

– Kann den wirtschaftlichen Druck zu Wachstum 

via Fläche dämpfen.  

–  Vgl. Vorteile oben 

– Zusätzliche Nutzungsmöglichkeiten erhöhen die Nachfrage 

auf landwirtschaftlichem Boden- und Pachtmarkt mit Ten-

denz zu Preissteigerungen 

– Abgrenzung zu gewerblichen Tätigkeiten insbesondere be-

züglich an die Primärproduktion anschliessende Verarbei-

tungsschritte wird sehr anspruchsvoll (raumplanerisch, 

wettbewerbsrechtlich) 

– Bisher weitgehend stimmige Kohärenz zwischen Kernland-

wirtschaft, Zonenkonformität und Förderung im Rahmen 

des Landwirtschaftsgesetzes wird in Frage gestellt.  

Begleitmassnahmen bzw. Alternative 

– Anstelle eines Einschlusses neuer Tierproduktionssysteme (z.B. Insekten) in die bestehenden Fördersysteme (z.B. 

Investitionshilfen) ist alternativ die generelle oder weitgehende Abschaffung der Investitionshilfen zu prüfen. Mit 

der Förderung durch Investitionshilfen sind bereits heute Risiken verbunden, dass Marktungleichgewichte oder 

Wettbewerbsverzerrungen durch staatliche Eingriffe erzeugt oder verstärkt werden. Dies würde bei neuen Produk-

tionsformen noch verstärkt. Ein Ausstieg aus der projektbezogenen Förderung würde die Erweiterung der Defini-

tion von Kernlandwirtschaft erleichtern, weil die wirtschaftlichen Risiken vollständig bei den landwirtschaftlichen 

Akteuren liegen. 

Tabelle 15: Definition Kernlandwirtschaft, aktuelle und alternative Regulierung  
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Ausnahmebewilligungen für Bauen ausserhalb Bauzone bzw. alternative Variante D5 -V1 

 Ausgangslage und aktuelle gesetzliche Grundlage 

Ausnahmebewilligung für Nebenbetriebe «mit engem Bezug» zu Landwirtschaft sind nur für landwirtschaftliche Ge-

werbe möglich 

Vor- und Nachteile der aktuellen Situation 

Vorteil(e) Nachteil(e) 

– Mit der Begrenzung 

der Ausnahmenbewil-

ligungen auf Ge-

werbe wird das 

Bauen ausserhalb 

der Bauzone wirksam 

beschränkt.  

Nachteile:  

– Es besteht die paradoxe Situation, dass landwirtschaftliche Gewerbe mit mindestens 1.0 

SAK, die einkommensmässig weniger auf Quellen ausserhalb der Kernlandwirtschaft an-

gewiesen sind, Nebenbetriebe «mit engem Bezug» einrichten können; demgegenüber 

sollen Kleinbetriebe aus raumplanerischer Optik auf Einkommensquellen durch Nebener-

werb ausserhalb der Landwirtschaft ausweichen. Zu beachten ist, dass mehrere Kantone 

die Gewerbegrenze auf bis 0.6 SAK herabgesetzt haben.  

 

 
 

Alternative Variante D5-V1: Nebenbetriebe «mit engem Bezug» auch für kleinere Betriebe ermöglichen 

 Beschreibung der Variante und hauptsächliche Auswirkungen 

– Nebenbetriebe «mit engem Bezug» sind auch für kleinere Betriebe möglich, allenfalls wird mit einer SAK-Grenze 

von z.B. 0.4 SAK eine Grenze zu Hobbybetrieben gezogen. 

Vor- und Nachteile der Variante 

Vorteil(e) Nachteil(e) 

– Innovation und Diversifikation wird gerade in kleineren 

Betrieben gefördert. 

– Der (preistreibende) Landhunger zur Erreichung der 

Schwelle von 1.0 SAK für eine Baubewilligung wird ge-

bremst. 

– Der raumwirksame Effekt ist durch die geringe und sin-

kende Zahl von Kleinbetrieben begrenzt. 

Vgl. Vorteile der aktuellen Regelung oben  

 

Begleitmassnahmen 

– Zur Begrenzung der zusätzlichen Nebenbetriebe und zur Wahrung des Charakters eines Nebenbetriebs könnte eine 

kompensierende Begrenzung bei grösseren Betrieben (z.B. mit mehr als 2.5 SAK) , aber auch bzgl. Anteils des Ne-

benbetriebs geprüft werden. 

– Bewilligungen können zeitlich befristet und mit Rückbauverpflichtungen versehen werden.  

Tabelle 16: Ausnahmebewilligungen für Bauen ausserhalb Bauzone, aktuelle und alternative Regulierung  

Gewerbe

ca. 32’000

(1990 ca. 60’000)

Betriebsgrösse (SAK)1.0 SAK

Kleinbetriebe

ca. 20’000

(1990 ca. 30’000) 

Art. 24b Abs. 1bis RPG

Nichtlandwirtschaftliche Nebenbetriebe mit engem Bezug zum 

landw. Gewerbe

 Agrartourismus, Gastronomie 

 Dienstleistungen i.e.S.  Umwelt, Soziales & Bildung

Potenzial für Einkommen aus 

landwirtschaftsnahen Tätigkeiten 

(ausserhalb Kernlandwirtschaft)

Notwendigkeit eines 

Einkommens ausserhalb 

Kernlandwirtschaft

Einkommen pro Betrieb
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3.4 Organisations- und Zusammenarbeitsformen 

Die Thematik zu den Organisations- und Zusammenarbeitsformen umfasst zwei Aspekte: 

Den Aspekt der Zusammenarbeit und denjenigen der Organisation, wobei bei letzterem die 

Frage der Rechtsform im Vordergrund steht. Die beiden Aspekte sind insofern miteinander 

verbunden, als die Zusammenarbeit zwischen Betrieben adäquate Organisationsformen 

voraussetzt, die den unternehmerischen Anforderungen bzgl. Eigentum und Finanzierung, 

aber auch bzgl. Betriebsführung entsprechen. Die Relevanz der Frage zur Organisations-

form leitet sich daraus ab, dass heute eine rechtliche Ungleichbehandlung verschiedener 

Organisations- bzw. Rechtsformen besteht, was der Anforderung einer freien Wahl der 

Rechtsform (kurz: Rechtsformfreiheit) widerspricht. Hintergrund sind die auf dem Verfas-

sungsauftrag aufbauende spezielle Förderung der Landwirtschaft und die Privilegien der 

bäuerlichen Betriebe, was eine genaue Bestimmung des Kreises, denen sie zugutekom-

men können, erfordert. 

3.4.1 Einleitung zu den Organisations- und Zusammenarbeitsformen 

Grundhypothese und Begriffe 

Der Auslegeordnung zur Thematik der Organisations- und Zusammenarbeitsformen liegen 

folgende Punkte zugrunde: 

— Die Agrarpolitik orientiert sich am Konzept der «bäuerlichen Familienbetriebe» und 

konzentriert sich bzgl. der Förderung auf natürliche Personen als Eigentümer selbst-

ständig bewirtschafteter Familienbetriebe. Obwohl der Begriff «Familienbetrieb» von 

der Rechtsform unabhängig ist, werden die Familienbetriebe in der Regel als Einzel-

unternehmen oder als Gemeinschaftsform geführt. Ein Betrieb muss als Unternehmen 

dabei unter anderem die Anforderung der rechtlichen, wirtschaftlichen, organisatori-

schen und finanziellen Selbständigkeit sowie der Unabhängigkeit von anderen Betrie-

ben erfüllen (Art. 6 Abs. 1. Bst. c LBV). Mit einem Anteil von 93% aller Betriebe ist der 

Familienbetrieb, in dem der/die Betriebsleiter/in auch Betriebsinhaber/in ist, die vor-

herrschende Betriebsform in der Schweizer Landwirtschaft (Landwirtschaftliche Zu-

satzerhebung BFS 2016). Weitere 4% der Betriebe werden von einem Familienmitglied 

des Betriebsinhabers geleitet. 

— Juristische Personen können nur unter sehr bestimmten Voraussetzungen Eigentümer 

von landwirtschaftlichen Gewerben werden und sind nur unter eingeschränkten Bedin-

gungen für Direktzahlungen und Investitionshilfen berechtigt. Eine wichtige Einschrän-

kung leitet sich aus der im vorhergehenden Punkt aufgeführten Anforderung der Selb-

ständigkeit und Unabhängigkeit gemäss Art. 6 Abs. 1. Bst. c LBV ab. Entsprechend 

sind Kapitalgesellschaften in der Schweizer Landwirtschaft mit einem Anteil von weni-

ger als einem Prozent von sehr geringer Bedeutung (Landwirtschaftliche Zusatzerhe-

bung BFS 2010), auch wenn die Nachfrage nach solchen Rechtsformen steigt.  
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— Die in der Landwirtschaft bekannten und in der landwirtschaftlichen Gesetzgebung ge-

regelten Gemeinschaftsformen der Betriebsgemeinschaft und der Betriebszweigge-

meinschaft sowie zusätzlich der Generationengemeinschaft sind meistens als einfache 

Gesellschaft organisiert; im Gegensatz zur GmbH oder der AG handelt es sich dabei 

nicht um eine juristische Person. Neben diesen Gemeinschaftsformen sind in den letz-

ten Jahren neue Zusammenarbeits- und Organisationsformen wie Produktionsgenos-

senschaften oder Gartenkooperativen entstanden. Hauptziel dieser Zusammen-

schlüsse von Landwirten/innnen und Konsumenten/innen ist die gemeinsame Produk-

tion von Nahrungsmitteln.  

— Unter der Annahme, dass in der Praxis ein Bedarf für einen erleichterten Zugang von 

juristischen Personen besteht, würde eine Senkung der regulatorischen Hürden neue 

Organisations- und damit Zusammenarbeitsformen ermöglichen. 

Zusammenarbeits- und Organisationsformen im Kontext von bäuerlichem Boden- und 

Agrarrecht 

Aufbauend auf der Fokussierung auf natürliche Person als «Selbstbewirtschaftende» bzw. 

«Bewirtschaftende» beschränkt das Agrar- und Bodenrecht die Wahl der Organisations- 

und Rechtsform. Bedeutend sind einerseits die für den Erwerb von Betrieben geltenden 

Einschränkungen im bäuerlichen Bodenrecht. Andererseits wirken die Anforderungen bzgl. 

Beitragsberechtigung bei den Direktzahlungen, sowie für die Gewährung von Investitions-

hilfen, für juristische Personen ausschliessend. Die entsprechenden Anforderungen bzgl. 

Beteiligung am Kapital und an Stimmrechten sind in der nachfolgenden Figur dargestellt. 

Nach Art. 4 Abs. 2 BGBB gelten die Bestimmungen über die landwirtschaftlichen Gewerbe 

auch für eine Mehrheitsbeteiligung an einer juristischen Person, deren Aktiven zur Haupt-

sache aus einem landwirtschaftlichen Gewerbe bestehen. Gemäss Botschaft zum BGBB 

müssen die Aktiven aber eher bei 100% als bei 50% liegen. Im Bereich der Direktzahlungen 

und Investitionshilfen gelten tiefere Mindestanteile für die direkte Beteiligung am Grund- 

bzw. Stammkapital und an den Stimmrechten von zwei Dritteln bei Aktiengesellschaften 

und von drei Vierteln bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung. 

Für die Gewährung der Direktzahlungen und Investitionshilfen ist zusätzlich zu berücksich-

tigen, dass neben den Anforderungen bzgl. Rechtsform weitergehende Anforderungen 

zum Betrieb (ÖLN, Höchstbestände, max. Direktzahlungen pro SAK) und zum/zur Bewirt-

schafter/in bzw. Gesuchsteller/in (Alter, Ausbildung, Arbeitserledigung) ausschliessend 

wirken können. Die Anforderungen an den Betrieb und an den/die Bewirtschafter/in bzw. 

Gesuchsteller/in gelten dabei aber unabhängig von der Organisationsform. 
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Flury&Giuliani 

Figur 10: Beteiligungsanforderungen für juristische Personen gemäss BGBB sowie DZV und SVV 

3.4.2 Übersicht zu Regulierungen der Zusammenarbeits- und 

Organisationsformen und zu alternativen Varianten 

In der nachfolgenden Tabelle sind die bestehenden Regulierungen aufgelistet, welche die 

Wahl der Zusammenarbeits- und Organisationsform wesentlich beeinflusst. Zusätzlich sind 

alternative Varianten formuliert, die eine breitere Definition und Realisierung neuer Orga-

nisations- und Zusammenarbeitsformen ermöglichen würde. In fetter Schrift sind die Vari-

anten markiert, die in Kapitel 3.4.3 vertieft diskutiert werden. 
 

Regulierung Ist-Situation Hauptwirkung betreffend Orga-

nisation und Zusammenarbeit 

Alternative Varianten 

(fett = vertiefte Diskussion in Kapitel 3.4.3) 

(Normalschrift =  Kurzbeurteilung) 

Prinzip der Selbstbewirt-

schaftung als Eigentums- / 

Erwerbsbedingung für 

landwirtschaftliche Ge-

werbe und Grundstücke 

Als Eigentümer bzw. als Mehr-

heitsbeteiligte von landwirtschaftli-

chen Gewerben können nur 

Selbstbewirtschaftende auftreten, 

was die (Kapital-) Beteiligung von 

Dritten einschränkt und die Finan-

zierung des Gewerbe- oder 

Grundstückerwerbs erschwert 

O1-V1: Aufhebung oder Lockerung des Selbstbe-

wirtschaftungsprinzips als Eigentums- / Er-

werbsbedingung (vgl. die Ausführungen zum 

Quereinstieg im Kapitel 3.2.3) 

O1-V2: Auftrennung der Vorgaben bzgl. Kapital und 

Stimmrechten (vgl. O2-V2) 

Übermässige Beteiligung 

der Selbstbewirtschaften-

den am Kapital und an den 

Stimmrechten der juristi-

schen Person 

Betriebe haben nur sehr limitier-

ten Zugang zum Kapitalmarkt und 

betriebsleitende Person muss Ri-

siko von Investitionen weitestge-

hend selber tragen; Verfügbarkeit 

von Risikokapital ist aber ein we-

sentlicher Hebel zur Förderung 

von Innovationen und zur Steige-

rung der Produktivität 

O2-V1: Aufhebung der Einheit zwischen Eigentum 

und (Selbst)Bewirtschaftung) (vgl. dazu die Aus-

führungen zum Quereinstieg im Kapitel 3.2.3) 

O2-V2: Aufweichung der Anforderung bzgl. Beteili-

gung im BGBB («nur» Mehrheitsbeteiligung) 

und Vereinheitlichung mit den Anforderungen 

gemäss DZV und SVV  

(vgl. Tabelle 18) 
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Beschränkung der Direkt-

zahlungen auf selbstbe-

wirtschaftende natürliche 

Personen bzw. Einschrän-

kung für juristische Perso-

nen 

Juristische Personen sind mit 

Ausnahme der Biodiversitäts- und 

Landschaftsqualitätsbeiträge nur 

unter sehr eingeschränkten Bedin-

gungen DZ-berechtigt 

O3-V1: Streichung aller personenbezogenen An-

forderungen zu den Direktzahlungen und In-

vestitionshilfen (juristische Personen sind 

ebenfalls direktzahlungsberechtigt und kön-

nen Investitionshilfen erhalten) 

 (vgl. Tabelle 18) 

 

O3-V2: Aufweichung der Anforderung bzgl. Beteili-

gung in der DZV und SVV über eine Vereinheit-

lichung mit dem BGBB (Mehrheitsbeteiligung) 

 (vgl. Tabelle 19) 

 

O3-V3: Auch juristische Personen ohne Mehrheitsbe-

teiligung eines/r Selbstbewirtschafterin können 

Direktzahlungen und Investitionshilfen erhalten 

(vgl. Tabelle 9 in Kapitel 3.2.3) 

Einschränkung bzgl. Inves-

titionshilfen (IH) für juristi-

sche Personen 

Juristische Personen / Kapitalge-

sellschaften sind nur unter sehr 

eingeschränkten Bedingungen IH-

berechtigt 

Begrenzung der betriebs-

fremden Erzeugnisse auf 

49% des Verkaufswerts 

zur Berechnung der SAK 

In Verarbeitung, Lagerung und/o-

der Verkauf von Produkten erfolg-

reiche Betriebe verlieren ev. Privi-

legien des BGBB und der Investiti-

onshilfen, wenn Anteil der be-

triebsfremden Erzeugnisse über 

50% steigt und damit nicht mehr 

als landwirtschaftsnah gilt 

O4-V1: SAK-Zuschlag für selbstproduzierte Erzeug-

nisse wird unabhängig vom Anteil der betriebs-

fremden Erzeugnisse angerechnet 

O4-V2: Aufhebung der Unterscheidung zwischen 

selbstproduzierten und betriebsfremden Erzeug-

nissen 

 

 Variante V1 zielt darauf ab, die Diversifikation der 

Betriebe über die Verarbeitung, Lagerung und/o-

der Verkauf von Produkten von selbstproduzierten 

Erzeugnissen unabhängig vom Anteil der be-

triebsfremden Erzeugnisse zu fördern bzw. nicht 

zu benachteiligen. Der SAK-Zuschlag beschränkt 

sich jedoch auf die selbstproduzierten Erzeug-

nisse. 

 In der Variante V2 geht es nicht um eine raumpla-

nerische Ausweitung der Kernlandwirtschaft, son-

dern um das Verhindern von allfälligen «SAK-

Kürzungen» bei der Etablierung von arbeitsteili-

gen Produktions- und Verarbeitungssystemen 

zwischen mehreren Betrieben (einer der Betriebe 

konzentriert sich auf die Verarbeitung, Lagerung 

und/oder den Verkauf von Produkten mehrerer 

Betriebe. 

Tabelle 17: Übersicht Regulierung im Bereich Zusammenarbeit und Organisationsformen 
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3.4.3 Diskussion der aktuellen und alternativen Regulierungen der 

Zusammenarbeits- und Organisationsformen in der Landwirtschaft 

In den nachstehenden Tabellen werden die im vorangehenden Kapitel mit fetter Schrift 

markierten Varianten vertieft diskutiert.  

Beschränkung der Direktzahlungen und Investitionshilfen auf selbstbewirtschaftende natürliche Personen 

bzw. Einschränkung für juristische Personen bzw. alternative Variante O3-V1 

 Ausgangslage und aktuelle gesetzliche Grundlage 

– Gemäss Landwirtschaftsgesetz gilt der Bund die gemeinwirtschaftlichen Leistungen von bodenbewirtschaftenden 

bäuerlichen Betrieben mit Direktzahlungen ab. Die Höhe der Zahlungen richtet sich nach dem Ausmass der Leis-

tungen, dem mit der Erbringung verbundenen Aufwand und den Markterlösen. Mit den Investitionshilfen unter-

stützt der Bund die Landwirtschaft in der Entwicklung und der Erhaltung wettbewerbsfähiger Strukturen. 

– Mit der Beschränkung der Direktzahlungen gemäss Art. 70 Abs. 1 LWG und Art. 3 Abs. 1 DZV auf Selbstbewirt-

schaftende bzw. natürliche Personen werden juristische Personen weitgehend von den Direktzahlungen und In-

vestitionshilfen ausgeschlossen. Nach Art. 3 Abs. 2 DZV sind juristische Personen nur direktzahlungsberechtigt, 

wenn sie spezifische Auflagen bzgl. Kapitel- und Stimmrechtbeteiligung erfüllen. Die Biodiversitäts- und Land-

schaftsqualitätsbeiträge werden dagegen unabhängig von der Beteiligung auch an juristische Personen ausge-

richtet werden. Dieselben Anforderungen wie bei den Direktzahlungen gelten gemäss Art. 12 Abs. 2 SVV auch 

für die Gewährung von Investitionshilfen. 

Vor- und Nachteile der aktuellen Situation 

Vorteil(e) Nachteil(e) 

– Die heutige Beschränkung der Direktzahlungen und In-

vestitionshilfen auf Selbstbewirtschaftende bzw. auf na-

türliche Personen trägt für die bedeutendsten Förder-

massnahmen einerseits dem/der Selbstbewirtschaf-

ter/in Rechnung. Dies gilt indirekt auch für die juristi-

schen Personen, indem die beteiligten, beitragsberech-

tigten natürlichen Personen die personenbezogenen 

Anforderungen ebenfalls erfüllen müssen. Andererseits 

ermöglicht die bestehende Regelung den Ausschluss 

juristischer Personen ohne klare Mehrheitsbeteiligung 

natürlicher Personen als Selbstbewirtschaftende.  

– Die Fokussierung auf Selbstbewirtschaftende bzw. 

natürliche Personen, welche die personenbezogenen 

Anforderungen erfüllen müssen, verursacht einen 

hohen administrativen Aufwand. 

– Potenziell effizientere, innovativere und wettbe-

werbsfähigere Betriebs- und Organisationsmodelle 

(teilweise) werden von den Direktzahlungen und In-

vestitionshilfen ausgeschlossen. 

Alternative Variante O3-V1: Streichung aller personenbezogenen Anforderungen zu den Direktzahlungen und 

zu den Investitionshilfen 

 Beschreibung der Variante und hauptsächliche Auswirkungen 

–  Alle personenbezogenen Anforderungen (Alter, Ausbildung, Mindestanteil der betriebseigenen Arbeitskräfte) 

werden für die Gewährung der Direktzahlungen und Investitionshilfen gestrichen. In der Konsequenz beschrän-

ken sich die Anforderungen im Bereich der DZV und SVV nur noch auf betriebliche (z.B. SAK -Grenzen) und wirt-

schaftliche (z.B. Tragbarkeit) Merkmale. In der Konsequenz werden die Direktzahlungen und Investitionshilfen 

unabhängig von der Rechtsform gewährt und an die Betriebe (nicht an Bewirtschafter/in) ausgerichtet. 

Vor- und Nachteile der Variante 

Vorteil(e) Nachteil(e) 

–  Die Ausrichtung der Direktzahlungen konzentriert sich auf die 

Förderung der entsprechenden Leistungen. Personenbezogene 

Merkmale, welche sich aus dem politischen Anspruch der Verhin-

derung eines unerwünschten Einkommenstransfers ableiten, ent-

fallen. Ebenso würde sich die Ausrichtung der Investitionshilfen 

am wirtschaftlichen Potenzial des Betriebs bzw. des unterstützten 

Projekts orientieren. 

– Die neue Handhabung der Direktzahlungen würde der heutigen 

Regelung für die Biodiversitäts- und Landschaftsqualitätsbeiträge 

entsprechen (die auch Kantone oder Stiftungen etc. einschlies-

sen).  

– Als Erbringer der Produktionsleistungen wie auch der gemeinwirt-

schaftlichen Leistungen der Landwirtschaft können auch effizien-

tere Betriebs- und Organisationsformen gefördert werden. 

–  Die personenbezogenen Anforderungen 

wie Alter oder Ausbildung entfallen. Mit 

dem Wegfall der Altersgrenze besteht 

zwar ein Anreiz, die Betriebe auch über 

das Pensionsalter hinaus weiterführen. 

Mittel- und langfristig dürften aber mehr 

Betriebe aufgegeben werden, als dies bei 

der heutigen Altersgrenze der Fall ist (es 

besteht kein Bedarf, die Betriebe aus fa-

miliären Gründen an einen Nachfolger zu 

übergeben, um weiterhin direktzahlungs-

berechtigt zu sein). Ohne Ausbildungsan-

forderung könnte Qualität der Leistungen 

sinken. 
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Begleitmassnahmen 

– Direktzahlungssystem müsste konsequent in Richtung der Förderung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen wei-

terentwickelt werden. Die qualitätssichernde Anforderung an die Ausbildung kann damit entfallen.  

– Allfällige Komponenten im Direktzahlungssystem mit Einkommenstransfer-Charakter wären separat zu regeln.  

– Die Sicherstellung von Investitionshilfen bei Betriebsverkäufen oder Umnutzungen etc. ist anzupassen.  

– Mit neuen Rechtsformen sind raumplanerische Aspekte bei Baugesuchen sorgfältig zu prüfen, damit sich die Ri-

siken zusätzlicher, nicht mehr zonenkonform genutzter Bauten nicht akzentuiert.  

Tabelle 18: Beschränkung der Direktzahlungen und Investitionshilfen, aktuelle und alternative Regulierung 

durch Streichung der personenbezogenen Anforderungen 

Übermässige Beteiligung der Selbstbewirtschafter/in am Kapital und an den Stimmrechten der juristischen 

Person bzw. alternative Variante Q3-V2 

 Ausgangslage und aktuelle gesetzliche Grundlage 

– Juristische Personen sind in der Schweizer Landwirtschaft bisher von geri nger Bedeutung.  

– Juristische Personen können nur sehr eingeschränkt landwirtschaftliche Gewerbe und Grundstücke erwerben; 

die Aktiven und Stimmrechte müssen mehrheitlich (de facto «nahe bei 100%» gemäss Kommentar und Recht-

sprechung) in der Hand von selbstbewirtschaftenden natürlichen Personen sein (Art. 4 BGBB). 

– Gemäss Art. 3 Abs. 2 DZV sind juristische Personen nur direktzahlungsberechtigt, wenn sie spezifische Auflagen 

bzgl. Kapitel- und Stimmrechtbeteiligung erfüllen (AG: zwei Drittel, GmbH: drei Viertel  

Vor- und Nachteile der aktuellen Situation 

Vorteil(e) Nachteil(e) 

– Vgl. Tabelle 9 – Vgl. Tabelle 9 

Alternative Variante Q3-V2 Aufweichung der Anforderung bzgl. Beteiligung im BGBB («nur» Mehrheitsbeteili-

gung) bzw. Aufweichung der Anforderung bzgl. Beteiligung in der DZV und SVV (max. 25% / 33% «Fremdbetei-

ligung») über eine Vereinheitlichung mit dem BGBB 

 Beschreibung der Variante und hauptsächliche Auswirkungen 

–  Für den Erwerb von landwirtschaftlichen Gewerben und Grundstücken ebenso wie für die Direktzahlungsberech-

tigung und die Gewährung von Investitionshilfen gilt die Anforderung einer einfachen Mehrheitsbeteiligung 

(51 %) selbstbewirtschaftender, natürlicher Personen. Eine Minderheit des Kapital s und der Stimmrechte kann 

von Personen gehalten werden, welche die Anforderung der Selbstbewirtschaftung nicht erfüllen. 

– Die heute unterschiedlichen Anforderungen im BGBB, in der DZV und in der SVV werden vereinheitlicht und der 

im BGBB definierte Anspruch der Mehrheitsbeteiligung wird angewendet 

Vor- und Nachteile der Variante 

Vorteil(e) Nachteil(e) 

–  Organisationsformen, welche als juristische Person or-

ganisiert sind, können einfacher landwirtschaftliche Ge-

werbe und Grundstücke erwerben. Zudem sind die An-

forderungen bzgl. Direktzahlungsberechtigung und Ge-

währung von Investitionshilfen deutlich reduziert. 

– Die bis anhin limitierte Kapitalbeteiligung von Dritten, 

welche bei grösseren Investitionen problematisch ist, 

wird erleichtert. Damit wird auch die Bereitstellung von 

Risikokapital, das ein wesentlicher Hebel zur Steige-

rung der Produktivität und Innovation in der Landwirt-

schaft darstellt, erleichtert. 

–  Der mit der Fokussierung auf Selbstbewirtschaf-

tende bzw. auf natürliche Personen verbundene 

hohe administrative Aufwand wird nicht wesentlich 

reduziert. 

– Umgehungsmöglichkeiten bestehen wie bei aktuellen 

Regelungen. 

Begleitmassnahmen 

– Direktzahlungssystem müsste konsequent in Richtung der Förderung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen wei-

terentwickelt werden.  

– Die Sicherstellung von Investitionshilfen bei Betriebsverkäufen oder Umnutzungen etc. ist anzupassen.  

Tabelle 19: Beschränkung der Direktzahlungen und Investitionshilfen, aktuelle und alternative Regulierung 

durch Aufweichung und Vereinheitlichung der Beteiligungsanforderungen  
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4 Entwicklung und Beurteilung von Leitideen mit alternativen 
Konzepten für «Quereinstieg», «Definition» und 
«Organisationsformen» 

4.1 Folgerungen aus der Diskussion alternativer Varianten zum 

Quereinstieg, Definition und Organisation 

Die im vorhergehenden Kapitel 3 erarbeiteten Varianten zeigen, dass verschiedene Alter-

nativen bei den Regulierungen von Quereinstieg, Definition und Organisation in der Land-

wirtschaft denkbar sind. Mit diesen Alternativen bestehen konkrete Ansatzpunkte, wie die 

Zielerreichung von Art. 104 und Art. 104a BV verbessert oder effizienter ausgestaltet wer-

den kann. Die Vor- und Nachteile der Varianten gegenüber der aktuellen Situation und 

mögliche Begleitmassnahmen wurden in Kapitel 3 bereits diskutiert, dies jedoch isoliert für 

jeden einzelnen Vorschlag. Im vorliegenden Kapitel 4 wird die Betrachtungsebene einzel-

ner Vorschläge verlassen, indem diese in themenübergreifende Konzepte zur Verbesse-

rung der Rahmenbedingungen zusammengeführt werden. 

4.2 Grundsätze für den Aufbau von Leitideen 

Unter dem Titel einer «Leitidee» geht es darum, konsistente Bündel von Massnahmen zu 

definieren, die möglichst in mehreren, der in der Studie betrachteten Themenbereichen 

Verbesserungen bringen. Konsistent sind diese Massnahmenbündel insofern, als sie aus 

ökonomischer und/oder politischer Optik auf einer gemeinsamen Grundidee aufbauen.  

Aus einer Vielzahl möglicher Kombinationen konzentrieren sich die hier entwickelten Leid-

ideen jeweils auf eine bestimmte Perspektive oder Stossrichtung. Mit diesem Vorgehen 

wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. Vielmehr geht es illustrativ darum, in der 

anschliessenden Beurteilung aufzuzeigen, bei welchen Beurteilungskriterien und bei wel-

cher Gewichtung dieser Kriterien die Stossrichtungen jeweils besser oder schlechter ab-

schneiden. Dies erlaubt es, abhängig von unterschiedlichen agrarpolitischen Prioritäten, 

mögliche Weiterentwicklungen bezüglich Quereinstieg, Definition und Organisation in der 

Landwirtschaft mit ihren Vor- und Nachteilen zu identifizieren.  

Die entwickelten Leitideen bauen auf der unterschiedlichen Beantwortung zweier Kernfra-

gen auf, der Frage nach dem «Was?» und der Frage nach dem «Wer?»: 

— WAS? Auf welchen Aktivitäten basiert die Wertschöpfung in der schweizerischen Land-

wirtschaft? 

— WER? Wer erbringt die Wertschöpfung und die Leistungen? 

Über die beiden Kernfragen, ergänzt um den Aspekt, wie die Leistungserbringer organisiert 

sein können bzw. sollen, sind die drei Themenbereiche des vorliegenden Projektes abge-

deckt.  
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4.3 Sechs Leitideen mit alternativen Konzepten für «Quereinstieg», 

«Definition» und «Organisationsformen» 

Die Leitideen 1 und 2 beantworten die Frage nach dem «Was?». Beide ermöglichen ge-

genüber dem IST-Zustand (mit den aktuell gültigen Regulierungen) eine Verbreiterung der 

Wertschöpfungsbasis. Die Leitideen 3 bis 5 erlauben gegenüber heute mehr Leistungser-

bringern den Zugang zur landwirtschaftlichen Produktion. Während Leitidee 3 auf der 

Nachfrageseite durch tiefere Hürden mehr Personen oder Organisationen den Zugang er-

möglicht, setzen die Leitideen 4 und 5 auf der Angebotsseite an, indem mehr Betriebe 

und/oder Flächen für Quereinsteigende zur Verfügung stehen. Leitidee 6 schliesslich kom-

biniert einen freien Zugang mit einer engeren Definition der Wertschöpfungsbasis . 

 

 Leitidee 1 Leitidee 2 Leitidee 3 Leitidee 4 Leitidee 5 Leitidee 6 

Kernfrage WAS? WAS? WER? WER? WER? WAS & WER? 

Bezeichnung Breitere Wert-

schöpfung mit  

Fokus Kern-

landwirtschaft 

Breitere Wert-

schöpfung mit  

Fokus Kern- 

und landwirt-

schaftsnahe 

Tätigkeiten  

Offenerer Zu-

gang durch  

tiefere Hürden 

Mehr Zugang 

durch weniger 

Betriebsauflö-

sungen 

Mehr Zugang 

durch weniger 

Übernahmen 

innerhalb der 

Familie 

Freier Zugang 

mit enger Defi-

nition Landwirt-

schaft 

Tabelle 20: Übersicht zu den sechs Leitideen betreffend «Quereinstieg», «Definition» und 

«Organisationsformen» 

In den folgenden Kapiteln werden die Leitideen beschrieben. Zusammenfassend zeigt Ka-

pitel 4.3.7 die wichtigsten Regulierungsfelder der Leitideen im Quervergleich und gegen-

über der aktuellen Situation (IST), gleichzeitig werden dort die Bezüge zu den in Kapitel 3 

diskutierten Alternativen hergestellt.  

4.3.1 Breitere Wertschöpfung mit Fokus Kernlandwirtschaft 

Grundelemente Leitidee 1: 

— Breit definierte Kernlandwirtschaft (Primärproduktion) 

— Breitere Limiten für bodenunabhängige Produktion 

— Loslösung Kernlandwirtschaft von Landwirtschaftszone  

Leitidee 1 fokussiert die Aktivitäten auf die Kernlandwirtschaft, definiert diese jedoch brei-

ter, indem die Primärproduktion mit bodenunabhängigen Prozessen wie Fischzucht, die 

Produktion von Insekten generell als landwirtschaftlich betrachtet wird.  

Die bodenunabhängige tierische Veredlung mit Schweine- und Geflügelhaltung zählt be-

reits heute zur Kernlandwirtschaft, obwohl Art. 104 BV im engeren Sinne nur die Förderung 

der «bodenbewirtschaftenden bäuerlichen Betriebe» erlaubt. Dies wird in der heutigen Pra-

xis umgesetzt, indem das Verhältnis der bodenunabhängigen zur bodenabhängigen Pro-

duktion unter dem Titel «innere Aufstockung» limitiert wird (beispielsweise für Baubewilli-

gungen). In der Leitidee 1 werden nicht nur die möglichen Betriebszweige für innere Auf-

stockungen, sondern auch die Limiten breiter gefasst.  
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Das aktuelle Paradigma, dass kernlandwirtschaftliche Aktivitäten aus raumplanerischer 

Sicht automatisch auch in der Landwirtschaftszone als zonenkonform gelten, wir in Leitidee 

1 aufgehoben. Damit wird den Bedenken Rechnung getragen, dass eine breitere Definition 

der Kernlandwirtschaft zu mehr Bautätigkeit ausserhalb der Bauzone führt  und damit der 

Zersiedelung in der Landwirtschaftszone Vorschub leistet. In der Konsequenz gehören 

«neue» Tätigkeiten gemäss Leitidee 1 wie beispielsweise die Fischzucht in die Gewerbe-

zone oder in eine Speziallandwirtschaftszone. 

4.3.2 Breitere Wertschöpfung mit Fokus Kernlandwirtschaft und 

landwirtschaftsnahe Tätigkeiten 

Grundelemente Leitidee 2: 

— breit definierte Kernlandwirtschaft als Primärproduktion  

— breitere Limiten für bodenunabhängige Produktion 

— mehr Möglichkeiten landwirtschaftsnaher Tätigkeiten 

— Baubewilligungen für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten auch für Betriebe unterhalb Ge-

werbegrenze 

Leitidee 2 baut auf der breiten Definition der Kernlandwirtschaft in Leitidee 1 auf, ermög-

licht jedoch zusätzlich mehr Möglichkeiten landwirtschaftsnaher Tätigkeiten wie agrotou-

ristische Angebote oder andere mit der Landwirtschaft verbundene Dienstleistungen. Die 

(Bau-)Bewilligungen für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten sind nicht mehr an das Vorhan-

densein einer betrieblichen Mindestgrösse gebunden (heute wird ein landwirtschaftliches 

Gewerbe vorausgesetzt).  

4.3.3 Offenerer Zugang durch tiefere Hürden 

Grundelemente Leitidee 3: 

— Keine personenabhängigen Anforderungen 

— Gleichstellung juristischer und natürlicher Personen  

Die aktuellen Hürden für den Zugang zu Produktionsmitteln (Boden und Betrieben), zu 

Direktzahlungen und zu Strukturverbesserungen sowie zur Betriebsanerkennung werden 

gesenkt oder aufgehoben. Im Wesentlichen werden die personenbezogenen Vorgaben ab-

geschafft. Damit ist auch juristischen Personen wie AG und GmbH der Zugang möglich. 

Das Selbstbewirtschaftungsprinzip wird aufrechterhalten und mit personenunabhängigen 

Anforderungen für juristische Personen ergänzt.  

Der Umgang mit juristischen Personen ist in der Agrargesetzgebung deswegen so kom-

plex, weil viele personenbezogene Regulierungen bestehen. Juristische Personen werden 

deshalb potenziell immer als Umgehungsmöglichkeit wahrgenommen. Juristische Perso-

nen sterben nicht, weshalb erbrechtliche Bestimmungen nur unter bestimmten Bedingun-

gen zum Tragen kommen. Juristische Personen werden auch nicht pensioniert, weshalb 

die Altersbegrenzung bei den Direktzahlungen nicht mehr greift.  
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4.3.4 Mehr Zugang durch weniger Betriebsauflösungen  

Grundelemente Leitidee 4: 

— Verpachtung ganzer Betriebe attraktiver gestalten (Stärkung der Verpächter-Rolle) 

— Verkauf ganzer Betriebe attraktiver gestalten (u.a. Preisregulierung) 

— Realteilung restriktiver handhaben, was die Auflösung und den parzellenweisen Ver-

kauf einschränkt bzw. verhindert 

— Weniger Abparzellierungen von Wohnhäusern (als Schritt zur Betriebsauflösung)  

In der Leitidee 4 werden die heute bestehenden Anreize für Betriebsauflösungen aufgeho-

ben und die Attraktivität des integralen Erhalts eines Betriebes und dessen Weitergabe 

durch Verkauf oder Verpachtung verbessert. Durch weniger Betriebsauflösungen gibt es 

ein grösseres Angebot auf dem Freihandmarkt und dem Pachtmarkt für familienfremde 

Quereinsteigende. 

 
econcept – Flury & Giuliani 

Figur 11: Auswirkungen eines verbesserten Zugangs für Quereinsteigende durch weniger Betriebsauflösun-

gen 

4.3.5 Mehr Zugang durch weniger Übernahmen innerhalb der Familie 

Grundelemente Leitidee 5: 

— Kein Anspruch auf Übernahme eines Gewerbes in der Familie zum Ertragswert 

— Aufhebung der Zuweisungsansprüche und Vorkaufsrechte für Gewerbe 

— Keine familienpolitische Bevorzugung durch tiefere Anforderung an Selbstbewirtschaf-

tung bei familieninternen Übernahmen 

Die Ertragswert-Vorschriften für die Übernahmen von landwirtschaftlichen Gewerben in der 

Familie werden aufgehoben und dadurch die Entscheidungsfreiheit der Familienangehöri-

gen (Veräussernde, Käufer/innen, Miterben/innen) erhöht. Aufgrund der durchschnittlich 

höheren Übernahmepreise sinkt die Zahl der familieninternen Übernahmen. Die mit dem 

Gewerbebegriff verbundenen Zuweisungsansprüche und Vorkaufsrechte werden aufgeho-

ben. Dadurch gelten für die Übernahmen eines Gewerbes im Wesentlichen, was heute für 

landwirtschaftliche Grundstücke und Kleinbetriebe unter der Gewerbegrenze gilt. Die fami-

lienpolitische Bevorzugung einer familieninternen Übernahme durch tiefere Anforderung 

Potenzielles Angebot pro Jahr (ca. 1950 Betriebe)

Betriebsübernahmen (ca. 850)

Betriebsauflösungen (ca. 1100) Innerhalb Familie

(ca. 750)

Quer-E*

(ca. 100)

Potenzielles Angebot pro Jahr

Betriebsübernahmen

Betriebsauflösungen Innerhalb FamilieQuer-E*

IST

Leitidee 4

Quer-E*: Quereinstieg
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an Selbstbewirtschaftung fällt weg. Insgesamt ergibt sich ein grösseres Angebot auf Frei-

handmarkt und Pachtmarkt für Quereinsteigende, wobei vermutlich auch die Zahl der auf-

gelösten Betriebe eher steigt. 

 
econcept – Flury & Giuliani 

Figur 12: Auswirkungen eines verbesserten Zugangs für Quereinsteigende durch weniger Übernahmen in-

nerhalb der Familie 

4.3.6 Freier Zugang mit enger Definition Landwirtschaft 

Grundelemente Leitidee 6: 

— Tiefere Hürden für Zugang gemäss Leitidee 3 

— Mehr Zugang durch weniger Einstiegs-Privilegien in der Familie gemäss Leitidee 5 

— Engere Definition landwirtschaftsnaher Aktivitäten und restriktivere Praxis für das 

Bauen ausserhalb der Bauzone 

— Offener Zugang zu Boden (ohne Selbstbewirtschaftungs-Anforderung) mit Begleit-

massnahmen gegen Bodenspekulation 

— Reguliert werden weder «Betriebe» noch «Bewirtschaftende», sondern «nur» Sicher-

stellung der Leistungserbringung.  

Der Fokus der Leitidee liegt auf einer effizienten (kern-)landwirtschaftlichen Produktion und 

der effizienten Erbringung multifunktionaler Leistungen. Eintritt und Austritt erfolgt wie für 

andere KMU ohne landwirtschaftsspezifische Regulierungen. Für den Zugang zu Produk-

tionsmitteln oder für die Gewährung von Direktzahlungen und Investitionshilfen gibt es 

keine personen- oder betriebsbezogenen Vorgaben. Damit gibt es auch keine besonderen 

Auflagen, wer die gewünschten Leistungen erbringt. Mit dem grundsätzlich freien Zugang 

zu Produktionsmitteln sind beispielsweise überregional tätige Spezialisten für Ackerbau 

oder Spezialkulturen, Biodiversitätsleistungen oder Landschaftsschutz möglich. Mit der 

konsequenten Leistungsorientierung und deren Abgeltung durch Direktzahlungen wäre 

auch eine Aufhebung der projektbezogenen Strukturverbesserungsmassnahmen zu prü-

fen. 

Damit die Ziele der Raumplanung (Begrenzung des Bauens ausserhalb der Bauzone) er-

reicht werden können und um dem Spekulationsdruck entgegenzuwirken, wird eine engere 

Potenzielles Angebot pro Jahr (ca. 1950 Betriebe)

Betriebsübernahmen (ca. 850)

Betriebsauflösungen (ca. 1100) Innerhalb Familie

(ca. 750)

Quer-E*

(ca. 100)

Potenzielles Angebot pro Jahr

Betriebsübernahmen

Innerhalb 

FamilieQuer-E*

IST

Leitidee 5
Betriebsauflösungen (ca. 1100)

Quer-E*: Quereinstieg
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Definition der Kernlandwirtschaft und weitgehende Einschränkung landwirtschaftsnaher 

Tätigkeiten vorgesehen. 

Das Realteilungsverbot kann aufgehoben werden, unter anderem weil die Rechte der Er-

ben auf integrale Zuweisung eines landwirtschaftlichen Gewerbes nicht mehr geschützt 

werden müssen. 

4.3.7 Übersicht zu den wichtigsten Regulierungsfeldern der Leitideen  

Die nachfolgende Tabelle zeigt die wichtigsten Elemente der Leitideen im Quervergleich 

und gegenüber den aktuellen Regulierungen (IST).  
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 IST Leitidee 1 Leitidee 2 Leitidee 3 Leitidee 4 Leitidee 5 Leitidee 6 

Kernfrage  WAS? WAS? WER? WER? WER? WAS & WER? 

Bezeichnung  Breitere Wert-

schöpfung mit  

Fokus Kernland-

wirtschaft 

Breitere Wert-

schöpfung mit  

Fokus Kern- und 

landwirtschafts-

nahe Tätigkeiten 

Offenerer Zugang 

durch tiefere  

Hürden 

Mehr Zugang durch 

weniger Betriebs-

auflösungen 

Mehr Zugang durch 

weniger Übernah-

men innerhalb der 

Familie 

Freier Zugang mit 

enger Definition 

Landwirtschaft 

Charakterisierung …  im Vergleich zu IST  im Vergleich zu IST  im Vergleich zu IST  im Vergleich zu IST  im Vergleich zu IST  im Vergleich zu IST 

Kernlandwirtschaft        

bodenunabhängige Produktion 

Schweine und Geflügel 

ja, mit TS/DB-

Limiten* 

breitere Limiten* breitere Limiten* wie IST wie IST wie IST wie IST 

bodenunabhängige Produktion  

Pilze, Zichorien, Hors sol 

ja, mit TS/DB-

Limiten* 

breitere Limiten* breitere Limiten* wie IST wie IST wie IST wie IST 

bodenunabhängige Produktion  

Fische, Insekten etc.  

nein ja, aber nicht in 

Landw.-Zone 

ja, mit Limiten, auch 

in Landw.-Zone 

wie IST wie IST wie IST wie IST 

Landwirtschaftsnahe Aktivitäten        

mit direktem Produktionsbezug (Ver-

arbeitung, Handel, Lagerung) 

bis 49% v. Dritten breiter, aber nicht in 

Landw.-Zone 

breiter, auch  

in Landw.-Zone 

wie IST wie IST wie IST enger 

andere landwirtschaftsnahe Dienst-

leistungen LwG 

eher breit, Ausnah-

men für lw. Gewerbe 

wie IST breitere Definition, 

auch f. Kleinbetriebe 

wie IST wie IST wie IST enger 

andere landwirtschaftsnahe Dienst-

leistungen RPG 

eher eng, Ausnah-

men für lw. Gewerbe 

wie IST breitere Definition, 

auch f. Kleinbetriebe 

wie IST wie IST wie IST enger 

Förderung Diversifikation begrenzt breiter breiter wie IST wie IST wie IST enger / keine 

Raumplanung        

Bauen ausserhalb Bauzone eher restriktiv wie IST, teilweise 

Verschiebung in 

Bauzone 

breiter wie IST Freistellung Wohn-

häuser reduziert  

wie IST enger 

Zugang zu Förderung und Boden       

Zugang zu Direktzahlungen Bewirtschafter/innen 

= natürliche Perso-

nen# 

wie IST wie IST an Betrieb gebunden  

(nicht an Person) 

wie IST wie IST an Aktivitäten gebun-

den 

Zugang zu Strukturverbesserungen für nat. Personen; 

mit Gewerbe oder 

grösser 

breiter; für nat. Per-

sonen, unabhängig 

von Gewerbe 

breiter; für nat. Per-

sonen, unabhängig 

von Gewerbe 

an Betrieb gebunden  

(nicht an Person) 

wie IST wie IST an Aktivitäten gebun-

den oder aufgehoben 
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 IST Leitidee 1 Leitidee 2 Leitidee 3 Leitidee 4 Leitidee 5 Leitidee 6 

Kernfrage  WAS? WAS? WER? WER? WER? WAS & WER? 

Bezeichnung  Breitere Wert-

schöpfung mit  

Fokus Kernland-

wirtschaft 

Breitere Wert-

schöpfung mit  

Fokus Kern- und 

landwirtschafts-

nahe Tätigkeiten 

Offenerer Zugang 

durch tiefere  

Hürden 

Mehr Zugang durch 

weniger Betriebs-

auflösungen 

Mehr Zugang durch 

weniger Übernah-

men innerhalb der 

Familie 

Freier Zugang mit 

enger Definition 

Landwirtschaft 

Charakterisierung …  im Vergleich zu IST  im Vergleich zu IST  im Vergleich zu IST  im Vergleich zu IST  im Vergleich zu IST  im Vergleich zu IST 

Zugang zum Freihand-Bodenmarkt  Selbstbewirtschaf-

ter/innen = nat. Per-

sonen  

wie IST wie IST Selbstbewirtschaf-

ter/innen = natürliche 

oder juristische Per-

sonen 

Regulierung wie IST 

aber Angebot höher; 

Preisbegrenzung 

aufheben oder weni-

ger restriktiv formu-

lieren 

breiter; Selbstbewirt-

schafter/innen ohne 

Erleichterung inner-

halb Familie 

Offen mit Begleit-

massnahmen 

Zugang zum Bodenmarkt in Familie EW für Gewerbe wie IST wie IST wie IST wie IST Kein Anspruch auf 

EW und Zuweisungs-

anspruch für Ge-

werbe 

Keine Familien-Privi-

legien 

Pachtmarkt   wie IST wie IST wie IST Erhöhte Attraktivität 

Betriebspacht (Ver-

pächter stärken) 

Erhöhte Attraktivität 

Betriebspacht  

frei 

Definition Betrieb als Einheit mit Be-

triebszentrum 

wie IST wie IST breiter, auch ohne 

Betriebszentrum 

wie IST wie IST Definition breit, Akti-

vitäten im Zentrum 

Betriebsauflösungen Realteilung einfach, 

parzellenweise Auf-

lösung attraktiv 

wie IST wie IST wie IST Realteilung er-

schwert, integrale 

Verkauf/Verpachtung 

attraktiver 

wie IST Realteilungsverbot 

aufgehoben 

Kernelemente …        

… mit Bezügen zu Varianten in Kapitel 3  D1-V1 (Tabelle 15), 

D1-V2, D2-V1, D2-

V2, D4-V1 (Tabelle 

14) 

D3-V1 (Tabelle 14), 

D5-V1 (Tabelle 16) 

 

Q9-V2 (Tabelle 9), 

O3-V1 (Tabelle 18) 

 

Q8-V1 ( Tabelle 7), 

Q8-V2 (Tabelle 8), 

Q10-V1, Q12-V1, 

Q12-V2  (Tabelle 4), 

Q14-V1 (Tabelle 12) 

Q1-V1 (Tabelle 5), 

Q1-V2 (Tabelle 6), 

Q1-V5 (Tabelle 4) 

Mehrere Elemente, 

v.a. aus Leitideen 3 

und 5, u.a.  

Q9-V3 (Tabelle 10) 

Mittleres Flächenwachstum pro Jahr   eher wie IST eher wie IST eher wie IST eher tiefer eher höher eher höher 

Tabelle 21: Übersicht zu den sechs Leitideen betreffend «Quereinstieg», «Definition» und «Organisationsformen» 

*  Deckungsbeitrags- und Trockensubstanzkriterium nach Artikel 36 RPV  
# Juristische Personen sind aktuell (mit Ausnahme der Biodiversitäts- und Landschaftsqualitätsbeiträge) nur unter sehr eingeschränkten Bedingungen DZ-berechtigt (Mehrheitsbeteiligung von natürlichen 

Personen, welche die personenbezogenen Anforderungen wie Ausbildung oder Alter erfüllen).  
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4.4 Beurteilung der Leitideen  

4.4.1 Beurteilung mittels Nutzwertanalyse 

Die im vorhergehenden Kapitel beschriebenen Leitideen werden im Rahmen der Studie 

auf ihren Beitrag zur Erreichung der übergeordneten politischen Ziele beurteilt. Methodisch 

erfolgt dies mit einer Nutzwertanalyse. Die Nutzwertanalyse ist eine Methodik, welche die 

systematische Entscheidungsfindung bei komplexen Problemen unterstützen bzw. vorbe-

reiten soll. Die Analyse erfolgt dabei in fünf Schritten:  

— Definition von Alternativen bzw. in der vorliegenden Studie von Leitideen 

— Aufbau eines Zielsystems, welches über Kriterien operationalisiert wird 

— Gewichtung der Ziele bzw. Kriterien 

— Bewertung der Leitideen 

— Berechnung Nutzwert und Sensitivitätsanalyse 

Für die Beurteilung der sechs Leitideen wird unterstellt, dass die heute gegebenen Rah-

menbedingungen bzgl. Marktumfeld (Stützung) und Umfang der Direktzahlungen unverän-

dert gelten. Ebenso werden in der Beurteilung keine allfälligen Begleitmassnahmen be-

rücksichtigt, soweit diese nicht explizit Teil der Leitidee sind.  

Die Beurteilung der Leitideen wurde im Rahmen eines Workshops mit 16 Vertreter/innen 

aus der Verwaltung, der landwirtschaftliche Beratung und landwirtschaftlicher Organisati-

onen durchgeführt und diskutiert. Im Nachgang zum Workshop erhielten die Teilnehmen-

den die Möglichkeit, ihre Beurteilung nochmals zu prüfen und bei Bedarf anzupassen.  Für 

die Einordnung der Ergebnisse der Nutzwertanalyse ist zu beachten, dass die Teilnehmen-

den am Workshop nicht repräsentativ für den Landwirtschaftssektor oder die Gesellschaft 

als Ganzes sind. Vielmehr wurden die Personen so ausgewählt, dass die relevanten Kreise 

aus der Politikgestaltung, aus dem Vollzug und der Beratung am Workshop vertreten wa-

ren. Zudem wurden einzelne landwirtschaftliche Organisationen, welche dem Thema Quer-

einstieg nahestehen, an den Workshop eingeladen. Diese Auswahl begründet sich 

dadurch, dass ein wesentliches Element der Anwendung der Nutzwertanalyse in der Dis-

kussion der Bewertungen liegt. Daraus werden wesentliche Zusatzinformationen und Ar-

gumente zur Beurteilung der Leitideen gewonnen. 
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4.4.2 Kriterien zur Beurteilung der Leitideen 

Für die Beurteilung der Leitideen werden zwölf Kriterien vorgegeben. Diese Kriterien leiten 

sich aus den Zielen gemäss Bundesverfassung (Art. 104 Landwirtschaft, Art. 104a Ernäh-

rungssicherheit, Art. 75 Raumplanung)3 sowie weiteren Zielen, die im Landwirtschaftsge-

setz und im bäuerlichem Bodenrecht definiert sind, ab. Die Beurteilung der Leitideen erfolgt 

in der Nutzwertanalyse aus einer Ordinalskala von «1» bis «5»: 

— Beurteilung «1»: Leitidee erfüllt Kriterium minimal 

— Beurteilung «2»: Leitidee erfüllt Kriterium wenig 

— Beurteilung «3»: Leitidee erfüllt Kriterium mittel 

— Beurteilung «4»: Leitidee erfüllt Kriterium gut 

— Beurteilung «5»: Leitidee erfüllt Kriterium maximal 

Die Kriterien sind in der nachfolgenden Tabelle inkl. der Beschreibung der Beurteilungen 

«1» und «5» aufgelistet. 

 
3  Siehe Anhang 
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Kriterium Beurteilung «1: Leitidee erfüllt Kri-

terium minimal» 

Beurteilung «5: Leitidee erfüllt Kri-

terium maximal» 

K1: Ausrichtung der Landwirtschaft 

auf den Markt für Produkte der Kern-

landwirtschaft (Produktportfolio & 

Qualität) 

Produktion ist nicht auf Marktbedürf-

nisse ausgerichtet 

Landwirtschaft erbringt die vom 

Markt geforderten Produkte mengen- 

und qualitätsbezogen optimal 

K2: Verbesserung der Wettbewerbs-

fähigkeit, wettbewerbsfähige Produk-

tion 

Landwirtschaftliche Produktion weist 

hohe Defizite im Bereich der Wettbe-

werbsfähigkeit auf 

Landwirtschaft zeichnet sich durch 

eine gemessen an den Rahmenbe-

dingungen hohe Wettbewerbsfähig-

keit bzw. -kraft aus 

K3: Effiziente Erbringung der multi-

funktionalen Leistungen («Erbringung 

der Leistungen erfolgt zu möglichst 

tiefen Kosten») 

ineffiziente, kostenintensive Erbrin-

gung 

effiziente, kostengünstige Erbringung 

K4: Unternehmerische Entfaltung der 

Betriebe, Verbesserung der Innovati-

onstätigkeit 

Unternehmertum und Innovationstä-

tigkeit sind sehr wenig ausgeprägt 

(bzw. Voraussetzungen schlecht) 

Landwirtschaft zeichnet sich durch 

sehr ausgeprägtes Unternehmertum 

und hohe Innovationstätigkeit aus 

(bzw. Voraussetzungen sehr gut) 

K5: Breite der Wertschöpfungsbasis 

aus Landwirtschaft und Diversifikation 

(«zur Förderung der Innovation, Erhö-

hung und Stabilisierung der Wert-

schöpfung, zur Kompensation von all-

fälligen Marktliberalisierungen in an-

gestammten Produktmärkten») 

Wertschöpfungsbasis der Landwirt-

schaft beschränkt sich primär auf bo-

denabhängige Kernlandwirtschaft 

Landwirtschaft verfügt über eine sehr 

breite Wertschöpfungsbasis aus breit 

definierter Kernlandwirtschaft und 

landwirtschaftsnahen Aktivitäten und 

Dienstleistungen 

K6: Begrenzung Bauen ausserhalb 

Bauzone 

Sehr breite bauliche Aktivitäten in 

der Landwirtschaftszone, insbeson-

dere auch im Zusammenhang mit 

landwirtschaftsnahen Aktivitäten 

Bauliche Aktivitäten in der Landwirt-

schaftszone sind mit dem Ziel des 

Schutzes des Kulturlandes minimal 

K7: Förderung bäuerlicher Familien-

betriebe 

Bodenbewirtschaftende bäuerliche 

Familienbetriebe werden nicht spezi-

fisch gefördert und sind anderen Be-

triebs- und Organisationsformen 

gleichgestellt 

Bodenbewirtschaftende bäuerliche 

Familienbetriebe stehen im Zentrum 

und werden spezifisch gefördert, für 

andere Betriebs- und Organisations-

formen gibt es keine Ausnahmen 

K8: Förderung der Selbstbewirtschaf-

tung (Identität Bewirtschaftung & Ei-

gentum) 

Identität Eigentum und Bewirtschaf-

tung wird nicht spezifisch gefördert 

Identität Eigentum und Bewirtschaf-

tung wird stark gefördert und das von 

den Betrieben bewirtschaftete Land 

(inkl. Infrastrukturen) ist weitestge-

hend in ihrem Eigentum 

K9a: Tiefe mittlere Einstiegskosten für 

Übernahmen in der Familie 

Einstiegskosten bei Übernahmen in 

der Familie sind im Mittel sehr hoch 

Einstiegskosten bei Übernahmen in 

der Familie sind im Mittel sehr tief 

K9b: Tiefe mittlere Einstiegskosten für 

Quereinsteigende 

Einstiegskosten durch Käufe oder 

Pacht von Quereinsteigenden sind 

im Mittel sehr hoch 

Einstiegskosten durch Käufe oder 

Pacht von Quereinsteigenden sind 

im Mittel sehr tief 

K10: Begrenzung Spekulationsdruck 

auf landwirtschaftlichen Flächen 

Landwirtschaftsflächen sind einen 

hohen Spekulationsdruck ausgesetzt 

Landwirtschaftsflächen sind Spekula-

tionsdruck weitestgehend entzogen 

K11: Administrative Vereinfachung / 

Reduktion Vollzugsaufwand 

Administrative Hürden und Vollzug-

aufwand im Zusammenhang mit Be-

triebsübergaben/Neueintritten und 

Innovationen/Diversifikation sind 

sehr hoch 

Administrative Hürden und Vollzug-

aufwand im Zusammenhang mit Be-

triebsübergaben/Neueintritten und 

Innovationen/Diversifikation sind 

sehr tief 

Tabelle 22: Übersicht der Kriterien zur Beurteilung der Leitideen 
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Ein wichtiges Element, das den Nutzwert massgeblich beeinflusst, sind die Gewichte, wel-

che den Kriterien zugeordnet werden. Die Gewichtung der Kriterien wurde ebenfalls im 

Rahmen des Workshops vorgenommen, indem alle Teilnehmenden den Kriterien individu-

ell ein Gewicht von «1: sehr tiefes Gewicht» bis «5: sehr hohes Gewicht» zuordnen musst. 

Dabei galt die Vorgabe, dass sowohl das Gewicht «1» wie auch das Gewicht «5» mindes-

tens einmal vergeben werden musste. 

4.4.3 Ergebnisse zur Gewichtung der Kriterien  

In der untenstehenden Abbildung sind die Ergebnisse zur Gewichtung dargestellt. Dabei 

ist einerseits der Mittelwert der Gewichtungen aus den Einzelbewertungen aufgeführt (vgl. 

auch Fussnote 4), andererseits das minimale und das maximale Gewicht. Für die Einord-

nung der Gewichtung ist festzuhalten, dass es sich dabei nicht um eine normative, aus den 

relevanten Grundlagen sachlich abgeleitete Gewichtung handelt. Vielmehr widerspiegelt 

die Gewichtung die Sicht der am Workshop teilnehmenden Personen. Der direkte Vergleich 

der Minima und Maxima zeigt, dass die verschiedenen Kriterien jeweils eine sehr unter-

schiedliche Bedeutung haben. Einzig die beiden Kriterien zur Ausrichtung auf den Markt 

und zur unternehmerischen Entfaltung der Betriebe bzw. zur Verbesserung der Innovati-

onstätigkeit haben bei allen Teilnehmenden mindestens ein mittleres Gewicht. Dagegen 

variiert die Gewichtung bei vier Kriterien zwischen «1: sehr tiefes Gewicht» bis «5: sehr 

hohes Gewicht». 

 

 
Flury & Giuliani – econcept 

Figur 13: Gewichtung der Beurteilungskriterien4 

Wichtige bis sehr wichtige Kriterien sind die Begrenzung des Spekulationsdrucks auf land-

wirtschaftlichen Flächen und die unternehmerische Entfaltung und Innovationstätigkeit. 

 
4  In der Abbildung ist das arithmetische Mittel dargestellt. Eine Zusatzauswertung zeigt, dass der Mittelwert für die verschie-

denen Kriterien nur geringfügig vom Median abweicht.  
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Kriterien mit einem mittleren Gewicht sind die Ausrichtung der Landwirtschaft auf den 

Markt, die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, die Effizienz der Erbringung der multi-

funktionalen Leistungen und die Förderung der Selbstbewirtschaftung.  Eine deutlich gerin-

gere Bedeutung haben die Kriterien zur Förderung bäuerlicher Familienbetriebe, zu den 

Einstiegkosten sowie Breite der Wertschöpfungsbasis aus Landwirtschaft und Diversifika-

tion. 

 

Gewicht (Mit-

telwert) 

Kriterium (absteigend nach Gewicht sortiert) 

4.0 - 5 K10: Begrenzung Spekulationsdruck auf landwirtschaftlichen Flächen  

K4: Unternehmerische Entfaltung der Betriebe, Verbesserung der Innovationstätigkeit  

3.0 - 4 K1: Ausrichtung der Landwirtschaft auf den Markt für Produkte der Kernlandwirtschaft  

K6: Begrenzung Bauen ausserhalb Bauzone 

K2: Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, wettbewerbsfähige Produktion 

K3: Effiziente Erbringung der multifunktionalen Leistungen  

K8: Förderung der Selbstbewirtschaftung (Identität Bewirtschaftung & Eigentum)  

K11: Administrative Vereinfachung / Reduktion Vollzugsaufwand 

2.0 - 3 K9b: Tiefe mittlere Einstiegskosten für Quereinsteigende 

K7: Förderung bäuerlicher Familienbetriebe 

K9a: Tiefe mittlere Einstiegskosten für Übernahmen in der Familie  

K5: Verbreiterung der Wertschöpfungsbasis aus Landwirtschaft und Diversif ikation 

Tabelle 23: Gewichtung der Kriterien aus Sicht der Workshopteilnehmenden 

4.4.4 Ergebnisse zum Nutzwert der Leitideen 

Aufbauend auf der Gewichtung sowie der mittleren Beurteilung der verschiedenen Kriterien 

lässt sich für die IST-Situation und die sechs Leitideen der Nutzwert berechnen. Der Nutz-

wert entspricht dabei der Summe der gewichteten Beurteilung. Auch hier gilt erstens wie-

derum die Einordnung, dass der Nutzwert die Sicht der am Workshop teilnehmenden Per-

sonen widerspiegelt. Zweitens ist zu beachten, dass speziell die Diskussion und Würdi-

gung der Bewertungen im Rahmen des Workshops den zentralen Mehrwert der Methode 

geliefert hat. Einerseits, weil aus den Erläuterungen zur Gewichtung und Beurteilung we-

sentliche Zusatzinformationen und Argumente zur Beurteilung der Leitideen gewonnen 

wurden. Andererseits hat sich gezeigt, dass bestimmte Kriterien eng zusammenhängen 

und es dabei sogar Überlappungen bzw. Abhängigkeiten gibt, die sich in der Beurteilung 

der Leitideen niederschlagen, letztendlich aber nicht das Ergebnis der Beurteilung sind, 

sondern vielmehr von der Auswahl der Kriterien und der Definition der Leitideen abhängen.  

Der Vergleich der IST-Situation und der sechs Leitideen zeigt, dass sich die Nutzwerte aus 

der Beurteilung der Teilnehmenden nur geringfügig unterscheiden. Mit der maximalen Be-

urteilung von 131 Punkten schneidet die Leitidee 1 mit einer breiteren Wertschöpfung aus 

der Kernlandwirtschaft am besten ab. Nur minimal schlechter wird die Leitidee 2 mit einer 

sehr breiten Wertschöpfungspalette beurteilt. Die tiefste Beurteilung resultiert für die Leit-

idee 6 mit einem freien Zugang zur Landwirtschaft mit 112 Punkten. Geringfügig besser 

schneidet die Leitidee 4 mit einem offeneren Zugang durch tiefere Hürden ab. Die Leitideen 
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5 und 6 mit dem Fokus auf einem verbesserten Zugang für Quereinsteigende durch weni-

ger Betriebsauflösungen bzw. weniger Übernahmen in der Familie werden nur geringfügig 

schlechter als die IST-Situation beurteilt. 

 
Flury & Giuliani – econcept 

Figur 14: Nutzwerte der IST-Situation und der Leitideen (L1-L6 vgl. Tabelle 20) 

Eine differenziertere Interpretation der Beurteilung der Leitideen lässt sich durch zwei un-

terschiedliche Sichtweisen vornehmen. Einerseits können die höchsten und tiefsten Beur-

teilungen der Leitideen für die verschiedenen Kriterien betrachtet  werden, andererseits 

können die Beurteilungsprofile der IST-Situation und der Leitideen dargestellt werden. 

Höchste und tiefste Beurteilungen 

Die nachstehende Tabelle stellt für die verschiedenen Kriterien jeweils die Leitidee mit der 

tiefsten und der zweittiefsten sowie die Leitidee mit der zweithöchsten und der höchsten 

Beurteilung dar. Dieser Zugang charakterisiert die Stärken und Schwächen der Leitideen 

deutlich. Die IST-Situation schneidet in dieser Auswertung bzgl. Marktausrichtung, Wett-

bewerbsfähigkeit, unternehmerische Entfaltung sowie Innovationstätigkeit und Einstiegs-

kosten für Quereinsteigende am schlechtesten ab. Umgekehrt werden die Förderung bäu-

erlicher Familienbetriebe und der Selbstbewirtschaftung als wesentliche Stärken der IST -

Situation deutlich. Bezüglich der Kriterien unternehmerische Entfaltung sowie Innovations-

tätigkeit und Breite der Wertschöpfungsbasis erreicht die Leitidee 2 die höchste Beurtei-

lung. Diese wird aber bzgl. Effizienz der Erbringung der multifunktionalen Leistungen und 

Begrenzung des Bauens ausserhalb der Bauzone am tiefsten beurteilt. Als «Spiegelbild» 

der IST-Situation lässt sich die Beurteilung der Leitidee 6 einordnen, welche bzgl. der Kri-

terien Wettbewerbsfähigkeit und Effizienz der Leistungserbringung sowie der Begrenzung 

der Bautätigkeit ausserhalb der Bauzone die höchsten Beurteilungen erhält. Demgegen-

über wird die Leitidee 6 in Bezug auf die Breite der Wertschöpfungsbasis, der Förderung 

bäuerlicher Familienbetriebe und der Selbstbewirtschaftung sowie Spekulationsdruck am 

schlechtesten beurteilt. Im Gegensatz zur IST-Situation und zu den Leitideen 2 und 6 

125.9
130.8 129.0

116.5

126.6 125.1

111.5

0

20

40

60

80

100

120

140
IS

T

B
re

it
e
re

 W
e
rt

s
c
h
ö
p
fu

n
g
 m

it
 F

o
k
u
s

K
e
rn

la
n
d
w

ir
ts

c
h
a
ft

B
re

it
e
re

 W
e
rt

s
c
h
ö
p
fu

n
g
 m

it
 F

o
k
u
s

K
e
rn

la
n
d
w

ir
ts

c
h
a
ft

 u
n
d

la
n
d
w

ir
ts

c
h
a
ft

s
n
a
h
e
 T

ä
ti
g
k
e
it
e
n

O
ff
e
n
e
re

r 
Z
u
g
a
n
g
 d

u
rc

h
 t

ie
fe

re
H

ü
rd

e
n

M
e
h
r 

Z
u
g
a
n
g
 d

u
rc

h
 w

e
n
ig

e
r 

B
e
tr

ie
b
s
-

a
u
fl
ö
s
u
n
g
e
n

M
e
h
r 

Z
u
g
a
n
g
 d

u
rc

h
 w

e
n
ig

e
r

Ü
b
e
rn

a
h
m

e
n
 i
n
n
e
rh

a
lb

 F
a
m

il
ie

F
re

ie
r 

Z
u
g
a
n
g
 m

it
 e

n
g
e
r 

D
e
fi
n
it
io

n
L
a
n
d
w

ir
ts

c
h
a
ft

IST L1 L2 L3 L4 L5 L6

N
u

tz
w

e
r
t



 /  73 

 

zeichnen sich die weiteren Leitideen nur durch punktuelle Schwächen bzw. Stärken aus, 

indem sie jeweils bzgl. eines Kriteriums am höchsten bzw. am tiefsten beurteilt werden.  

Kriterium Leitidee mit tiefster 

│ zweittiefster  

Beurteilung 

Leitidee mit zweit-

höchster │höchster  

Beurteilung 

K1: Ausrichtung der Landwirtschaft auf den Markt für Produkte der 

Kernlandwirtschaft (Produktportfolio & Qualität) 

IST │ L4 L1 │ L2 

K2: Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit,  wettbewerbsfähige 

Produktion 

IST │ L4 L5 │ L6 

K3: Effiziente Erbringung der multifunktionalen Leistungen  L2 │ L1 L5 │ L6 

K4: Unternehmerische Entfaltung der Betriebe, Verbesserung der In-

novationstätigkeit 

IST │ L4 L3, L6 │ L2 

K5: Breite der Wertschöpfungsbasis aus Landwirtschaft und Diversi-

fikation  

L6 │ IST L1 │ L2 

K6: Begrenzung Bauen ausserhalb Bauzone L2 │ L4 IST │ L6 

K7: Förderung bäuerlicher Familienbetriebe L6 │ L3 L4 │ IST 

K8: Förderung der Selbstbewirtschaftung (Identität Bewirtschaftung 

& Eigentum) 

L6 │ L3 L4 │ IST 

K9a: Tiefe mittlere Einstiegskosten für Übernahmen in der Familie  L5 │ L6 L1 │ IST 

K9b: Tiefe mittlere Einstiegskosten für Quereinsteigende IST │ L1, L2 L5 │ L4 

K10: Begrenzung Spekulationsdruck auf landwirtschaftlichen Flä-

chen 

L6 │ L3 L1 │ IST 

K11: Administrative Vereinfachung / Reduktion Vollzugsaufwand L1 │ L2 L3, L6 │ L 5 

Tabelle 24: Höchste und tiefste Beurteilungen der Leitideen für die verschiedenen Kriterien (L1-L6 vgl. Ta-

belle 20) 

 

Beurteilungsprofile der IST-Situation und der Leitideen  

Als zweiter Zugang einer differenzierten Beurteilung der Leitideen sind in der folgenden 

Abbildung die Beurteilungsprofile der IST-Situation und der Leitideen dargestellt. Die Pro-

file verdeutlichen erstens die oben beschriebenen Stärken und Schwächen der Leitideen 

6 und 2 im Vergleich zur IST-Situation. Zweitens zeigt sich, dass die Leitideen 1, 3, 4 und 

5 bei fast allen Kriterien von einer anderen Leitidee bzw. der IST-Situation übertroffen wer-

den. Drittens wird der Einfluss der Definition der Leitideen deutlich, indem z.B. die Leitidee 

6 eine sehr enge Definition der landwirtschaftlichen Aktivitäten umfasst, was sich beim 

Kriterium zur Wertschöpfungsbasis negativ und beim Kriterium zum Bauen ausserhalb der 

Bauzone positiv niederschlägt. Eine punktuelle Anpassung der Leitidee oder die Berück-

sichtigung von spezifischen Begleitmassnahmen, die den wesentlichen Nachteile einer 

Leitidee entgegenwirken, würde die Beurteilung entsprechend verschieben. 
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Flury & Giuliani – econcept 

Figur 15: Beurteilungsprofile der IST-Situation IST und der Leitideen (L1-L6 vgl. Tabelle 20) 

4.4.5 Sensitivitätsanalyse der Beurteilung 

Ein wichtiges Element der Nutzwertanalyse ist die Untersuchung der Sensitivitäten. Dazu 

werden die IST-Situation und die Leitideen nur anhand einzelner Kriterien bzw. Kriterien-

gruppen beurteilt. Der Fokus liegt dabei auf zwei Beurteilungen: 1. Eine Beurteilung an-

hand der Markt-, Wettbewerbs- und Effizienzkriterien, und 2. eine Beurteilung anhand der 

Kriterien, die sich aus dem Konzept des bäuerlichen, selbstbewirtschafteten Familienbe-

triebs ableiten. In der Auswertung dargestellt ist jeweils die Rangfolge der IST-Situation 

und der Leitideen für diese Beurteilungen. Die Darstellung zeigt nochmals deutlich, dass 

die IST-Situation und die Leitideen 1 und 2 in der Gesamtbeurteilung mit allen Kriterien am 

besten beurteilt werden, gefolgt von der Leitidee 4. Dies lässt sich primär dadurch erklären, 

dass diese Leitideen gleich wie die IST-Situation bzgl. der Kriterien zum bäuerlichen Fa-

milienbetrieb im Vordergrund stehen. Werden dagegen nur die Markt-, Wettbewerbs- und 

Effizienzkriterien berücksichtigt, verändert sich die Rangfolge deutlich. Die Leitideen 6,5 

und 4, welche einen offenen Zugang zum Sektor und keine Vorgaben bzgl. der Rechtsform 

machen, schneiden diesbezüglich am besten ab. 

0

1

2

3

4

5

A
u

sr
ic

ht
un

g 
de

r 
La

nd
- 

un
d 

Er
n

äh
ru

ng
sw

ir
ts

ch
af

t 
au

f
d

e
n

 M
a

rk
t

V
er

b
e

ss
er

u
n

g 
d

e
r 

W
e

tt
b

e
w

e
rb

sf
ä

h
ig

ke
it

,
w

et
tb

ew
er

b
sf

äh
ig

e 
Pr

od
uk

ti
o

n

Ef
fiz

ie
n

te
 E

rb
ri

ng
un

g 
de

r 
m

ul
ti

fu
n

kt
io

n
al

en
Le

is
tu

n
ge

n

U
n

te
rn

eh
m

er
is

ch
e 

En
tf

al
tu

ng
 d

er
 B

et
ri

eb
e,

V
er

be
ss

er
un

g 
de

r 
In

no
va

ti
on

st
ät

ig
ke

it

V
er

br
ei

te
ru

ng
 d

er
 W

er
ts

ch
ö

pf
un

gs
ba

si
s 

au
s

La
n

dw
ir

ts
ch

af
t 

u
nd

 D
iv

er
si

fi
ka

ti
on

B
eg

re
nz

u
ng

 B
au

en
 a

us
se

rh
al

b 
B

au
zo

ne

Fö
rd

er
u

ng
 b

äu
er

lic
h

er
 F

am
ili

en
b

et
ri

eb
e

Fö
rd

er
u

ng
 d

er
 S

el
bs

tb
ew

ir
ts

ch
af

tu
ng

 (I
d

en
ti

tä
t

B
ew

ir
ts

ch
af

tu
n

g 
&

 E
ig

en
tu

m
)

T
ie

fe
 m

it
tl

e
re

 E
in

st
ie

g
sk

o
st

e
n

 f
ü

r 
Ü

b
e

rn
a

h
m

e
n

in
ne

rh
al

b 
Fa

m
ili

e

Ti
ef

e 
m

it
tl

er
e 

Ei
n

st
ie

g
sk

o
st

en
 fü

r 
Q

u
er

ei
ns

te
ig

er

B
eg

re
n

zu
ng

 S
pe

ku
la

ti
o

ns
d

ru
ck

 a
uf

la
n

dw
ir

ts
ch

af
tl

ic
he

n
 F

lä
ch

en

A
d

m
in

is
tr

a
ti

ve
 V

er
ei

n
fa

ch
u

n
g

, R
e

d
u

kt
io

n
V

o
llz

u
gs

au
fw

an
d

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9a K9b K10 K11

B
e

u
rt

ei
lu

n
g 

IST L1 L2 L3 L4 L5 L6



 /  75 

 

 
Flury & Giuliani – econcept 

Figur 16: Sensitivitätsanalyse zur Beurteilung der IST-Situation und der Leitideen (L1-L6 vgl. Ta-

belle 20) 

4.4.6 Fazit aus der Nutzwertanalyse 

Die Nutzwertanalyse verdeutlicht, dass die heutigen Regulierungen in der Landwirtschafts-

gesetzgebung, im bäuerlichen Boden- und Pachtrecht und in der Raumplanung ein fein 

austariertes, aufeinander abgestimmtes System darstellen. In der Summe wird das beste-

hende System mit Blick auf die übergeordneten Ziele gemäss Bundesverfassung (Art. 104 

Landwirtschaft, Art. 104a Ernährungssicherheit, Art. 75 Raumplanung) und den Zweckar-

tikel des BGBB (vgl. Tabelle 24) positiv beurteilt. Abgeleitet aus der Tatsache, dass die 

Landwirtschaftsbetriebe durch ein vielfältiges Förderinstrumentarium direkt  oder indirekt 

gefördert werden und verschiedene Privilegien geniessen, beinhalten die Regulierungen 

aber auch eine Vielzahl an Einschränkungen und Vorgaben bzgl. der Nutzniessenden die-

ser Förderung und Privilegien. Daraus resultieren wiederum Widersprüche zu (einzelnen) 

übergeordneten Zielen bzw. deren Erreichung wird durch limitierende und unflexible Vor-

gaben erschwert.  

Das Fazit der Nutzwertanalyse lässt sich in fünf Punkten zusammenfassen: 

— Eine breite Definition der Kernlandwirtschaft und der landwirtschaftsnahen Aktivitäten 

mit dem Ziel, die Wertschöpfungsbasis der Landwirtschaft zu verbreitern, steht im Wi-

derspruch zum Kulturlandschutz und Begrenzung des Bauens ausserhalb der 

Bauzone. Damit eröffnet sich unmittelbar die Frage einer teilweisen Verschiebung land-

wirtschaftlicher Aktivitäten und Infrastrukturen in die Bauzone.  

— Eine Verbreiterung der Wertschöpfungsbasis durch Aktivitäten in landwirtschaftsnahen 

und nicht-landwirtschaftlichen Bereichen zur Kompensation von allfälligen Einkom-

mensverlusten aus der Kernlandwirtschaft wird mit Blick auf die Ziele zur Wettbewerbs-

fähigkeit und zur effizienten Leistungserbringung kritisch eingeordnet (siehe L1 und L2 

in Figur 16). Wichtig dürfte dabei die Überlegung sein, dass Betriebe, die sich stark auf 

landwirtschaftsnahe Aktivitäten ausrichten, die multifunktionalen Leistungen weniger 
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effizient erbringen können und durch bauliche Aktivitäten der Druck auf das Kulturland 

steigt.  

— Die Öffnung der Landwirtschaft für Quereinsteigende kann einerseits erreicht werden, 

indem die Handhabung der gültigen Regulierungen oder deren Verschärfung die Zahl 

der Betriebsauflösungen wesentlich einschränkt. Dies tangiert jedoch die Wachstums-

möglichkeiten der übrigen Betriebe. Andererseits kann das Angebot für Quereinstei-

gende durch weniger Übernahmen innerhalb der Familie erhöht werden. Dies kann bei 

entsprechender Preiswirkung auch zu tieferen Einstiegskosten führen. Im Zusammen-

hang mit einem erleichterten Quereinstieg besteht folglich ein Trade-off zwischen dem 

Konzept der staatlichen Förderung familien-interner Übernahmen und den positiven 

Effekten von häufigeren Quereinstiegen, indem ein verstärkter Quereinstieg die 

Wachstumsmöglichkeiten der übrigen Betriebe tangiert oder dann deutlich geringere 

innerfamiliäre Übernahmeraten im Generationswechsel erfordern. 

— Ein zentraler Hebel zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, zur Steigerung der 

Effizienz der Leistungserbringung und zur unternehmerischen Entfaltung und Innovati-

onstätigkeit ist ein offenerer oder freier Zugang zur Landwirtschaft, speziell für neue 

Organisations- und Zusammenarbeitsformen. Ein offenerer Zugang stellt jedoch das 

grundlegende agrarpolitische Konzept des bäuerlichen Familienbetriebs und die darauf 

aufbauenden Privilegien im landwirtschaftlichen Bodenrecht wie die Förderung bäuer-

licher Familienbetriebe und der Selbstbewirtschaftung (Identität Bewirtschaftung und 

Eigentum) in Frage oder verschiebt zumindest die Prioritäten. Ebenso tangiert ein of-

fenerer Zugang die Begrenzung des Spekulationsdrucks auf landwirtschaftlichen Flä-

chen und die Personenbezogenheit der aktuellen Politik.  

— Eine wichtige (indirekte) Zielsetzung, die über mehr Quereinsteigende und eine offe-

nere Handhabung von effizienten und innovativen Zusammenarbeits - und Organisati-

onsformen erreicht werden soll, ist die Förderung des unternehmerischen Handelns 

und der Innovationstätigkeit. Die Bedeutung dieser Ziele zeigt sich im hohen Gewicht 

des entsprechenden Kriteriums, was aber zumindest bedingt im Widerspruch zur deut-

lich tieferen Gewichtung einer administrativen Vereinfachung und Reduktion des Voll-

zugsaufwandes steht. Ein erleichterter Zugang für Quereinsteigende sowie eine Öff-

nung für neue Zusammenarbeits- und Organisationsformen ist nur dann sinnvoll, wenn 

die Akteure nicht durch anderweitige Regulierungen «gefangen» sind bzw. wenn die 

Regulierungsdichte abnimmt oder mindestens nicht zunimmt. Daraus lässt sich ein 

Handlungsbedarf ableiten, das bestehende System grundsätzlich zu hinterfragen und 

nicht nur punktuelle Optimierungen bei den bestehenden Regulierungen vorzunehmen, 

von denen eine Vielzahl «nur» die Verhinderung von möglichen Umgehungen be-

zweckt. 
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5 Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

In der vorliegenden Studie sollen Ansatzpunkte für mögliche Änderungen im Landwirt-

schafts- und Bodenrecht eruiert werden, welche mittel- bis langfristig eine bessere Errei-

chung der Ziele der Landwirtschaft gemäss Art. 104 und Art. 104a BV versprechen. Zu-

sätzlich sollen Zielkonflikte möglicher Änderungen im Bereich des Landwirtschafts - und 

Bodenrechts mit weiteren bestehenden Regelungen und Grundsätzen, insbesondere der 

Raumplanung, aufgezeigt werden. In der Synthese der Studie sollen Vorschläge zu einer 

rechtlichen Gleichbehandlung verschiedener Zusammenarbeits- und Organisationsformen 

in Bezug auf landwirtschaftliche und landwirtschaftsnahe Aktivitäten und zu deren kohä-

renter Förderung sowie zur Erleichterung des Zugangs zu Land und zu landwirtschaftlichen 

Betrieben für Dritte erarbeitet werden.  

Die in den Kapiteln 3 und 4 identifizierten Potenziale für eine bessere Erfüllung des Ver-

fassungsauftrags von Art. 104 und 104a BV können auf zwei Ebenen erreicht werden:  

— Ebene 1: Punktuelle Optimierungen bzw. Anpassungen (vorwiegend auf der Ebene 

Vollzug oder Anpassung von Verordnungen) 

— Ebene 2: Grundsätzliche Reformen auf paradigmatischer Ebene zur Lösung der Blo-

ckaden (vorwiegend auf der Ebene Gesetze) 

Nachstehend wird in Kapitel 5.1 zunächst eine Synthese zu den für die Fragestellung zent-

ralen Paradigmen erarbeitet. Die möglichen punktuellen Optimierungen werden im folgen-

den Kapitel 5.2 aufgeführt. Tiefer greifende, paradigmatische Anpassungen sind Gegen-

stand des daran anschliessenden Kapitels 5.3. Darauf aufbauend sind die Empfehlungen 

der Autoren in Kapitel 5.4 enthalten. 

5.1 Synthese zu Zielkonflikten, potenziellen Blockaden und Paradigmen 

Die vorangehenden Kapitel zeigen, dass verschiedene Massnahmen denkbar sind, mit de-

nen die Erfüllung des Verfassungsauftrags von Art. 104 und 104a BV verbessert werden 

kann. Die Beurteilung macht jedoch deutlich, dass diesen Vorschlägen im heutigen fein 

austarierten Regulierungssystem diverse Bedenken oder potenzielle Blockaden entgegen-

stehen. Eine wirkungsvolle Öffnung der Landwirtschaft für den Einstieg von Dritten ebenso 

wie für betriebswirtschaftlich effiziente und innovative Zusammenarbeits- und Organisati-

onsformen sowie kohärentere Definitionen im Agrarbereich stellt bestehende Konzepte in 

Frage. Dazu gehört beispielsweise das grundlegende agrarpolitische Konzept oder Ideal 

des selbstbewirtschafteten, bäuerlichen Familienbetriebs. Eine allfällige Umsetzung der in 

den Kapiteln 3 und 4 aufgezeigten Varianten und Leitideen erfordert eine vertiefte Ausei-

nandersetzung mit diesen Fragen bzw. Zielkonflikten, die entweder direkt oder durch Be-

gleitmassnahmen angegangen und gelöst werden müssten.  
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In der folgenden Tabelle sind für die drei zentralen Themen-Komplexe «Quereinstieg in die 

Landwirtschaft», «Definition Landwirtschaft» sowie «Zusammenarbeits - und Organisati-

onsformen» wichtige Zielkonflikte aufgelistet. Sofern diese Zielkonflikte nicht gelöst oder 

abgeschwächt werden können, erschweren oder blockieren sie allfällige Reformen.  

 

Stossrichtungen für eine 

bessere Erfüllung von 

Art. 104 und 104a BV 

Wichtige Zielkonflikte bzw. potenzielle Reform-Blockaden 

Breitere Definition von 

Landwirtschaft und land-

wirtschaftsnahen Aktivitä-

ten 

– Raumplanung: Gewährung zusätzlicher Aktivitäten der Kernlandwirtschaft und land-

wirtschaftsnaher Aktivitäten tangiert durch vermehrtes Bauen ausserhalb der 

Bauzone den Kulturlandschutz. 

– Wettbewerbspolitik: Zulassung zusätzlicher landwirtschaftsnaher Aktivitäten kann zu 

Wettbewerbsverzerrungen gegenüber nichtlandwirtschaftlichen Gewerbebetrieben 

führen. 

– Landwirtschaftspolitik: Fokus auf bodenbewirtschaftende Betriebe wird durch zusä tzli-

che bodenunabhängige Aktivitäten in Frage gestellt. 

Mehr Freiheit zur Wahl der 

Organisations- und Rechts-

form für Leistungserbringer 

– Landwirtschaftspolitik: Freie Wahl ermöglicht die Umgehung der personenabhängigen 

Bedingungen für Direktzahlungen und Strukturverbesserungen.  

– Landwirtschaftspolitik: Der Fokus auf bäuerliche Betriebe ist gefährdet.  

– Bodenpolitik: Der Fokus auf Familienbetriebe (BGBB) ist gefährdet, freie Wahl ermög-

licht die Umgehung der Bedingungen für den Zugang zum Bodenmarkt.  

– Bodenpolitik: Stärkung der Selbstbewirtschaftenden (Identität von Eigentümer/in und 

Bewirtschafter/in) gefährdet, steigender Spekulationsdruck auf landwirtschaftlichen 

Flächen möglich. 

Mehr Möglichkeiten für 

Quereinsteigende  

– Vgl. Organisations- und Rechtsform 

– Landwirtschafts- und Bodenpolitik: Bei Massnahmen gegen Betriebsauflösungen re-

duzieren sich das Wachstumspotenzial und damit die Wettbewerbsfähigkeit.  

– Bodenpolitik: Bei Aufgabe oder Lockerung des Selbstbewirtschaftungsprinzips be-

steht die Gefahr preistreibender Bodenspekulation. 

– Bodenpolitik: Bei Reduktion der familieninternen Privilegien steigen die Kosten für 

den familieninternen Einstieg. 

Tabelle 25: Wichtige Zielkonflikte und potenzielle Blockaden im Zusammenhang mit Stossrichtungen für eine 

bessere Erfüllung von Art. 104 und 104a BV 

Aus Sicht der Autoren bauen die relevanten Regulierungen in den drei Themenkomplexen 

«Quereinstieg in die Landwirtschaft», «Definition Landwirtschaft» sowie «Zusammenar-

beits- und Organisationsformen» auf verschiedenen Paradigmen auf. Diese Paradigmen 

enthalten erhebliche Zielkonflikte, welche Veränderungen in der Regulierung im Agrarbe-

reich blockieren können. Unter Paradigma wird dabei im nicht wertenden Sinne eine grund-

sätzliche Denkweise hinter den bestehenden Regulierungen verstanden, die in der Recht-

setzung und im Vollzug eine breite Wirkung entfaltet.  

— Paradigma Familienbetrieb (oder Paradigma Ertragswert): Kern des Landwirt-

schafts- und Bodenrechts ist der bodenbewirtschaftende, bäuerliche Betrieb, der inner-

halb der Familie zu staatlich festgesetzten Vorzugskonditionen (Ertragswert) im Gene-

rationswechsel übergeben bzw. zugewiesen wird. 

— Paradigma Personenbezug: Landwirtschaftsgesetz und bäuerliches Bodenrecht fo-

kussieren auf personengebundene Regulierungen. Adressat der Gesetzgebung ist 

nicht der landwirtschaftliche Betrieb bzw. das Unternehmen, sondern der/die Bewirt-
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schafter/in, der/die Erbe/in oder der/die Selbstbewirtschafter/in. Zur Durchsetzung die-

ses Prinzips müssen auch juristische Personen als Bedingung für die Förderung und 

für die Handhabung des Selbstbewirtschaftungsprinzips beim Bodenerwerb mehrere 

personengebundene Vorgaben sowie Anforderungen bzgl. Mehrheitsbeteiligung am 

Kapital und an den Stimmrechten erfüllen. 

— Paradigma Zonenkonformität: Aktivitäten der Kernlandwirtschaft und die innere Auf-

stockung mit Limiten sind in der Landwirtschaftszone grundsätzlich zonenkonform, 

landwirtschaftsnahe Aktivitäten werden als Ausnahmen für landwirtschaftliche Ge-

werbe zugelassen.  

— Paradigma Selbstbewirtschaftung: Der Erwerb landwirtschaftlicher Grundstücke ist 

ausserhalb der Familie nur für Selbstbewirtschaftende mit den notwendigen Fähigkei-

ten möglich. 

5.2 Schlussfolgerungen zu punktuellen Optimierungen 

Eine Erleichterung des Quereinstiegs, eine Verhinderung der Benachteiligung neuer Zu-

sammenarbeits- und Organisationsformen sowie eine kohärentere Unterscheidung land-

wirtschaftlicher, landwirtschaftsnaher und nicht-landwirtschaftlicher Aktivitäten können teil-

weise durch punktuelle Optimierung der bestehenden Regulierungen erreicht werden. All-

gemein bestehen dabei vier Ansatzpunkte:  

— Abbau von punktuellen Hürden und Einschränkungen, welche den Quereinstieg und 

die Etablierung von neuen Zusammenarbeits- und Organisationsformen behindern 

— Durchsetzung der bestehenden Regulierungen und kantonsübergreifende Vereinheitli-

chung des Vollzugs im bäuerlichen Bodenrecht mit Orientierung an der «guten Praxis» 

im Sinne der vorliegenden Fragestellungen  

— Förderung der Transparenz, insbesondere beim Freihand-Bodenmarkt und beim 

Pachtmarkt 

— Überprüfung und punktuelle Verbesserung der Kohärenz von Definitionen in den ver-

schiedenen Rechtsbereichen 

Im Bereich des Quereinstiegs steht bei den punktuellen Optimierungen der Zugang über 

weniger Betriebsauflösungen und eine gezielte Unterstützung von Betriebsübernahmen 

über dem Ertragswert im Vordergrund. Bei den Zusammenarbeits- und Organisationsfor-

men kann eine Flexibilisierung erreicht werden, indem die gemäss Bodenrecht vorgege-

bene Mehrheitsbeteiligung als Minimalvorgabe von 51 % vollzogen und mit der Praxis beim 

Anspruch auf Direktzahlungen und Strukturverbesserungsmassnahmen vereinheitlicht 

wird. In der folgenden Tabelle sind einzelne Optimierungsmöglichkeiten stichwortartig auf-

geführt, weitere Hinweise finden sich in Kapitel 3.  
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Erleichterung des Quereinstiegs 

 Allgemeine Hinweise:  

– Schaffen eines Bewusstseins für die Situation von Quereinsteigenden bei verantwortlichen Stellen in Pra-

xis und im Vollzug, Unterstützung mit Fachaustausch, Identifikation von best practice Beispielen, allenfalls 

anpassen von Reglementen/Weisungen oder Verordnungen 

– Mit einer breiter verankerten Option eines Quereinstiegs (auch bei Verkäufern/innen und Verpachtenden) 

können auch ohne Änderungen der Regulierungen häufiger Lösungen zugunsten von Quereinsteigenden 

resultieren. 

 Mit dem Ziel, durch weniger Betriebsauflösungen ein grösseres Angebot für Quereinsteigende zu schaffen, 

sind die folgenden Massnahmen zu prüfen:  

– Einschränkung der Realteilung von Gewerben zur strukturellen Verbesserungen anderer Gewerbe, unter 

anderem durch höhere Anforderungen an die Arrondierung 

– Beschränkung der erstmaligen, parzellenweisen Verpachtung auf Pächter in einem engen Umkreis 

– Aufhebung bzw. weniger restriktive Formulierung der Preisbegrenzung und damit Reduktion des heutigen, 

wirtschaftlichen Vorteils eines parzellenweisen Verkaufs 

– Aufhebung bzw. weniger restriktive Formulierung der Pachtzinsbegrenzung für ganze Betriebe und damit 

Reduktion des heutigen, wirtschaftlichen Vorteils einer parzellenweisen Verpachtung 

– Bessere Unterstützung der potenziellen Veräusserer oder Verpächter durch Informations - und Beratungs-

angebote, durch flexiblere Lösungen für die AHV (Behandlung von Verkaufserlösen)  

 Mit dem Ziel, den Quereinstieg finanziell und organisatorisch zu unterstützen, sind die folgenden Massnah-

men zu prüfen: 

– Koordination Agrarrecht und Steuerrecht aus Sicht des Quereinstiegs (und Ausstiegs) überprüfen 

– Einfachere und vereinheitlichte Finanzierung von Betriebskäufen über dem Ertragswert (z.B. längere 

Amortisationsdauer für Starthilfe, zusätzliche Starthilfe, Erhöhung bzw. einfachere Überschreitung oder 

Aufhebung der Belastungsgrenze 

– Erleichterung des Verkaufs an Bodenfonds und Stiftungen, welche eine langfristige Verpachtung garantie-

ren (insbesondere auch von Betrieben, welche bisher durch Verkäufer selbst bewirtschaftet wurden ), vgl. 

dazu auch internationale Beispiele wie die französischen Safer (Sociétés d’aménagement foncier et 

d’établissement rural). 

– Einheitlichere und klarere Bedingungen für die Berechnung der Tragbarkeit 

– Allgemein Stärkung der Pacht als Einstiegsmöglichkeit 

 Verbesserung der Marktfunktion und Markttransparenz 

– Höchstpreisbestimmung für Gewerbe schweizweit durch klare, einheitliche Regelung durchsetzen  

– Förderung der Markttransparenz (z.B. durch Publikation der Transaktionen und Höchstpreisberechnungen) 

 Weitere Hinweise in Kapitel 3.2 

Kohärentere Definition Landwirtschaft 

 Bodenbewirtschaftung: 

– Bodenunabhängige Produktion und innere Aufstockung einheitlich für verschiedene Nahrun gs- und Futter-

mittel definieren: dies kann sowohl eine Ausweitung auf beispielsweise Aquakultur als auch eine stärkere 

Einschränkung der bodenunabhängigen Schweine- und Geflügelhaltung beinhalten. 

– Überbetriebliche Betrachtung der bodenunabhängigen Produktion prüfen, das heisst Spezialisierung und 

Arbeitsteilung ermöglichen und gleichzeitig raumplanerische Zielerreichung sicherstellen.  

Ausnahmebewilligungen für Bauen ausserhalb Bauzone: 

– Landwirtschaftsnahe Tätigkeiten: Angleichung der engeren Auslegung in de r Raumplanungsverordnung 

RPV und der breiteren Auslegung in der landwirtschaftlichen Begriffsverordnung LBV 

– Möglichkeit für Nebenbetriebe «ohne engen Bezug» streichen (ist im Rahmen der RPG 2 Revision vorge-

sehen) 

Direktzahlungsberechtigung, SAK-Berechnung: 

– Breitere Ausnahmen von Ausbildungsanforderung für Betriebe mit spezifischer Spezialisierung  

– Ausnahmen von den minimalen 0.2 SAK für Direktzahlungsberechtigung bei äquivalentem Arbeitseinsatz 

in Betriebszweigen, die via SAK-System nicht erfasst sind 

– SAK-Zuschlag für selbstproduzierte Erzeugnisse wird unabhängig vom Anteil der betriebsfremden Erzeug-

nisse angerechnet (auch bei mehr als 50 % betriebsfremder Erzeugnisse) 

– Ausnahmen von den 50% betriebseigenen Arbeitskräften, z.B. wenn die Beschäftigung betriebs fremder 

Arbeitskräfte integrativer Teil des Betriebskonzeptes darstellt  

– Einheitliche Berechnung in LBV und BVV 

 Weitere Hinweise in Kapitel 3.3 
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Verbesserter Zugang für verschiedene Zusammenarbeits- und Organisationsformen 

 Juristische Personen: 

– Vereinheitlichung der Anforderungen an die Mehrheitsbeteiligung für "landwirtschaftliche AG/GmbH" zwi-

schen den Anwendungsbereichen Bodenrecht, Direktzahlungen und Strukturverbesserungen (BGBB, DZV 

und SVV).  

 Weitere Hinweise in Kapitel 3.4 

Tabelle 26: Ansatzpunkte für punktuelle Optimierungen  

5.3 Schlussfolgerungen zu paradigmatischen Anpassungen 

Wenn punktuelle Optimierungen als nicht ausreichend eingeschätzt werden, um die er-

wähnten Potenziale für eine bessere Erfüllung des Verfassungsauftrags von Art. 104 und 

104a BV zu realisieren, sind grundsätzliche Reformen auf paradigmatischer Ebene zu prü-

fen. In den folgenden Kapiteln werden für die vier identifizierten Paradigmen die aktuellen 

Wirkungen beschrieben und die zentralen Vorteile eines Paradigmenwechsels skizziert 

und kritisch reflektiert.  

5.3.1 Paradigma Familienbetrieb: Überprüfung des staatlich privilegierten 

Einstiegs 

Ein zentrales Paradigma des Landwirtschafts- und des bäuerlichen Bodenrechts besteht 

darin, dass der bodenbewirtschaftende, bäuerliche Betrieb im Generationswechsel inner-

halb der Familie zu staatlich festgesetzten Vorzugskonditionen, dem Ertragswert, überge-

ben bzw. zugewiesen wird (wenn die Mindestgrösse eines landwirtschaftlichen Gewerbes 

erreicht wird). Dieses Paradigma beinhaltet Vorrechte hauptsächlich auf den folgenden 

zwei Ebenen:  

a) Familienpolitisch begründete Privilegierung direkter Nachkommen und Verwandter ge-

genüber aussenstehenden Dritten (verbunden mit einer Einschränkung der Verfü-

gungsfreiheit aktueller Bewirtschafter/innen bzw. Eigentümerschaft) . 

b) Agrarpolitisch und betriebswirtschaftlich begründeter Anspruch der Übernahme eines 

landwirtschaftlichen Gewerbes zum Ertragswert (verbunden mit einer Einschränkung 

der Vermögenswerte der aktiven Generation bzw. deren Altersvorsorge und der Ver-

mögenswerte der Miterben; in vielen liegen die Ertragswerte bei rund der Hälfte der 

betriebswirtschaftlich begründeten Buchwerte). 

Die zentralen Nachteile der heutigen Regulierung im Kontext der vorliegenden Fragestel-

lung bestehen in folgenden Punkten: 

— Es bestehen Einstiegsanreize für familieninterne Nachfolger/innen und folglich weniger 

Möglichkeiten für familienexterne Quereinsteigende. 

— Es bestehen Selektionsmechanismen für den Einstieg aufgrund der Verwandtschaft 

anstelle eines Ideenwettbewerbs zwischen unternehmerisch unterschiedlichen Kon-

zepten. 



 /  82 

 

Aus Sicht des Verfassungsauftrags in Art. 104 und 104a BV, einer auf den Markt ausge-

richteten Land und Ernährungswirtschaft und des allgemeinen Grundsatzes, dass die Er-

bringung staatlicher Leistungen Effizienzkriterien zu genügen hat, sowie unter Berücksich-

tigung der vorliegenden Fragestellungen (Förderung des Quereinstiegs, verbesserte Erfül-

lung des Verfassungsauftrags) kann eine Aufhebung oder Abschwächung der familienpo-

litischen Privilegien Vorteile bringen. Bei Wegfall der unter a) und b) genannten Anreize, 

die je nach Betrachtungsweise als Fehlanreize betrachtet werden können, sind insbeson-

dere folgende Vorteile zu erwarten:  

— Tiefere Übernahmeraten innerhalb der Familie mit mehr Möglichkeiten für Quereinstei-

gende. 

— Höheres Angebot auf dem Freihand- und Pachtmarkt, erhöhte Liquidität auf diesen 

Märkten und damit potenziell sinkende Einstiegskosten für Quereinsteigende (bei eher 

höheren mittleren Einstiegskosten für Übernahmen innerhalb der Familie). 

— Stärkere Gewichtung unternehmerischer und wirtschaftlicher Überlegungen bzw. stär-

kerer Wettbewerb unterschiedlicher Konzepte beim Einstieg in die Landwirtschaft . 

— Grosses Vereinfachungspotenzial bei Gesetzgebung und Vollzug mit Stärkung der un-

ternehmerischen Verantwortung und unternehmerischen Handlungsspielräume (insbe-

sondere durch Wegfall der Zuweisung zum Ertragswert und damit im Wesentlichen 

auch Wegfall der Unterscheidung von landwirtschaftlichen Gewerben und Kleinbetrie-

ben). 

— Verbesserung der Altersvorsorge der abtretenden Generation. 

Eine Aufhebung oder Abschwächung der familienpolitischen Privilegien gefährdet das Kon-

zepts des bäuerlichen Betriebs nicht grundsätzlich, weil die Übernahme bzw. Übergabe 

auch ohne staatliche Privilegien weiterhin vorwiegend innerhalb der Familien erfolgen 

dürfte, so wie dies heute beim Generationswechsel bei Landwirtschaftsbetrieben unter der 

Gewerbegrenze oder in nichtlandwirtschaftlichen Familienbetrieben der Fall ist.  

Eine vertiefte Diskussion einzelner Massnahmen und möglicher Vor- und Nachteile findet 

sich in Kapitel 3.2. 

5.3.2 Paradigma Personenbezug: Leistungsorientierung als Alternative 

Das Landwirtschafts- und das bäuerliche Bodenrecht zeichnen sich durch einen sehr en-

gen Personenbezug aus. Die Förderung im Rahmen des Landwirtschaftsgesetzes ist 

ebenso wie die im Bodenrecht für den Erwerb von landwirtschaftlichen Gewerben und 

Grundstücken zentrale Bedingung der Selbstbewirtschaftung an persönliche Vorausset-

zungen bzw. an natürliche Personen gebunden. Dieses Paradigma steht in enger Verbin-

dung mit dem im vorhergehenden Abschnitt diskutierten Paradigma zum Familienbetrieb. 

In Verbindung zu den personengebundenen Regulierungen schränkt zudem die heutige, 

integrale Betriebsdefinition – als Einheit von Land, Gebäuden und Einrichtungen und 
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pflanzlichen oder tierischen Produktionsaktivitäten – innovative Modelle der landwirtschaft-

lichen Produktion ein. 

Die zentralen Nachteile der heutigen Regulierung im Kontext der vorliegenden Fragestel-

lung bestehen in folgenden Punkten: 

— Einschränkung des unternehmerischen Handlungsspielraums, insbesondere bezüglich 

der Organisation und Wahl der Rechts- und Betriebsform, der Finanzierung von Inves-

titionen sowie der Absicherung unternehmerischer Risiken. 

— Selektionsmechanismen bezüglich Personen anstelle einer Fokussierung auf effiziente 

und/oder innovative Leistungserbringer. 

— Mit der These, dass geeignete Bewirtschaftende «automatisch» die gemeinwirtschaft-

lichen Leistungen erbringen, geht eine Vernachlässigung der Leistungsdefinition und 

Leistungsmessung einher.  

— Hoher Regulierungsbedarf zur Verhinderung von Umgehungen und damit verbunden 

hoher Vollzugsaufwand (z.B. Altersgrenze für Direktzahlungen oder juristische Kon-

strukte für Erwerbsbewilligungen). 

Ein wesentlicher Hebel zur besseren Erreichung der Ziele gemäss Art. 104 und 104a BV 

besteht a) in einer rechtlichen Gleichbehandlung aller Akteure und einem offenen Zugang 

für mögliche Leistungserbringer zum Sektor, unabhängig von deren Rechts- und Betriebs-

form und -organisation. Speziell wäre dabei das Selbstbewirtschaftungsprinzip konse-

quent, das heisst ohne Rückgriff auf personenbezogene Beteiligungsanforderungen, auf 

juristische Personen auszuweiten. In der Konsequenz sind die Regulierungen des Land-

wirtschafts- und Bodenrechts b) auf Leistungen oder Aktivitäten auszurichten, und nicht 

auf natürliche Personen, welche verschiedene Voraussetzungen wie Alter oder Ausbildung 

erfüllen müssen.  

Ein offener Zugang zum Sektor und eine leistungsorientierte Regulierung anstelle der per-

sonenbezogenen sind mit folgenden Vorteilen verbunden:  

— Die Betriebe bzw. Akteure/innen sind frei in der Wahl der Rechtsform («Rechtsform-

freiheit»), neben den bekannten Organisations- und Zusammenarbeitsformen können 

sich auch neue bzw. populärer werdende Betriebsformen wie z.B. Produzenten/innen-

Genossenschaften oder Produzenten/innen-Konsumenten/innen-Organisationen, wel-

che im Bereich der Primärproduktion tätig sind, etablieren. 

— Akteure/innen, die gemäss heutiger Definitionen keinen Betrieb führen (z.B. Spezial-

kulturbetrieb ohne Betriebszentrum, Produzentengenossenschaft mit Gemüseproduk-

tion auf Pachtland), können als Leistungserbringer anerkannt und gemäss Landwirt-

schaftsgesetz gefördert werden. 

— Es erfolgt eine stärkere Gewichtung unternehmerischer und wirtschaftlicher Überlegun-

gen sowie eine Stärkung der Innovationskraft in der Kernlandwirtschaft, in der Erbrin-

gung der multifunktionalen Leistungen sowie in landwirtschaftsnahen Bereichen.  
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— Eine bessere Ausrichtung der Landwirtschaft auf den Markt für Produkte der Kernland-

wirtschaft und damit verbunden eine höhere Wettbewerbsfähigkeit und effizientere Er-

bringung der multifunktionalen Leistungen werden möglich. 

— Es besteht ein grosses Vereinfachungspotenzial bei Gesetzgebung und Vollzug mit 

gleichzeitiger Stärkung der unternehmerischen Verantwortung und Handlungsspiel-

räume. Wenn sich die Regulierung auf Definition und Kontrolle der erforderlichen bzw. 

erbrachten Leistungen konzentriert, besteht damit gleichzeitig ein wesentlicher Hebel, 

die aktuellen Defizite bei der Leistungserbringung (z.B. bei Umweltzielen) direkt zu ad-

ressieren. Vom Leistungserbringer ist demgegenüber bei einem Paradigmenwechsel 

im Wesentlichen nur die eindeutige Identifikation erforderlich, die rechtliche Form ist 

frei wählbar, Kriterien wie Ausbildung oder Alter, Anteil der von der Bewirtschafterfa-

milie und deren Angestellten erbrachten Arbeit usw. sind nicht relevant.  

Eine vertiefte Diskussion einzelner Massnahmen und möglicher Vor- und Nachteile findet 

sich in Kapitel 3.4. 

5.3.3 Paradigma Zonenkonformität: Raumplanerische Entkoppelung mit 

kohärenter Definition der Bodenabhängigkeit 

Die Trennung zwischen Bau- und Nichtbaugebiet und damit verbunden die Begrenzung 

der Bautätigkeit ausserhalb der Bauzone ist eine grundlegende Zielsetzung der Raumpla-

nung. Aus dieser Sicht ist das Wirtschaften, Wohnen und Bauen in der Landwirtschafts-

zone ein Privileg. Die paradigmatische Verknüpfung von Raumplanung und Landwirtschaft 

besteht darin, dass jede Vermehrung dieser Privilegien, sei es durch mehr Möglichkeiten 

der bereits aktiven Landwirte/innen oder durch die Erweiterung des Kreises der Privilegier-

ten, dem Ziel der Begrenzung der Bautätigkeit ausserhalb der Bauzone zuwiderläuft. 

Die zentralen Nachteile dieses Paradigmas im Kontext der vorliegenden Fragestellung be-

stehen folglich darin: 

— Kernlandwirtschaft (die grundsätzlich in der Landwirtschaftszone als zonenkonform 

gilt) wird im Landwirtschaftsgesetz aus raumplanerischen Überlegungen möglichst eng 

definiert. 

— Bodenunabhängige, landwirtschaftliche Tätigkeiten sind eng definiert bzw. ein Bezug 

zur bodenabhängigen Produktion wird mittels Limiten sichergestellt. 

— Landwirtschaftsnahe Tätigkeiten (raumplanerisch: «nichtlandwirtschaftliche Nebenbe-

triebe mit engem sachlichem Bezug zum landwirtschaftlichen Gewerbe» sind eng defi-

niert und auf grössere Betriebe (landwirtschaftliche Gewerbe) begrenzt, zudem wird 

verlangt, dass diese Tätigkeiten gegenüber der Kernlandwirtschaft untergeordnet blei-

ben. 

— Eine kohärente Definition der Sachverhalte wird erschwert durch die entgegengesetz-

ten Interessen und deren Regelung in mehreren Rechtsbereichen (LwG, RPG, BGBB) . 
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Aus Sicht einer auf den Markt ausgerichteten, wettbewerbsfähigen Land und Ernährungs-

wirtschaft (Art. 104 und 104a BV), wirken diese Einschränkungen blockierend. Innovatio-

nen im Bereich der Primärproduktion können gebremst werden und eine Erweiterung der 

Wertschöpfungsbasis durch landwirtschaftsnahe Tätigkeiten wird erschwert. 

Mit einer Auflösung der paradigmatischen Verknüpfung von Raumplanung und Landwirt-

schaft und einer Entkoppelung der unterschiedlichen Ziele könnten beide Regulierungsbe-

reiche an Handlungsspielraum gewinnen. Zentral für diese Entkoppelung sind zwei Stoss-

richtungen: 

a) Kohärente Behandlung bodenunabhängiger Produktionszweige. Dabei bestehen 

zwei Optionen: In Option 1 können bodenunabhängige Produktionszweige explizit 

als nicht zonenkonform definiert werden (inkl. Schweine und Geflügelproduktion). 

Gemäss Option 2 können alle bodenunabhängigen Produktionszweige der Primär-

produktion (Nahrungsmittel oder Futtermittel) einheitlich als zonenkonform definiert 

werden (inkl. Fische, Insekten usw.). 

b) Die raumplanerischen Ziele in der Landwirtschaftszone mit direkten raumplaneri-

schen Instrumenten verfolgen (statt über die Definition von Landwirtschaft).  

Stossrichtung a: 

— Die Option 1 mit einer sehr engen Definition der in der Landwirtschaftszone zonenkon-

formen Aktivitäten führt potenziell zu einer Verschiebung von bodenunabhängigen Pro-

duktionsaktivitäten in die Bauzone oder in eine Speziallandwirtschaftszone nach Art. 

16a Abs. 3 RPG. Zu erwähnen ist hierzu, dass mit der zweiten Etappe der Teilrevision 

des Raumplanungsgesetzes (RPG 2, Stand Vernehmlassung 21. Juni 2017) Vor-

schläge in Richtung einer klareren Zuweisung von bodenunabhängigen Produktions-

zweigen in Speziallandwirtschaftszonen vorliegen. Unabhängig von einer Verschie-

bung könnten bodenunabhängige Aktivitäten nach Landwirtschaftsgesetz gefördert 

werden. Die explizite Unterscheidung zwischen bodenabhängigen und -unabhängigen 

Aktivitäten erlaubt es, die Landwirtschaft unabhängig von raumplanerischen «Beden-

ken» zeitgemäss und flexibel zu definieren. Umgekehrt wären zum Beispiel angelehnt 

an den Begriff Primärproduktion auch bodenunabhängige Erzeugnisse wie Aquakultur 

oder Insektenproduktion in die Landwirtschaftsgesetzgebung einzuschliessen. Damit 

kann eine kohärentere Definition von «bodenunabhängig» geschaffen werden 

(Schweine- und Geflügelhaltung unterscheidet sich im Grundsatz nicht von der Fisch-

zucht, Pilzzucht in Gebäuden oder Insektenproduktion).. 

— Option 2 mit einer sehr breiten Definition, aber ebenfalls kohärenten Definition der 

Kernlandwirtschaft erfordert spezifische raumplanerische Instrumente zur Begrenzung 

der Bautätigkeit in der Landwirtschaftszone und zur Sicherung des Kulturlandschutzes 

(vgl. Stossrichtung b). Die 2017 in der Vernehmlassung zur Revision des Raumpla-

nungsgesetzes (RPG 2) vorgeschlagene Möglichkeit, nicht mehr benötigte landwirt-
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schaftliche Bauten zur Haltung von Fischen, Insekten usw. als Basis für die Nahrungs-

mittelproduktion geht in Richtung der Option 2 mit einer zonenkonformen Primärpro-

duktion (Nahrungsmittel oder Futtermittel). 

Stossrichtung b: 

— Das raumplanerische Instrumentarium gemäss Stossrichtung b) könnte auf folgenden 

Ansätzen beruhen: Absoluter Kulturlandschutz analog zum Waldgesetz; direkte Be-

grenzung der Bautätigkeit/Bauvolumen mit regionalisierten Zielen (z.B. auf Ebene kan-

tonaler Richtplanung) und darauf gestützten Quoten; Steuerung der Bautätigkeit mit 

Lenkungsabgaben, der Ausgabe von begrenzenden Zertifikaten, in Kombination mit 

Rückbaumassnahmen; Baubewilligungen auf Zeit usw. Mit einer geeigneten, direkten 

Steuerung der Bautätigkeit ausserhalb der Bauzonen könnten gleichzeitig die bauli-

chen Aktivitäten von nichtlandwirtschaftlichen Akteuren einbezogen werden. Dies ist 

zunehmend wichtig, denn mit der Halbierung der Betriebszahl in den letzten 30 Jahren 

und der zunehmenden Abparzellierung von ehemaligen Hofgebäuden verliert die Steu-

erung der Bautätigkeit durch die Definition der Landwirtschaft an Wirkung zur Errei-

chung der raumplanerischen Ziele. Die Revision des Raumplanungsgesetzes (RPG 2) 

sieht teilweise Massnahmen wie z.B. einen Planungs- und Kompensationsansatz ge-

mäss Stossrichtung b vor.   

— Für die Zielsetzung, das Bauen ausserhalb der Bauzone wirksamer zu begrenzen als 

in den letzten Jahrzehnten, dürfte es auch sinnvoll sein, die neuen Steuerungsinstru-

mente auch auf nichtlandwirtschaftliche Akteure/innen zu beziehen.  

Ein weiterer Effekt dieser Entkoppelung könnte in starken Vereinfachungen durch eine Re-

duktion betriebsgrössenabhängiger Regulierungen bestehen, wenn beispielsweise Baube-

willigungen nicht mehr vom Erreichen der Gewerbegrenze abhängig sind.  

Eine vertiefte Diskussion einzelner Massnahmen und möglicher Vor- und Nachteile findet 

sich in Kapitel 3.3. 

5.3.4 Paradigma Selbstbewirtschaftung: Freier Zugang zu Boden mit direkten 

Spekulationsbremsen  

Eine Erwerbsbewilligung für landwirtschaftliche Grundstücke erhält im Grundsatz nur ein/e 

Selbstbewirtschafter/in. Die zentralen Nachteile im Kontext der vorliegenden Fragestellung 

bestehen in folgenden Punkten: 

— Juristische Personen ohne eine Mehrheitsbeteiligung natürlicher Personen, die als sol-

che die Bedingungen als Selbstbewirtschafter/in erfüllen, können keinen Boden erwer-

ben. 

— Andere Organisationsformen wie beispielsweise ein Unternehmer oder eine Personen-

gruppe mit Geschäftsidee und Kapital, der/die mit Angestellten einen Betrieb oder Flä-

chen bewirtschaften will, kann weder Betrieb noch Flächen erwerben. 
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— Die angestrebte Identität von Bewirtschaftung und Eigentum kann auch mit dem aktuell 

sehr restriktiven Zugang und der Beschränkung des Erwerbs auf Selbstbewirtschaf-

ter/innen nicht gewährleistet werden. Durch die Betriebsaufgabe und Vererbung gelan-

gen jährlich umfangreiche Flächen in die Hand von Nicht-Selbstbewirtschaftenden, die 

via Pacht bewirtschaftet werden. Wichtig für die relativ stabile Quote des Eigenlandan-

teils von 54 % (vgl. Figur 6) ist, dass regelmässig (Pacht-)Grundstücke von Selbstbe-

wirtschaftenden erworben werden. Dieser Vorgang setzt einen funktionierenden Markt 

mit einer zahlungsbereiten und zahlungsfähigen Käuferschaft voraus. Inwiefern das 

gesetzliche Selbstbewirtschaftungsprinzip dabei eine entscheidende Rolle spielt, ist 

nicht bekannt. 

Aus Sicht des Verfassungsauftrags in Art. 104 und 104a BV, einer auf den Markt ausge-

richteten, wettbewerbsfähigen Land und Ernährungswirtschaft, wirkt die Einschränkung 

des Landerwerbs auf Selbstbewirtschaftende, natürliche Personen als blockierende, Inno-

vationen bremsende Auflage. Zur Aufhebung dieser Einschränkung sind zwei Ansätze 

denkbar:  

a) Einschränkung indirekt lösen durch die Aufhebung oder Relativierung des Perso-

nenbezugs und einer breiten Definition der Selbstbewirtschaftung für juristische 

Personen (vgl. Kapitel 5.3.2) 

b) Paradigma vollständig aufheben durch den Ersatz des Selbstbewirtschaftungsprin-

zips mit gezielten, direkten Massnahmen gegen gesellschaftlich unerwünschte 

Entwicklungen im Bereich des landwirtschaftlichen Bodenmarktes. Zu diesen Ent-

wicklungen gehören die Spekulation auf Wertsteigerung oder der Bodenkauf als 

reine Kapitalanlage. Mögliche direkte Massnahmen sind Haltepflichten oder  eine 

Mehrwertabschöpfung bzw. eine spezifische Form landwirtschaftlicher Grund-

stückgewinnsteuern, Bewirtschaftungs- und Duldungspflichten, Einschränkungen 

für ausländische Personen (im Rahmen einer angepassten Lex Koller) usw.  

Ein offener Zugang für den Erwerb landwirtschaftlicher Grundstücke im Sinne der Ansätze 

a) oder b) wäre mit folgenden Vorteilen verbunden:  

— Auch juristische Personen oder andere Organisations- und Zusammenarbeitsformen 

wie z.B. Produzentengenossenschaften können Boden erwerben. Damit kann eine 

Stärkung der Innovationskraft verbunden sein. Eine bessere Ausrichtung der Landwirt-

schaft auf den Markt und damit verbunden eine höhere Wettbewerbsfähigkeit und effi-

zientere Erbringung der multifunktionalen Leistungen wird möglich. 

— Der Verfassungsgrundsatz der Wirtschaftsfreiheit mit dem expliziten freien Zugang zu 

einer privatwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit ist vollumfänglich gewährleistet. 

— Es besteht ein grosses Vereinfachungspotenzial bei Gesetzgebung und Vollzug, weil 

die Überprüfung der Selbstbewirtschaftung und das Verhindern aller Umgehungsmög-

lichkeiten wegfallen.  
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Eine vertiefte Diskussion einzelner Massnahmen und möglicher Vor- und Nachteile findet 

sich in Kapitel 3.2. 

5.4 Empfehlungen 

Die nachstehenden Empfehlungen zeigen den Handlungsbedarf und eine mögliche Vorge-

hensweise aus Sicht der Autoren auf. Als zentrale Grundlage der Empfehlungen werden 

zunächst die bei mehreren paradigmatischen Veränderungen als gemeinsam identifi zier-

ten Hintergründe erläutert. Anschliessend erfolgt eine Charakterisierung der vorgeschla-

genen Anpassungen aufgrund von erwarteten Wirkungen und der politischen Machbarkeit. 

Die abschliessenden Empfehlungen für das weitere Vorgehen bauen darauf auf. 

5.4.1 Grundsätzliche Feststellungen zu paradigmatischen Anpassungen 

Die nachstehenden Empfehlungen orientieren sich primär an den Kernfragen der vorlie-

genden Studie, das heisst an den aus Art. 104 und 104a der Bundesverfassung abgeleite-

ten Kriterien, wie sie in der Nutzwertanalyse in Kapitel 4.4 erläutert werden. Dabei besteht 

einerseits ein enger Bezug zu den Themenbereichen des Quereinstiegs, der Organisati-

ons- und Zusammenarbeitsformen und der Kohärenz der Definitionen in der Landwirt-

schaft. Andererseits werden auch die übergeordneten und in der Nutzwertanalyse hoch 

gewichteten Ziele des unternehmerischen Handelns berücksichtigt und umsetzungsorien-

tierte Aspekte wie die zeitliche und politische Machbarkeit  beleuchtet. 

Zunächst sind aus der Diskussion möglicher paradigmatischer Anpassungen in der Agrar-

gesetzgebung folgende Überlegungen festzuhalten: 

1. Direkte Massnahmen mit überprüfbaren Wirkungen anstelle komplexer Geflechte von 

Haupt- und Nebenwirkungen. 

Die verschiedenen Alternativen zu den erwähnten Paradigmen haben trotz der 

grossen thematischen Breite einen gemeinsamen Kern: Eine Regulierung mit di-

rekter Adressierung einer gesellschaftlichen Zielsetzung ist einer indirekten Regu-

lierung vorzuziehen.  

Die These wird durch folgende Beispiele konkretisiert: 

- Die gemeinwirtschaftlichen Leistungen können mit einer direkten Definition der 

Leistungen wirksamer und effizienter erreicht werden, als mit der indirekten Be-

zeichnung der «bäuerlichen Betriebe» als Leistungserbringer, welche mehrere 

problematische Nebenwirkungen mit sich bringt. 

- Bauen ausserhalb der Bauzone kann mit Beschränkung des Bauens und Rück-

bauvorschriften wirksamer und mit weniger Nebenwirkungen gesteuert werden, 

als mit der Definition von «landwirtschaftlich», «landwirtschaftsnahe», «Kern-

landwirtschaft», «längerfristig existenzfähig» usw. 
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- Die Spekulation mit landwirtschaftlichem Boden kann mit Instrumenten, welche 

die Spekulation uninteressant machen, wirksamer und mit weniger Nebenwir-

kungen verhindert werden, als mit der Beschränkung des Bodenerwerbs auf 

Selbstbewirtschafter/innen. 

Im Gegensatz zu diesen Thesen sind aus die Sicht der Autoren die aktuellen Re-

gulierungen als ein komplexes Geflecht mit Haupt- und Nebenwirkungen zu se-

hen, wobei ein hoher Anteil der Komplexität daraus resultiert, Umgehungsmög-

lichkeiten und unerwünschten Nebenwirkungen zu verhindern. 

2. Würdigung der unterschiedlichen geschichtlichen Kontexte der Regulierungen und 

Prüfung allfälliger Anpassungen von Zielen und Massnahmen an die aktuellen Heraus-

forderungen 

Das bäuerliche Bodenrecht hat seine Wurzeln im frühen 20. Jahrhundert, wesentliche 

Teile atmen noch heute den Geist der 1950er und 1960er Jahre mit dem Anspruch, 

dass ein «gesunder Bauernstand» dem Wohle der ganzen Gesellschaft dient und dass 

die bäuerlichen Familien vor den negativen Auswirkungen der rasanten wirtschaftli-

chen Entwicklung im Umfeld der Landwirtschaft geschützt werden müssen.  

Das Raumplanungsrecht stammt aus den 1970er Jahren mit dem zentralen Anspruch, 

mit der begrenzten Fläche eine geordnete Besiedlung zu erreichen und das Kulturland 

zu schützen. Die grossen Wellen der Einzonungen der 1970er bis 1990er Jahre sind 

Geschichte, die innere Verdichtung als Maxime ist heute breit akzeptiert.  

Das Landwirtschaftsrecht schliesslich hat mit der Verankerung der Multifunkt ionalität 

im Verfassungsauftrag und einer starken Verlagerung der Stützung auf Direktzahlun-

gen seine Basis in den 1990er Jahren, mit verschiedenen Reformetappen in den letz-

ten 20 Jahren ist der Grundsatz der Wirkungsorientierung zunehmend stärker umge-

setzt worden. 

Auch wenn diese Einordnungen teilweise über die Fragestellung der vorliegenden Ar-

beit hinausgehen, sind aus Sicht der Autoren paradigmatische Anpassungen und die 

nachstehenden Empfehlungen immer auch daran zu messen, ob sie einen Beitrag 

dazu leisten, die verschiedenen Regulierungsbereiche an den Herausforderungen des 

frühen 21. Jahrhunderts auszurichten. Als Ausgangspunkt ist dabei insbesondere zu 

klären, ob die ursprünglich angestrebten Ziele im aktuellen und zukünftigen Umfeld der 

Landwirtschaft noch relevant sind. 

3. Beachten des Verhältnisses von Regel und Ausnahmen 

Jede Regel muss in der Praxis Ausnahmen zulassen bzw. lässt solche zu. Zwei Bei-

spiele:  

- Die Grundregel der verfassungsmässigen Beschränkung der Förderung auf bo-

denbewirtschaftende Betriebe lässt in der Praxis auch die Unterstützung von 

spezialisierten Schweinhaltungsbetrieben, kleingewerblichen Käsereien oder 

der Pilzproduktion zu.  

- Die Grundregel, dass nur Selbstbewirtschafter/innen Boden erwerben können, 

wird für Verpächter, öffentliche Körperschaften, Verwandte und weitere Grup-

pen aus nachvollziehbaren Gründen gelockert. 
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Bei der Aufhebung oder Anpassung von Paradigmen handelt es sich zwar oft um eine 

vollständige Abkehr von einem bestehenden System, in der Praxis wird jedoch viel-

leicht nur die Häufigkeit der Ausnahmen von 5 % auf 10 % verdoppelt (was für die 

Betroffenen eine grosse Veränderung bedeutet). Die Regel wird in keiner Weise in 

Frage gestellt, wenn statt 95 % noch 90 % der Fälle dem Grundsatz entsprechen. 

Zu beachten ist, dass ein grosser Teil einer Regulierung oft «nur» dazu dient, die Spe-

zialfälle zu behandeln bzw. die Zahl der Ausnahmen und Umgehungsmöglichkeiten 

gering zu halten. Paradigmenwechsel können folglich erhebliche Potenziale für Ver-

einfachungen bergen. Umgekehrt ist festzuhalten, dass solche Wechsel neue Regulie-

rungen nach sich ziehen können, welche im Vollzug ebenfalls Aufwände verursachen.  

 
econcept – Flury & Giuliani 

Figur 17: Verhältnis von Regeln und Ausnahmen 

5.4.2 Charakterisierung der vorgeschlagenen Regulierungsänderungen  

In der folgenden Darstellung wird für die in den Schlussfolgerungen aufgeführten Regulie-

rungsänderungen eine Charakterisierung nach zwei Dimensionen vorgenommen. Die Y-

Achse stellt die potenzielle Wirkung auf die Zielerreichung gemäss Art. 104 und 104a BV 

dar, die X-Achse beurteilt den Aufwand für die Umsetzung. Dieser Aufwand wird neben der 

Frage, auf welcher Ebene rechtliche Anpassungen notwendig sind, auch durch Aspekte 

der Akzeptanz und der politischen Machbarkeit und damit indirekt auch durch die mit einer 

Umsetzung verbundenen Unsicherheiten bezüglich der Auswirkungen beeinflusst.  
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econcept – Flury & Giuliani 

Figur 18: Charakterisierung der vorgeschlagenen Regulierungsänderungen 

Den Massnahmen zur punktuellen Optimierung (Kapitel 5.2) wird eine insgesamt und im 

Quervergleich hohe Machbarkeit zugewiesen, da es sich primär um Optimierungen im Voll-

zug und Anpassungen auf Verordnungsebene handelt und damit der Aufwand für die Um-

setzung eher gering ist. Hingegen ist aus Sicht der Autoren zu erwarten, dass die Wirk-

samkeit bezüglich einer verbesserten Zielerreichung insgesamt begrenzt ist. Dies gilt spe-

ziell für den Themenbereich der Organisations- und Zusammenarbeitsformen.  

Massnahmen zur Reduktion der personenbezogenen Regulierung (Kapitel 5.3.2) werden 

mit einer einem relativ tiefen Umsetzungsaufwand und einer potenziell hohen bis sehr ho-

hen Wirkung eingestuft. 

Etwas kritischer werden der Aufwand und damit die Machbarkeit der raumplanerischen 

Entkopplung (Kapitel 5.3.3) beurteilt, was unter anderem auf die erheblichen Unsicherhei-

ten bezüglich möglicher Ausgestaltungen und Auswirkungen zurückzuführen ist. Als po-

tenziell hoch wird jedoch die mögliche Verbesserung der politischen Zielerreichung be-

trachtet, wenn die raumplanerisch begründeten Bedenken bzw. Einschränkungen deutlich 

reduziert werden könnten. 

Eine Aufhebung des familienpolitischen Paradigmas (Kapitel 5.3.1) ist mit einem hohen 

Umsetzungsaufwand verbunden, Akzeptanz und Machbarkeit werden zurückhaltend beur-

teilt. Auch zur potenziellen Wirkung besteht eine gewisse Unsicherheit, insbesondere, weil 

die möglichen wirtschaftlichen Auswirkungen nach heutigem Wissensstand ein breites 

Spektrum umfassen. Die entstehende neue Dynamik bei innerfamiliären Betriebsübernah-

men und Quereinsteigenden mit stark veränderten Motivationen und Selektionsmechanis-

men birgt aus Sicht der Autoren ein nicht zu unterschätzendes Potenzial bzgl. Marktaus-
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richtung, Wettbewerbsfähigkeit, unternehmerischer Entfaltung der Betriebe und Innovati-

onstätigkeit für den ganzen Ernährungssektor ebenso wie für eine effizientere Erbringung 

der gemeinwirtschaftlichen Leistungen.  

Ähnlich wie das familienpolitische Paradigma wird das Paradigma der Selbstbewirtschaf-

tung charakterisiert (Kapitel 5.3.4). Der freie Zugang zum Boden und die Adressierung 

gesellschaftlich unerwünschter Entwicklungen im landwirtschaftlichen Bodenmarkt mit di-

rekten Massnahmen kann eine mittlere bis hohe Wirkung für eine verbesserte Zielerrei-

chung aufweisen, hingegen bestehen aufgrund des hohen Umsetzungsaufwandes erheb-

liche Hemmnisse. 

Gestützt auf diese Charakterisierung der Vorschläge wird nachstehend als Empfehlung ein 

schrittweises Vorgehen abgeleitet.  

5.4.3 Handlungsbedarf und Empfehlungen für das weitere Vorgehen 

Vorgelagerte Grundsatzdiskussionen 

Ausgehend von der Feststellung, dass die Wirkung punktueller Optimierungen der heuti-

gen Regulierungen begrenzt ist, sind zu einer Verbesserung der Zielerreichung der Land-

wirtschaft gemäss Art. 104 und 104a BV auch Reformen auf paradigmatischer Ebene an-

zustossen. Um diese zielgerichtet angehen zu können, sind aus Sicht der Autoren vorgän-

gig strategische und politische Grundsatzdiskussion zu den folgenden Stossrichtungen und 

insbesondere zum jeweiligen Ausmass zu führen:  

— Braucht es allgemein eine Verbreiterung der Wertschöpfungsbasis und damit eine wei-

tere Diversifikation in landwirtschaftsnahe Tätigkeiten, allenfalls mit regional differen-

zierten (raumplanerischen) Privilegien oder Förderinstrumenten? 

— Braucht es einen vermehrten Quereinstieg von Dritten in die Landwirtschaft und in wel-

chem Ausmass im Vergleich zu heute bzw. im Vergleich zu den bestehenden Landwirt-

schaftsbetrieben? 

— Inwieweit braucht es einen offenen Zugang für innovative und effiziente Organisations- 

und Zusammenarbeitsformen? 

Für die Beurteilung dieser Stossrichtungen gilt es einerseits auf Verfassungsebene den 

Auftrag der Landwirtschaft (Art. 104 / 104a BV), der Raumplanung (Art . 78 BV) und auch 

den Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit zu beachten und abzuwägen. Andererseits sind die 

aktuellen Regulierungen mit Blick auf die wichtigsten heutigen Defizite bei der Leistungs-

erbringung und zukünftige Herausforderungen zu beurteilen. 

Handlungsbedarf auf zwei Stufen 

Die Beantwortung dieser auf die strategische Ausrichtung der Land- und Ernährungswirt-

schaft bezogenen Fragen ist relevant, weil sich daraus der Handlungsbedarf ableitet:  

— Werden die oben genannten Fragen verneint bzw. wird in den drei angesprochenen 

Themenbereichen nur von einem geringen Handlungsbedarf ausgegangen, dürfte es 

ausreichen, das durch die punktuellen Optimierungen realisierbare Verbesserungspo-

tenzial zu erschliessen.  
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— Ist dagegen von einem grundlegenden Handlungsbedarf auszugehen, müssen darüber 

hinaus die diskutierten paradigmatischen Anpassungen im Detail geprüft und auf di-

rekte und indirekte Wirkungen hin beurteilt werden. 

Mit Blick auf die politische Diskussion zu den drei Themenfeldern sowie den im Vollzug 

regelmässig auftretenden Problemen, dürfte es sich anbieten, die Umsetzung der punktu-

ellen Optimierungen rasch in die Wege zu leiten. Dies auch mit Blick darauf, dass eine 

Prüfung und allenfalls Umsetzung der paradigmatischen Anpassungen deutlich mehr Zeit 

beanspruchen dürfte. 

Handlungsbedarf und Empfehlungen für das weitere Vorgehen aus Sicht der Autoren  

Aus Sicht der Autoren hat das Bundesamt für Landwirtschaft mit den Themen einer kohä-

renten Definition der Landwirtschaft, einer Reduktion der Benachteiligung von neuen Or-

ganisations- und Zusammenarbeitsformen sowie mit dem Quereinstieg drei relevante 

Punkte aufgegriffen. Hinter den drei Themenfeldern steht unter Berücksichtigung der Ziele 

gemäss Art. 104 und 104a BV die grundsätzliche Frage nach der Ausrichtung der Land-

wirtschaft auf den Markt, der Wettbewerbsfähigkeit und der Effizienz der Leistungserbrin-

gung für die gemeinwirtschaftlichen Leistungen5. Inwieweit diese Ziele erreicht werden, 

hängt massgeblich von der Innovationskraft und -tätigkeit der Betriebe, von den unterneh-

merischen Handlungsspielräumen und der unternehmerischen Verantwortung ab. Vor die-

sem Hintergrund besteht mit Blick auf die oben gestellten Grundsatzfragen nach der Er-

weiterung der Wertschöpfungsbasis, dem Ausmass des Quereinstiegs und dem offenen 

Zugang zum Sektor ein klarer Handlungsbedarf. Entsprechend ist es aus Sicht der Autoren 

angezeigt, die paradigmatischen Fragen anzugehen. 

Die Festlegung der zeitlichen und inhaltlichen Prioritäten hängt unter anderem vom Hand-

lungsbedarf ab. Unter den heutigen agrarpolitischen und wirtschaftlichen Rahmenbedin-

gungen kann für einen verbesserten Quereinstieg und eine Reduktion der Benachteiligung 

von neuen Organisations- und Zusammenarbeitsformen kein sehr hoher und kein dringli-

cher Bedarf abgleitet werden. Mit Blick darauf, dass Fragen zur Marktausrichtung, Effizienz 

und Wettbewerbsfähigkeit im Zusammenhang mit der insgesamt unbefriedigenden wirt-

schaftlichen Situation der Landwirtschaft oder mit allfälligen Marktöffnungen an Bedeutung 

gewinnen, ist eine vertiefte Auseinandersetzung mit den diskutierten Paradigmen dennoch 

notwendig. Dies auch unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Nutzwertanalyse zur IST-

Situation, welche bezüglich der unternehmerischen Entfaltung der Betriebe und der Inno-

vationstätigkeit ungünstig beurteilt wird (grösste negative Differenz gegenüber den alter-

nativen Leitideen).  

 
5 Diese Ziele sind hier bewusst losgelöst vom gesamten Leistungsauftrag, der beispielsweise auch die Erhaltung der  natürli-

chen Lebensgrundlagen umfasst. 
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Bei einer hohen Gewichtung der Verbesserung der unternehmerischen Perspektiven und 

Handlungsspielräume ergibt sich folgende zeitliche und inhaltliche Priorisierung zur Prü-

fung der paradigmatischen Anpassungen bzw. Blockaden: 

1. Leistungsorientierung mit Überprüfung personengebundener Regulierungen  

2. Entkoppelung raumplanerischer Instrumente von Definition Landwirtschaft 

3. Überprüfung der staatlichen Privilegierung der Familienbetriebe 

4. Offener Zugang zur Landbewirtschaftung ohne Selbstbewirtschaftungsprinzip  

 
econcept – Flury & Giuliani 

Figur 19: Zeitliche und inhaltliche Priorisierung der paradigmatischen Anpassungen  

Je nach Tiefe der entsprechenden Anpassungen besteht ein grosses Potenzial zur Verein-

fachung der bestehenden Regulierungen im Landwirtschafts- und Bodenrecht und damit 

zur Entlastung des Vollzugs und der administrativen Belastung der Landwirtschaft. Dabei 

sind insbesondere die sehr komplexen Ziel-Massnahmen-Systeme zu hinterfragen. Wie an 

verschiedenen Stellen des vorliegenden Berichts gezeigt wurde, können eine Entflechtung 

der Ziele und eine direkte Adressierung dieser Ziele viele Regulierungen überflüssig ma-

chen, die einzig dazu dienen, Umgehungsmöglichkeiten zu reduzieren. Entsprechende 

Vereinfachungen könnten eine wesentliche Stärkung der unternehmerischen Handlungs-

spielräume herbeiführen. 

Im Hinblick auf eine allfällige Umsetzung angepasster oder neuer Regulierungen ist fest-

zuhalten, dass im Zusammenhang mit den diskutierten paradigmatischen Anpassungen 

sehr viele Fragen bezüglich Wirkungen und Wechselwirkungen zu klären sind und auch 

die Machbarkeit im Detail untersucht werden muss. 
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5.4.4 Zusammenfassung der Empfehlungen 

Bezüglich der Fragestellungen des Quereinstiegs, der Verhinderung der Benachteiligung 

bestimmter Zusammenarbeits- und Organisationsformen und für eine kohärentere Unter-

scheidung landwirtschaftlicher, landwirtschaftsnaher und nichtlandwirtschaftlicher Aktivitä-

ten können durch punktuelle Optimierungen Verbesserungen erreicht werden. Diese sind 

zu realisieren. 

Für die identifizierten, paradigmatischen Fragestellungen ist zunächst eine Grundsatzdis-

kussion zum Handlungsbedarf zu führen. Aus Sicht der Autoren ist dieser Handlungsbedarf 

gegeben, vor allem wenn der Marktausrichtung und Wettbewerbsfähigkeit, der Effizienz 

der Erbringung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen sowie der unternehmerischen Ent-

faltung und der Innovationskraft der Branche eine hohe Bedeutung zugemessen wird.  

Die folgende zeitliche und inhaltliche Priorisierung zur Prüfung der paradigmatischen An-

passungen wird vorgeschlagen:  

 1. Leistungsorientierung anstelle personengebundener Regulierungen 

 2. Entkoppelung raumplanerischer Instrumente von Definition Landwirtschaft  

 3. Überprüfung der staatlichen Privilegierung der Familienbetriebe 

 4. Offener Zugang zur Landbewirtschaftung ohne Selbstbewirtschaftungsprinzip  

Auch wenn vertiefte Abklärungen erforderlich sind, erwarten die Autoren, dass mit diesen 

paradigmatischen Anpassungen nicht nur Verbesserungen für die vorliegenden Fragestel-

lungen erreicht werden, sondern eine generelle Straffung und Vereinfachung der Agrarge-

setzgebung und des damit verbundenen Vollzugs realisiert und eine wesentliche Stärkung 

der unternehmerischen Handlungsspielräume herbeigeführt werden können. 

 

 
  



 /  96 

 

A-1 Literatur 

Hofer, Eduard & Studer, Benno (2012): Erwerb landwirtschaftlicher Gewerbe durch juristi-

sche Personen. Blätter für Agrarrecht, 2012, 46 JG, 35ff 

Hofer, Eduard (2017): Der bäuerliche Betrieb, seine rechtlichen Grenzen und der Struktur-

wandel. Blätter für Agrarrecht, 2017, 51. Jg., 15ff. 

Büsser et al (2011): Das bäuerliche Bodenrecht, Kommentar zum Bundesgesetz über das  

bäuerliche Bodenrecht vom 4. Oktober 1991, vollständig überarbeitete, 2. Auflage, SBV 

Treuhand und Schätzungen, Brugg. 

Meier, Beat (2005): Überprüfung der Belastungsgrenze für grundpfandgesicherte Kredite  

im bäuerlichen Bodenrecht. Studie im Auftrag des Bundesamtes für Justiz, bemepro, Win-

terthur. 

 

 
.  

  



 /  97 

 

A-2 Abkürzungen 

AP22+  Agrarpolitik 2022+ 

ArG  Arbeitsgesetz  

BFS Bundesamt für Statistik 

BGBB Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht 

BGE Bundesgerichtsentscheid 

BLW Bundesamt für Landwirtschaft 

BV Bundesverfassung  

DZ Direktzahlungen 

DZV Direktzahlungsverordnung 

EW Ertragswert 

ha Hektare(n) 

IH Investitionshilfen    

LBV Landwirtschaftliche Begriffsverordnung   

LGV Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung  

LMG Lebensmittelgesetz  

LN Landwirtschaftliche Nutzfläche 

LPG Bundesgesetz über die landwirtschaftliche Pacht  

LwG Landwirtschaftsgesetz 

MWSTG  Mehrwertsteuergesetz 

OR Obligationenrecht 

ÖLN Ökologischer Leistungsnachweis 

RPG Raumplanungsgesetz  

RPV Raumplanungsverordnung 

SAK Standardarbeitskraft  

SVV Strukturverbesserungsverordnung  

TS/DB-Limiten Trockensubstanz/Deckungsbeitrags-Limiten 

VBB Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht 

VPrP Verordnung über die Primärproduktion 
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